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Raumordnungsverfahren (ROV) nach § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) a.F. für 

die Neubaustrecke (NBS) Gelnhausen - Kalbach 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

hiermit gebe ich Ihnen von der Einleitung und der Öffentlichkeitsbeteiligung des Raum-

ordnungsverfahrens Neubaustrecke Gelnhausen – Kalbach Kenntnis.  

 

Die Fraktionsgeschäftsstellen erhalten zwei Ausfertigungen der kompletten Verfah-

rensunterlagen auf USB-Stick. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Böhmer i.V. 
Regierungsvizepräsident 
 
 
 
      Anlage 

- Allgemeinverständliche nichttechnische 
Zusammenfassung 

- Übersichtskarte 
 
 
 
 



 
 



Raumordnungsverfahren (ROV) nach § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) a.F. für 

die Neubaustrecke (NBS) Gelnhausen - Kalbach 

 

Die vorliegende Drucksache dient der Information der Regionalversammlung 

Südhessen über die Einleitung und die Öffentlichkeitsbeteiligung des 

Raumordnungsverfahrens Neubaustrecke Gelnhausen - Kalbach. Die geplante 

Neubaustrecke ist ein für die Region bedeutsames Infrastrukturvorhaben. Aus den 

Antragsunterlagen ist die allgemeinverständliche nichttechnische Zusammenfassung 

und eine Übersichtskarte als Anlage beigefügt. 

 

Informationen zum Verfahren: 

Das Regierungspräsidium Darmstadt führt in Abstimmung mit dem 

Regierungspräsidium Kassel auf Antrag vom 16. April 2020 der DB Netz AG, 

Regionalbereich Mitte, Großprojekte, ein regierungsbezirksübergreifendes 

Raumordnungsverfahren gemäß § 15 des Raumordnungsgesetzes in der Fassung 

vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I, 2986 – ROG a.F.) zur Neubaustrecke Gelnhausen 

– Kalbach durch. Antragsgegenstand des Raumordnungsverfahrens ist die in den 

ROV-Unterlagen beschriebene Antragsvariante IV sowie die von der Trägerin der 

Maßnahme eingeführte Trassenalternative Variante VII (in der 

Raumordnungsunterlage als ernsthaft in Betracht kommend bezeichnet). Die 

Antragsvariante IV verläuft von Gelnhausen aus eher kinzigtalnah und schließt bei 

Mittelkalbach an die Schnellfahrstrecke Fulda/Würzburg an. Die Variante VII verläuft 

von Gelnhausen aus eher am Rande des Vogelsberg und schließt östlich von Neuhof 

an die Schnellfahrstrecke Fulda/Würzburg an. Das Vorhaben berührt die Kommunen 

Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Biebergemünd, Birstein, Brachttal, Eichenzell, 

Flieden, Gelnhausen, Kalbach, Linsengericht, Neuhof, Schlüchtern, Steinau an der 

Straße und Wächtersbach sowie mittelbar die Kommunen Fulda, Sinntal und 

Jossgrund.  

Die geplante Neubaustrecke ist Bestandteil des Gesamtprojektes Ausbau-

/Neubaustrecke Hanau – Würzburg/Fulda – Erfurt, das im Bundesverkehrswegeplan 

2030 (BVWP) als Projekt mit vordringlichem Bedarf vorgesehen ist. Für den Abschnitt 

Gelnhausen - Fulda sind im BVWP zwei Projektalternativen beschrieben. Dies ist 



entweder eine NBS Gelnhausen – Mottgers (eine Spessartquerung) oder eine NBS 

Gelnhausen – Fulda mit Verbindungskurven zur Kinzigtalbahn. Beide Alternativen sind 

für den Antrag von der DB Netz AG untersucht und die Ergebnisse in dem Antrag 

dargelegt. 

Das Raumordnungsverfahren dient gemäß § 15 ROG a.F. insbesondere zur 

Abstimmung des Vorhabens mit raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 

anderer Planungsträger sowie zur Feststellung seiner Übereinstimmung mit den 

Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung. Gegenstand des 

Raumordnungsverfahrens sind auch eingeführte Trassenalternativen. Gleichzeitig 

beinhaltet dieses Raumordnungsverfahren gemäß § 16 Abs. 1 Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 

2010 (BGBl. I, S. 94 – UVPG a.F.) eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Das 

Raumordnungsverfahren einschließlich der Umweltverträglichkeitsprüfung wird mit 

einer landesplanerischen Beurteilung abgeschlossen, die auch die im ROV 

vorgebrachten Stellungnahmen berücksichtigt. Die landesplanerische Beurteilung wird 

veröffentlicht. 

Sofern das Raumordnungsverfahren zu einem positiven Abschluss führt, folgt dem 

Raumordnungsverfahren das Planfeststellungsverfahren. Während es im 

Raumordnungsverfahren um die Beurteilung der Raumverträglichkeit geht, ist das Ziel 

eines Planfeststellungsverfahrens die Erlangung des Baurechts für das Vorhaben. Die 

landesplanerische Beurteilung ist in dem Planfeststellungsverfahren als Erfordernis 

der Raumordnung zu berücksichtigen.  

Für die von der DB Netz AG geplante Neubaustrecke Gelnhausen - Kalbach wird vom 

2. Juni 2020 – 30. September 2020 die Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. Die 

Antragsunterlagen sind sowohl online im Internet als auch physisch in den Rathäusern 

und den Kreisverwaltungen der von der Planung betroffenen Gebietskörperschaften 

sowie den Regierungspräsidien öffentlich einzusehen.  

 

Informationen zur Beteiligung der Regionalversammlung Südhessen   

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgte am 11. Mai 2020 ebenfalls mit 

Fristsetzung bis zum 30. September 2020. Um die Regionalversammlung Südhessen 

in das Ergebnis des Abschlusses des Raumordnungsverfahrens einbinden zu können, 

erfolgt die Beteiligung der Regionalversammlung Südhessen als Trägerin öffentlicher 



Belange und zur Abgabe einer Stellungnahme nach § 14 Abs. 2 Nr. 4 HLPG zu einem 

späteren Zeitpunkt und nicht im Zeitraum vom 02. Juni – 30. September 2020 wie bei 

den sonstigen Träger öffentlicher Belange. Die Regionalversammlung Südhessen 

bekommt die landesplanerischen Beurteilung mit der Möglichkeit als Trägerin 

öffentlicher Belange eine Stellungnahme abzugeben vorgelegt. 

 

Weitere Informationen zur Durchführung des Raumordnungsverfahrens erhalten Sie 

auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Darmstadt. https://rp-

darmstadt.hessen.de/planung/regionalplanung/landesplanungsshyrechtliche-

verfahren/aktuelles-raumordnungsverfahren 

 

Weitere Informationen zum Vorhaben finden Sie auf der Internetseite der DB Netz 

AG https://www.hanau-wuerzburg-fulda.de einschließlich eines Überflugfilms zur 

Antragsvariante IV des Raumordnungsverfahrens. 

https://www.hanau-wuerzburg-fulda.de/index.php/filme-zum-projekt.html. 

 

 

Darmstadt, 20. Juli 2020     III 31.1 – 93d 08/05 – 190 

Sander - 6117 

https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/regionalplanung/landesplanungsshyrechtliche-verfahren/aktuelles-raumordnungsverfahren
https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/regionalplanung/landesplanungsshyrechtliche-verfahren/aktuelles-raumordnungsverfahren
https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/regionalplanung/landesplanungsshyrechtliche-verfahren/aktuelles-raumordnungsverfahren
https://www.hanau-wuerzburg-fulda.de/
https://www.hanau-wuerzburg-fulda.de/index.php/filme-zum-projekt.html
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Teil A:  
ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE NICHTTECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG  

 

A  Einleitung 

Die Bahnstrecke zwischen Hanau und Fulda ist überlastet. Verspätete Nah- und Fernzüge sind die 

Folge. Deshalb müssen zusätzliche Gleise gebaut werden.  

Erstmals hat die DB Netz AG die Öf fentlichkeit von Anfang an, noch vor dem Raumordnungsver-

fahren beteiligt. Mehrere hundert Menschen haben fünf  Jahre daran gearbeitet, die verträglichste 

Strecke zu f inden – betrof fene Landkreise, Kommunen, Fachbehörden, regionale Interessengrup-

pen, Bürgerinitiativen, Umwelt- und Fachverbände. 18 Dialogforen, 2 Workshops und 31 Sitzungen 
von Arbeitsgruppen wurden bis Anfang 2020 durchgeführt. Umfangreiche Umwelt- und Raumdaten 

wurden erhoben, ausgewertet und vorgestellt. Eine 3D-Simulationssof tware half , die vielen Alter-

nativen nachvollziehbar darzustellen und zu vergleichen.  

Viele haben sich ehrenamtlich für ihre Region eingesetzt. Für den engagierten Dialog bedankt sich 
die DB Netz AG herzlich bei allen Aktiven. Gemeinsam mit der Region konnten tragfähige Lösun-

gen gefunden werden. Dieser Weg wird weitergeführt. Siehe: www.hanau-fulda.de.  

Ein wichtiger Meilenstein ist mit dieser Unterlage zum Raumordnungsverfahren erreicht. Die Un-

terlage fasst die Untersuchungen, Bewertungen und Abwägungen zusammen und stellt die An-

tragsvariante vor. Nun müssen die Fachbehörden diese Unterlage prüfen.   

Von rund 1.000 Linien-Kombinationen wurden mittels 16 Raumwiderstandsklassen und 64 Krite-

rien 13 aussichtsreiche Varianten in vier Grobkorridoren identif iziert. Anschließend wurden die 13 

Varianten anhand 64 Kriterien verglichen. Wie viele Menschen werden von Lärm betrof fen? Wie 
viele Naturschutzgebiete werden durchfahren? Welche Kostenunterschiede gibt es? Und vieles 

mehr. Beim zahlenmäßigen (dem formellen, quantitativen) Vergleich erweisen sich die Varianten 

IV und VII als ähnlich gut geeignet und sind daher die Vorzugsvarianten (Anhang F.1). Beim qua-

litativen Vergleich innerhalb einer verbal-argumentativen Alternativenprüfung (Teil  C) der beiden 
Vorzugsvarianten hat Varianten IV insgesamt Vorteile gegenüber der VII – sowohl bei der Raum-

ordnung (Teil C, Kap. 6) als auch bei den Umweltschutzgütern (Teil C Kap.7). Nur bei der Risiko-

bewertung Artenschutz schneidet die VII besser ab. Überdies hat Variante IV Vorteile bei den ver-

kehrlich-volkswirtschaf tlichen Aspekten (Teil D). Deshalb ist Variante IV die Antragsvariante der 
DB Netz AG für die neue Bahnstrecke zwischen Gelnhausen und Fulda bzw. dem Verknüpfungs-

punkt an der bestehenden Schnellfahrstrecke in Kalbach. Damit werden zukünf tig mehr Züge 

pünktlicher und schneller fahren – auch im Nahverkehr. Das nutzt den vielen Pendlern in der Re-

gion und den Reisenden in Deutschland. Mehr Menschen und Güter können dann die Bahn nutzen,  

statt Auto, LKW oder Flugzeug. Das nützt ebenfalls dem Klima und der Umwelt. 

Die Lärmbelastung wird für die Menschen in der Region zudem insgesamt geringer, obwohl mehr 

Züge fahren. Die zukünf tig leiseren Güterzüge fahren nachts über die neuen Gleise mit besserem 

Lärmschutz. Die neuen Gleise sind überdies weiter von den Siedlungen entf ernt und bef inden sich 

häuf ig in Tunneln.   
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A.1 Ergebnis und Aufbau der Unterlage  

Für den schnellen Einstieg werden hier zentrale Aussagen der Unterlage zusammengefasst und 

deren Aufbau beschrieben. Nach Abwägung aller quantitativen und qualitativen Aspekte von 

Raumordnung, Umwelt sowie Verkehr und Volkswirtschaf t hat Variante IV das beste Verhältnis 
von Vor- und Nachteilen. Deshalb ist Variante IV die Antragsvariante für das Raumordnungsver-

fahren. Bei der Zusammenführung der Ergebnisse aus Raumordnung (RVU) und Umwelt (UVU) 

nach quantitativen Variantenvergleich, sind die Varianten IV und VII als Vorzugsvarianten zu emp-

fehlen (Anhang F.1 der RVU / UVU). Nach qualitativer Alternativenprüfung der beiden Varianten 
und unter Hinzuziehung der Aspekte Verkehr und Volkswirtschaf t ist jedoch insgesamt Variante IV 

besser (Teil D der Raumordnunsgunterlage). 

Kapitel 1 des Erläuterungsberichts (Teil B) behandelt die Grundlagen des Projekts und den Such-

raum, Kapitel 2 begründet das Vorhaben. Anforderungen und Kriterien für Raumordnung und Um-
welt werden in den Kapiteln 3 und 4 erläutert. Das Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Untersuchung 

vom Variantenvergleich, über die Alternativenprüfung bis hin zur Begründung der Antragsvariante 

zusammen. Die vorgelagerte Abwägung der 13 sinnvollen Varianten kann dem Anhang der RVU / 

UVU entnommen werden (Anhang F.1 – Variantenvergleich).  

Elf  Varianten haben mindestens einen erheblichen Nachteil für Mensch, Umwelt oder Raum – übrig 

blieben die Varianten IV und VII, die in Teil C (Kapitel 6 bis 8) gegenübergestellt werden. Teil D 

enthält die Ermittlung und Begründung der Antragsvariante durch den Vorhabenträger nach ver-

kehrlichen und volkswirtschaf tlichen Gesichtspunkten. Die Antragsvariante IV und deren Wirkung 
auf  Raum und Umwelt werden in Teil E (Kap. 9 bis 12) beschrieben. Die Anhänge der RVU / UVU 

enthalten Details zur Vorbereitenden Planungsraumanalyse, zur Prüfung von Vorschlägen Dritter 

und zur Variantenoptimierung, wie das Inhaltsverzeichnis zeigt. 

Abbildung  1: Ergebnis der RVU / UVU unter Hinzuziehung der verkehrlichen und volkswirtschaftlichen 
Aspekte 

Raumordnung IV VII  Umwelt IV VII  Verkehr, Volkswirtschaft IV VII 

Siedlungsstruktur, In-
dustrie und Gewerbe     Mensch =  Fahrzeit = 
Überörtliche Ver-
kehrserschließung =  Tiere, Pflanzen und  

biologische Vielfalt =  Unterschied Baukosten 
mit technischen Risiken    

Natur und Landschaft/ 
Freiraumsicherung 

    Boden und Fläche =  Laufweglänge  
Gelnhausen – Fulda   

Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft     Wasser    Kapazität/ 

Verkehrslenkung = 

Wasser     Luft und Klima    Flexibilität/Verknüpfung     

Rohstoffsicherung     Landschaft    Teilinbetriebnahme     

Energieversorgung =  Kultur- und Sachgüter =  Gesamtinbetriebnahme     

Abfallentsorgung =  Baulogistik, Transport 
(schutz gu tüb e rg re i fe nd )    Erschwernisse für Straßen- 

und Bahnverkehr     

   Artenschutz IVVII  Baustellenversorgung    

   Natura 2000 =     

   Artenschutz        

 

 
Vorzugsvariante Raumordnung und Umwelt: 

Variante IV 
 

Vorzugsvariante Verkehr,  
Volkswirtschaft: Variante IV 
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A.1.1 Raumordnung 

Der direkte Vergleich und die ergänzende qualitative Betrachtung  innerhalb der Alternativenprü-
fung zeigen, dass die Variante IV aus raumordnerischer Sicht gegenüber Variante VII zu bevorzu-

gen ist.  

Die Variante IV durchfährt Vorranggebiete für Landwirtschaft zweidrittel kürzer und für Forstwirt-

schaft nur halb so lang wie die Variante VII. Bei den Vorranggebieten für Trinkwasserschutz  
beträgt die Durchfahrung nur ein Zwölf tel im Vergleich zur Variante VII. Bei der Rohstoffsicherung  

hat die Variante IV keine Durchfahrung, während die Variante VII Vorbehaltsgebiete auf  2.580 m 

durchfährt. Auch beim Kriterien Siedlungsstruktur gibt es für die IV größere Chancen für eine 

positive Entwicklung der Region – hinsichtlich der Erfüllung von zentralörtlichen Funktionen und 

der Stärkung der vorgesehenen regionalen Entwicklungsachse. 

Lediglich bei Natur, Landschaft/ Freiraumsicherung zeigt sich die Variante VII besser, beim 

Leitkriterium Vorranggebiete für Natur und Landschaf t werden über 1 km weniger durchfahren als 

durch Variante IV. Keine Auswirkungen oder keine Unterschiede gibt es bei den Kriterien Überört-

liche Verkehrserschließung, Energieversorgung und Abfallentsorgung . 

Weitergehende Informationen sind enthalten in Teil B der Unterlage (Erläuterungsbericht Kap. 3.4 

- „Raumkonkrete Erfordernisse der Raumordnung im Planungsraum“), in Teil C der Unterlage (Kap. 

6 - „Vergleich der zu erwartenden Auswirkungen auf  die Raumordnungsfaktoren durch die Alter-
nativen IV und VII“), in Teil E der Unterlage (Kap. 10 - „Zu erwartende Auswirkungen der 

Antragsvariante auf  die Raumordnungsfaktoren“) sowie im Anhang F.1 der RVU / UVU (Abschnitt 

F.1.4 - „Vergleich der zu erwartenden Auswirkungen der weiter zu verfolgenden Varianten auf  die 

Raumordnungsfaktoren“).  

A.1.2 Umwelt 

Nach direktem qualitativem Vergleich ist die Varianten IV aus Sicht von Umwelt- und Naturschutz 

besser als die Variante VII. 

Beim Schutzgut Menschen, das unter anderem den Aspekt Lärm enthält, sind qualitativ betrachtet 

beide Varianten IV und VII etwa gleich. Variante VII ist besser bei Verlust, Trennwirkung und Er-
holung, Freizeit. Variante IV ist bei den Schallauswirkungen besser. Auch beim Aspekt Tiere, 

Pflanzen, biologische Vielfalt sind beide Varianten qualitativ gleich gut. Beim Flächenverbrauch 

ist die Variante IV besser, beim Boden die Variante VII, so dass beide beim Schutzgut Boden und 

Fläche insgesamt gleichwertig sind. Die Gleichwertigkeit besteht auch bei den Kultur- und Sach-

gütern. 

Die Variante IV hat Vorteile bei Trinkwasser und Oberf lächengewässern. Beim Heilquellenschutz 

sind beide gleich gut. Bei Luft und Klima ist die Variante IV besser, da sie das Lokalklima weniger 

stört, dafür ist die Variante VII beim Einf luss auf  das Globalklima günstiger wegen der kürzeren 
Streckenlänge. Beim Einf luss auf  die Landschaft ist die Variante IV besser, da Erholungsfunktio-

nen weniger gestört werden. Beim Landschaf tsschutz gibt es keine Unterschiede. Die Variante IV 

hat zudem Vorteile während der Bauphase bei Transport, Logistik, da die Transportleistung bei 

der Variante IV nur halb so hoch ist.  

Antragsvariante IV 
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Die Varianten IV und VII haben beide erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungs-

ziele bei Natura 2000 und damit ähnliche Risiken für die Umsetzung. Beim Artenschutz ist für die 
Variante VII das Risiko des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände (gemäß 

§ 44 BNatSchG) etwas günstiger beurteilt als bei der IV.  

Weitergehende Informationen sind enthalten im Teil B der Unterlage (Erläuterungsbericht Kap. 4 - 

„Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile“), in Teil C der Unterlage (Kap. 7 - „Vergleich der 
zu erwartenden Auswirkungen auf  die Umweltschutzgüter durch die Alternativen IV und VII“), in 

Teil E der Unterlage (Kap. 11 - „Zu erwartende Auswirkungen der Antragsvariante auf  die Umwelt“) 
sowie im Anhang F.1 der RVU / UVU (Abschnitt F.1.5 - „Vergleich der zu erwartenden Auswirkun-
gen der Varianten auf  die Umweltschutzgüter“).  

A.1.3 Verkehr 

Die Bewertung von Verkehr und Volkswirtschaf tlichkeit zeigt: Variante IV ist zu bevorzugen. 

Siehe in Teil D der Unterlage.  

Die Variante IV vereinigt erhebliche Vorteile. Sie kostet weniger und ist f lexibler. Der erste ver-

kehrliche Nutzen kann bei der Variante IV f rüher wirksam werden, da die Teilstrecke zwischen 
Schlüchtern und Kalbach vergleichsweise schnell gebaut werden kann. Entsprechendes gilt für die 

gesamte Strecke. Während des Baus wird der Straßen- und Bahnverkehr weniger beeinträchtigt 

und die Ver- und Entsorgung der Baustellen mit Wasser, Strom ist einfacher einzurichten. 

Die Fahrzeit ist bei den Varianten IV und VII gleich. Die Variante VII ist kürzer als die Variante IV. 

A.2 Vom Untersuchungsraum zur Antragsvariante IV 

Hier wird grob beschrieben, wie die Gutachter und die DB Netz AG vorgegangen sind, um ausge-

hend vom Untersuchungsraum eine Antragsvariante zu entwickeln.  

(1) Zunächst wurde mit den Behörden der Suchraum festgelegt. Das Fahrzeitziel von 45 Minuten 

zwischen Frankfurt a. M. und Fulda und die Gestalt der Landschaf t mussten berücksichtigt werden. 

Auf  Anregung des Dialogforums wurde der Suchraum im Bereich Bad Soden-Salmünster leicht 

erweitert (siehe Teil B: Erläuterungsbericht, Kapitel 1). 

(2) Für die sof twaregestützte Grob-Analyse wurden 52 oberirdische und 12 unterirdische Raumwi-

derstände – wie Siedlungen oder Schutzgebiete – in fünf  Raumwiderstandsklassen zusammenge-

fasst. Die Analyse ergab vier Grobkorridore (siehe Anhang F.3 der RVU/ UVU, Abschnitt F.3.2). 
Die Grobkorridore sind größere zusammenhängende Flächen mit möglichst wenigen Konf likten 

zwischen den Anbindungen an das bestehende Eisenbahnnetz.  

(3) Innerhalb der vier Grobkorridore wurden mittels Sof tware auf  Grund lage von Umwelt- und 

Raumdaten 155 sinnvolle 1 km breite Linienkorridore ermittelt (siehe Anhang F.3 der RVU/ UVU, 

Anschnitt F.3.3). 

(4) Überschneidungen dieser Linienkorridore wurden an Verknüpfungspunkten miteinander ver-

bunden, so dass viele kurze Segmente mit rund 1.000 Kombinationsvarianten entstanden.  
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(5) Verknüpf ten mehrere Linien zwei Punkte, wurden die Wirkungen der Linien verglichen und das 
jeweils beste Segment ausgewählt. Hierfür wurden die Durchfahrungslängen der Raumwider-

standsklassen genutzt. So entstanden sieben weiter zu verfolgende Varianten. Durch Verknüpfun-

gen von drei dieser Varianten kamen sechs Kombinationsvarianten hinzu. Insgesamt wurden also 

13 Varianten näher betrachtet.  

(6) Für diese 13 Varianten wurden die Auswirkungen auf  die Belange der Raumordnung und die 

Schutzgüter der Umwelt ermittelt, zusammengefasst und verglichen (siehe Anhang F.1 der RVU / 

UVU - Variantenvergleich). 

(7) Zudem wurden die Linien unter Betrachtung der Wirkungen auf  die Schutzgüter der Umwelt  
und die Belange der Raumordnung dreimal optimiert  (siehe Anhang F.4 der RVU / UVU – Varian-

tenoptimierung). Traten dabei besondere Risiken auf  – wie die Überquerung eines Stausees (Va-

riante IV) oder eines Bergbaugebietes (Variante VII) – wurden alternative Segmente geprüf t, die 

den Risikobereich umfahren.  

(8) Die detaillierte Betrachtung der Varianten IV und VII zeigte, dass die optimierten alternativen 

Segmente raum- und umweltverträglich sind und die technischen Risiken vermeiden (die Ergeb-

nisse der östlichen Stauseeumfahrung wurden der Arbeitsgruppe Raumordnung des Dialogforums 

am 22.11.2018 vorgestellt). 

(9) Der 13er Vergleich ergab, dass die Varianten IV und VII die aus Sicht von Umwelt und Raum-

ordnung verträglichsten Linien sind. 

(10) Für die Raumordnungsunterlage wurden die beiden Vorzugsvarianten IV und VII innerhalb  

einer Alternativenprüfung auf  Grundlage der Karten und Daten des Variantenvergleichs detailliert 
verglichen. Der formalisierte, quantitative Vergleich wurde um qualitative Aspekte erweitert. Bei 

diesem verbal-argumentativen Vorgehen wurden Aspekte wie die Schwere des Eingrif fs näher be-

trachtet (siehe Teil C der Unterlage, Kapitel 6-8).  

(11) Auch nach qualitativer Gegenüberstellung der Varianten IV und VII ergab sich bei der Zusam-
menführung der Ergebnisse aus Raumordnung und Umwelt eine annähernde Gleichwertigkeit bei-

der Varianten. Dabei stellt sich Variante IV aber insgesamt aus Raum- und Umweltsicht als etwas 

besser dar und wird als Vorzugsvariante empfohlen (siehe Teil C der Unterlage, Kapitel 8). Auch 

bezüglich des Zielsystems Verkehr und Volkswirtschaft ist Variante IV insgesamt besser als Vari-

ante VII (siehe Teil D der Unterlage).  

(12) Nach Abwägung aller quantitativen und qualitativen Aspekte von Raumordnung, Umwelt so-

wie Verkehr und Volkswirtschaf t fällt die Wahl der Antragsvariante auf  die Variante IV.   
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B  Darstelllung des Vorhabens 

B.1 Allgemeine Projektbeschreibung 

B.1.1 Beschreibung und Begründung des Projektes  

Der Bund ist laut Grundgesetz (Art. 73 (6a) und 87e) für den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur in 

Deutschland zuständig. Mit dem Bundesverkehrswegeplan (BVWP) ermittelt und priorisiert der 
Bund den Aus- und Neubaubedarf  der Verkehrsinf rastruktur. Der Bedarfsplan für die Bundesschie-

nenwege ist eine Anlage zum Bundesschienenwegeausbaugesetz (zuletzt geändert am 
23.12.2016) in dem das Projekt Ausbaustrecke / Neubaustrecke (ABS/NBS) Hanau – Würz-
burg/Fulda – Erfurt im Abschnitt 2 als laufende Nummer 2 mit vordringlichem Bedarf  enthalten ist.  

Bestandteil des Projektes ABS/NBS Hanau – Würzburg/Fulda – Erfurt im BVWP 2030 sind fol-

gende Teile: 

• 3. und 4. Gleis Hanau – Gelnhausen, vmax 200 km/h 

• 2-gleisige Neubaustrecke (NBS) Gelnhausen – Mottgers, vmax 250 km/h, mit beidseitigen 

höhenfreien 2-gleisigen Verbindungskurven Richtung Fulda und Würzburg an die Schnell-
fahrstrecke (SFS) Fulda – Würzburg (nur Planfall 002 3F

1)  

• und als die Alternative  

• 2-gleisige NBS Gelnhausen – Fulda mit Verbindungskurven der NBS zur Strecke 3600 

(Kinzigtalbahn), höhenfreie Einbindung in die Schnellfahrstrecke Fulda – Würzburg, 
Vmax 200 km/h sowie Blockverdichtung Aschaffenburg – Nantenbach (nur Planfall 0074F

2)  

• 2-gleisige ABS/NBS im Korridor Wildeck / Blankenheim – Bad Hersfeld – Kirchheim / Lan-

genschwarz, Vmax 200 km/h, höhenfreie Einbindung in die NBS Kassel – Fulda 

• Ertüchtigung Eisenach – Erfurt für Vmax 200 km/h 

Beim Vorhabenträger, der DB Netz AG, wird der im zweiten Anstrich beschriebene kosteninten-

sivste Teil des BVWP-Projektes als Projekt  

• NBS Gelnhausen – SFS Fulda/Würzburg  

geplant. Für diesen Teil des BVWP-Projektes wurden auf  Grundlage des Unterrichtungsschreibens 

vom 25.08.2015 die nun vorliegende Unterlagen für das Raumordnungsverfahren erarbeitet.  

Der BVWP 2030 bestimmt für beide Alternativen die folgenden projektspezif ischen Ziele:  

• Entmischung von schnellen und langsamen Verkehren,  

• Kapazitätserhöhung, 

• Beschleunigung und Angebotsausweitung im Personenverkehr,  

• Schaf fung der inf rastrukturellen Voraussetzungen für eine Verkehrslenkung zur Lärment-
lastung. 

  

 
1 Im Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030 trägt der Planfall 2-002-v02 den 

Namen „ABS/NBS Hanau -Würzburg/Fulda -Erfurt“. 
2 Im Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030 trägt der Planfall 2-007-v01 den 

Namen „ABS/NBS Hanau - Fulda -Erfurt / Aschaffenburg – Nantenbach“. 
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Unterschiede ergeben sich durch die Einbindungen in die Schnellfahrstrecke 1733 Hannover - 

Würzburg. Beim Planfall 002 erfolgt diese südlich des 10 km langen Landrückentunnels und beim 
Planfall 007 nördlich dieses Tunnels. Beim Planfall 002 ergibt sich damit die Möglichkeit, den Per-

sonenfernverkehr auf  der Relation Frankfurt - Fulda als auch Frankfurt - Würzburg zu beschleuni-

gen. Der Planfall 007 sieht dagegen den Bau einer möglichst trassennahen, d. h. nahe der beste-

henden Kinzigtalbahn (3600) verlaufenden Strecke in Richtung Fulda vor.  

Wesentliche Unterschiede der beiden Planfälle sind also zusätzliche verkehrliche Ef fekte beim 

Planfall 002 durch eine Verbindungskurve bei Mottgers nach Süden in Richtung Würzburg, die der 

Planfall 007 wegen der viel weiter nördlichen Einbindung in die Schnellfahrstrecke (1733) nicht hat. 

Dafür sieht der Planfall 007 zusätzliche Verbindungskurven der Neubaustrecke mit der Kinzigtal-
bahn vor. Eine solche Verknüpfung ermöglicht eine höhere Flexibilität bei der Fahrplangestaltung, 

bei der Erschließung der Region mit Nahverkehrszügen und der operativen Betriebsführung. Diese 

Vorteile kann der Planfall 002 nicht aufweisen, da er direkt von Gelnhausen zur Strecke 1733 führt.  

Weiterhin gehört zum Planfall 007 eine kapazitätserhöhende Maßnahme zwischen Aschaf fenburg 

und Nantenbach in Form einer Blockverdichtung.  

Im Planfall 002 wird dagegen keine Blockverdichtung erforderlich. Die nötige Entlastung des Süd-

korridors wird erreicht, indem die stündliche ICE-Linie (Linie 41) nicht mehr über Aschaf fenburg, 

sondern von Hanau über Gelnhausen, Mottgers (Südanbindung) nach Nantenbach und weit er 

Richtung Würzburg verkehren soll.  

Eine konkrete Fahrzeitvorgabe ist für beide Planfälle im BVWP 2030 nicht enthalten. Er enthält 

aber Geschwindigkeiten, die von den Gutachtern des Bundes für die Ermittlung des Nutzens un-

terstellt wurden. Dem Planfall 002 liegen 250 km/h und dem Planfall 007 liegen 200 km/h zugrunde. 
Mit einer groben Linienführung ermittelten die Gutachter des Bundesministeriums für Verkehr und 

digitale Inf rastruktur (BMVI) folgende Fahrzeitverkürzungen:  

• zwischen Frankfurt/M und Fulda 7 Minuten für den Planfall 002 und 6 Minuten für den Plan-

fall 007 sowie  
• zwischen Frankfurt/M und Würzburg 18 Minuten für den Planfall 002.  

 

Diese Fahrzeitverkürzungen waren eine der maßgeblichen Grundlagen für die Berechnung des 

Nutzen-Kosten-Verhältnisses (NKV). Im Planfall 002 wurden unter den mit dem BVWP 2030 un-
terstellten Randbedingungen vom Bund ein NKV von 1,8 und im Planfall 007 ein NKV von 1,4 

ermittelt 11F

3.  

Ein NKV größer 1 ist unabdingbare Voraussetzung für die Aufnahme des Projektes in den vo rdring-

lichen Bedarf  des Bedarfsplanes und letztlich für die Realisierung des Projektes.  

  

 
3 Projektinformationssystem (PRINS) zum BVWP 2030, Planfälle 2-002-V02 und 2-007-V01 
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B.1.2 Derzeitiger und künftiger Betriebszustand 

Die Kinzigtalbahn als Teil der Strecke 3600 verbindet als elektrif izierte Mischverkehrsstrecke die 

Städte Hanau und Fulda im Südosten Hessens. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens durch 
Fernverkehrszüge, Güterzüge und Regionalzüge ist die heutige Strecke durch das Kinzigtal weder 

kapazitiv noch qualitativ den aktuellen Anforderungen gewachsen und kann zukünf tige Verkehrs-

steigerungen nicht aufnehmen. 

Bei den im Suchraum zwischen Gelnhausen, Obersinn und Fulda liegenden Bestandsstrecken be-

steht Mischverkehr mit Personenfern-, Personennah- und Güterverkehr auf   

• der Kinzigtalbahn (3600) und  

• der Strecke Flieden - Gemünden (3825). 

Auf  der Strecke Schlüchtern – Elm (3826) wird planmäßig Personennahverkehr und Güterverkehr 
abgewickelt und die Strecke Gersfeld - Fulda (Röhnbahn) wird nur für Personennahverkehr ge-

nutzt.  

Eine zeitliche Trennung des Personenfernverkehrs vom Güterverkehr erfolgt auf  der Schnellfahr-

strecke Hannover – Würzburg (1733). Personennahverkehr gibt es auf  der Schnellfahrstrecke 

nicht.  

Auch im Südkorridor Hanau – Aschaf fenburg – Nantenbach (3660 und 5200) besteht Mischverkehr 

mit Personenfern-, Personennah- und Güterverkehr.  

Die Fahrzeiten im Schienenpersonenfernverkehr betragen:  

• zwischen Frankfurt/Main Hbf . und Würzburg Hbf .  67 min (Zugtyp B)25F

4,  

• zwischen Frankfurt/Main Hbf . und Fulda Hbf .  54 min (Zugtyp B)26F

5 sowie 
• zwischen Fulda Hbf . und Würzburg Hbf .   31 min27F

6 

 

Die trassierungsbedingten Geschwindigkeiten von abschnittsweise nur 110 km/h auf  der Strecke 

3600 zwischen Gelnhausen und Fulda sind für einen attraktiven Schienenpersonenfernverkehr 

unzureichend.  

Der Schienengüterverkehr im Suchraum wird maßgeblich durch den Seehafenhinterlandverkehr in 

Nord-Süd-Richtung bestimmt.  

Die Strecke 3825 Fulda/Flieden – Gemünden/Würzburg wird überwiegend von Güterzügen der 
Relationen Nordseehäfen / Ostdeutschland / Osteuropa nach Süddeutschland / Österreich und 

Süd Osteuropa befahren. Zwischen Fulda und Flieden müssen sich die Güterzüge der Strecke 

3825 die beiden Gleise der Strecke 3600 mit den auf  dieser bereits verkehrenden Personen- und 

Güterzügen teilen. Dieser zweigleisige Abschnitt ist daher einer der Engpässe, die mit dem Projekt 

zu beseitigen sind.  

  

 
4 gemäß Bezugsfall B0 der Bedarfsplanüberprüfung 2010 
5 gemäß Bezugsfall B0 der Bedarfsplanüberprüfung 2010 
6 Gemäß Zielfahrplan Deutschlandtakt (Bezugsfall)  
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Nachts gibt es grundsätzlich keinen Kapazitätsengpass, da der vertaktete Personenverkehr 

abends aus- und erst morgens wieder anläuf t. Die im Vergleich zum Tageszeitraum geringere Aus-
lastung ist auch der Grund für die Verlagerung von planbaren Bau- und Instandhaltungsmaßnah-

men in die Nächte.  

 
Die verkehrlichen Anforderungen am Tage überfordern dagegen die vorhandene Inf rastruktur. Der 

Streckenabschnitt Hailer Meerholz – Fulda der Kinzigtalbahn (3600) musste bereits im Jahr 2008 
gegenüber dem Eisenbahn-Bundesamt als „Überlasteter Schienenweg“ erklärt werden. Bereits 

kleinere Unregelmäßigkeiten führen zu Verspätungen. Auswirkungen ergeben sich aus diesem in 

der Mitte Deutschlands liegenden Engpass oft auf  das gesamte Netz der DB.  

Der prognostizierte Verkehrszuwachs für die zweigleisige Strecke mit starken Verkehrsströmen 

des schnellen und vertakteten Personenfernverkehrs, des wachsenden und häuf iger haltenden 
Personennahverkehrs und des Schienengüterverkehrs würde zu noch mehr gegenseitigen Behin-

derungen und völlig inakzeptabler Pünktlichkeit führen. Daher soll durch zwei zusätzliche Gleise 
und mit der Bündelung von Verkehren mit gleichartiger Geschwindigkeit die dringend benötigte 

Kapazität für die Verbesserung der Betriebsqualität geschaf fen werden.  

Die Zugzahlen der Prognose des BVWP 2030, enthielten ursprünglich den Planfall 002 mit einer 

Neubaustrecke zwischen Gelnhausen und Mottgers. Wegen des dabei erheblich längeren Fahr-
weges und weil die Prognosen des Bundes die Zugzahlen stets ohne eine Verkehrslenkung 36F

7 dar-
stellen, sind dabei alle Güterzüge über die Bestandsstrecke 3600 Gelnhausen – Wächtersbach – 
Flieden – Fulda geroutet. Es gäbe so weder am Tage noch in der Nacht Güterzüge, die zwischen 

Gelnhausen und Fulda über Mottgers auf  der Neubaustrecke verkehren. Die Entlastung der Sied-
lungsgebiete an der Bestandstrecke von nächtlichem Güterverkehrslärm ist somit bei diesem Plan-

fall nur mit einer Verkehrslenkung möglich. 

Im Planfall 007 verläuf t die Neubaustrecke von Gelnhausen in der Nähe des Kinzigtals bis in den 
Raum Kalbach und hat etwa die gleiche Streckenlänge wie die Bestandsstrecke. Die Entlastung der 
Siedlungsgebiete an der Bestandsstrecke von nächtlichem Güterverkehrslärm ist somit bei diesem 

Planfall nicht von einer Verkehrslenkung abhängig.  

Nach den Zugzahlen für den Planfall 007 werden insgesamt noch 14 Güterzüge in der für die 

Schallberechnungen als Nacht def inierten Zeit zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr über die Be-
standsstrecke fahren. Damit verkehren 82 % der insgesamt 76 prognostizierten nächtlichen Güter-
züge beim Planfall 007 auf  der Neubaustrecke. Es werden so die Anforderungen des in den späten 
Abendstunden auslaufenden und in den f rühen Morgenstunden anlaufenden vertakteten Perso-

nenfernverkehrs auf  der Neubaustrecke und auf  der Strecke 1733 in der Prognose berücksichtigt. 
Wegen der längeren Streckenführung müssen beim Planfall 002 auch mit einer Verkehrslenkung 

19 nächtliche Güterzüge auf  der Kinzigtalbahn verbleiben.    

  

 
7 Bewusste Lenkung von Zugströmen in einem Korridor mit dem Ziel der Lärmminderung i n Siedlungsgebieten 
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Um einen Vergleich zu haben, ist auch zu betrachten, welche Züge verkehren würden, wenn das 
Projekt nicht umgesetzt wird (sogenannter NULL-Fall). Es muss von einer Beibehaltung des Misch-

verkehrs auf  der weiterhin zweigleisigen Kinzigtalbahn ausgegangen werden. Die Kapazitäten für 
den prognostizierten Verkehrszuwachs reichen nicht aus. Da die Strecke bereits heute überlastet 
ist und im Suchraum tagsüber bereits Trassenanmeldungen abgelehnt werden müssen, entspricht 
der NULL-Fall am Tage somit dem IST-Zustand. Die Nachtwerte für den Schienengüterverkehr 

ergeben sich aus den Zugzahlen für die Prognose 2030, da nachts die Kapazitätsgrenze nicht 
erreicht wird. Für Schienenpersonenfernverkehr und Schienenpersonennahverkehr wird eine Er-
höhung nur in der Nacht nicht erwartet, so dass für den NULL-Fall im Personenverkehr auch in der 

Nacht der IST-Zustand anzusetzen ist.  

Als Fahrzeitvorgabe wurde im Langfristfahrplan „eine Fahrzeit zwischen Fulda und Frankfurt Hbf. 

von 45 Min ermittelt (BR ICE-X/ICE 403 bei einer Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h ohne Zwi-
schenhalt). Mit dieser Fahrzeit können die im Langfristfahrplan 2030 geplanten Knotenzeiten in 

den Systemknoten Mannheim, Erfurt und Hannover erreicht werden“39F

8. 

 

B.1.3 Grundsätzliche Lösungsansätze 

Eine der beiden grundsätzlichen Lösungsansätze des BVWP’s 2030 ist eine südlich des Landrü-
ckentunnels bei Mottgers auszubildende Spange, so dass von dort auf  der Schnellfahrstrecke Han-

nover – Würzburg sowohl in Richtung Fulda als auch in Richtung Würzburg gefahren werden kann 

(Planfall 002). Dieser Ansatz erfüllt die grundsätzlichen Ziele der Entmischung und Kapazitätser-

höhung. Mit entsprechenden verkehrslenkenden Maßnahmen würde auch nächtlicher Güterver-
kehr auf  die Neubaustrecke umgelenkt und die Kinzigtalbahn von nächtlichem Güterverkehr ent-

lastet werden.  

Varianten, denen eine Verbindungskurve nach Süden fehlt, werden verkehrlich dem Planfall 002 

nicht gerecht. Weil ihnen die Entlastungsef fekte im Südkorridor fehlen. Daher ist auch hier die 

Blockverdichtung zwischen Aschaf fenburg und Nantenbach erforderlich.  

Der andere grundsätzliche Lösungsansatz ist die Einbindung der NBS nördlich des Landrücken-

tunnels in die Schnellfahrstrecke 1733 Hannover - Würzburg (Planfall 007). Mit dem Planfall 007 

im BVWP 2030 sind auch Ausbauanteile zulässig, da dort die Strecke als eine möglichst trassen-
nah auszuführende Aus- und Neubaustrecke beschrieben ist. Als Geschwindigkeit sind in der Maß-

nahmenbeschreibung für den Planfall 007 Vmax 200km/h angegeben. Wegen der geringen Radien 

(oder engen Kurven) der bestehenden Kinzigtalbahn (3600) sind die Möglichkeiten für Ausbauab-

schnitte sehr eingeschränkt, da die geforderten 200 km/h mit den vorhandenen Radien nicht er-
reichbar sind. Aufweitungen dieser zu geringen Radien zur Linienverbesserung würden Eingrif fe in 

die neben der Bestandsstrecke liegenden Siedlungsgebiete und teils sehr hochwertig en Schutz-

gebiete erfordern. 

  

 
8 Verkehrliche Aufgabenstellung (VAst) zur ABS/NBS Hanau-Würzburg /Fulda NBS Gelnhausen – Anbindung 

SFS Fulda – Würzburg, DB Netz AG, Regionalbereich Mitte, Stand 04.11.2014; S. 13 
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Die Alternativen sind in der Konsequenz Linien, die von vornherein die dicht besiedelten Gebiete 

im Tal meiden und mit der höheren Streckengeschwindigkeit von 250 km/h auch eine kürzere Fahr-
zeit für den Personenfernverkehr und damit einen höheren volkswirtschaftlichen Nutzen erreichen 

können. Daneben werden die Steigungs-/Gefällestrecken so gestaltet, dass die Strecke im Nacht-

zeitraum Güterverkehr aufnehmen kann. 

Zusätzliche Verknüpfungsmöglichkeiten mit der Bestandsstrecke 3600 sind mit Vorteilen in ver-

kehrlicher Hinsicht verbunden 

• für den Personen- und Güterverkehr, der im Störungsfall oder für Instandhaltungsmaßnah-

men unter Nutzung der Bestandsstrecken besser und f lexibler umgeleitet werden kann,  

• für den Personenverkehr, indem schnelle und attraktive Zugverbindungen eine ausge-

wählte zentrale Station in der Region anbinden können, 
• für das f rühzeitige Wirksamwerden der verkehrlichen Ef fekte, indem Teilinbetriebnahmen 

bis zu einer solchen Verknüpfung ermöglicht werden. 

Nicht zuletzt führt eine Neubaustrecke nach diesem Planfall schon ohne Verkehrslenkung durch 

den attraktiveren Laufweg zu einer Entlastung der Bestandsstrecke vom nächtlichen Güterverkehr.   

Mit beiden grundsätzlichen Lösungsansätzen ist die Entmischung der Verkehre möglich, indem der 

Fernverkehr beschleunigt auf  der neuen schnellen Strecke verkehrt und durch die f reien Trassen 

auf  der Bestandsstrecke 3600 eine Beschleunigung und Angebotsausweitung im Personennahver-

kehr möglich wird.  

B.1.4 Verkehrliche und technische Planungsoptionen 

Der Bedarfsplan enthält als verbindliche Vorgabe den Bau einer 2-gleisigen Neubaustrecke. Alter-

nativ wurde untersucht, ob die Planungsziele auch mit einem geringeren Umfang realisiert werden 

könnten. Dies ist jedoch nicht möglich.  

Eines der Projektziele ist, den nächtlichen Güterverkehr auf  eine schalltechnisch konf liktarme Neu-

baustrecke zu lenken und die Siedlungsgebiete an parallelen Bestandsstrecken vom Güterver-

kehrslärm zu entlasten. 

Der BVWP 2030 sieht für die ABS/NBS Hanau -Würzburg/Fulda – Erfurt die Schaf fung der inf ra-

strukturellen Voraussetzungen für eine Verkehrslenkung (tags Schienenpersonenfernverkehr, 

nachts Schienengüterverkehr auf  der Neubaustrecke) vor. Die Verkehrslenkung selbst ist nicht Be-

standteil der Bundesverkehrswegeplanung. Verkehrslenkung ist durch den Inf rastrukturbetreiber, 

die DB Netz AG, zu planen und umzusetzen. 
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Die Strecken 3600, 1733, 3825 und 3826 gehören zum Schwerpunktprogramm Transeuropäische 

Netze (Trans-European Networks; TEN), mit dem die Europäische Union eine bessere Vernetzung  
im Binnenmarkt und eine Vereinheitlichung der Verkehrssysteme anstrebt.  Innerhalb des Ge-

samtnetzes ist ein Kernnetz def iniert und darin hat die EU zur Bewältigung der prognostizierten 

Verkehrsströme neun TEN-T-Korridore48F

9 def iniert, die bis 2030 so ausgebaut werden sollen, dass 

sie den def inierten technischen Mindestkriterien für ein leistungsfähiges Verkehrsnetz entsprechen 
und auf  denen somit vordringlich Engpässe beseitigt und neue Kapazitäten für Personen- und Gü-

terverkehr geschaf fen werden müssen.  

Im Suchraum ist die Kinzigtalbahn derzeit eine konventionelle Strecke des TEN-Kernnetzes. Die 

Schnellfahrstrecke Fulda – Würzburg ist eine Hochgeschwindigkeitsverkehrs-Strecke des TEN-
Kernnetzes und Bestandteil des TEN-Kernnetzkorridors Skandinavien – Mittelmeer (Finnland – 

Schweden – Deutschland – Österreich – Italien). Die Neubaustrecke zwischen Gelnhausen und 

der Schnellfahrstrecke Fulda – Würzburg wird ebenfalls als Hochgeschwindigkeitsverkehrs-Stre-

cke und Bestandteil des TEN-Kernnetzes (Güterverkehr & Personenverkehr) def iniert.  

Bei den Strecken Hanau – Aschaf fenburg und Nantenbach – Aschaf fenburg handelt es sich um 

konventionelle Strecken des TEN-Kernnetzes, die außerdem Teil des internationalen Güterver-

kehrskorridors zwischen Straßburg, Constanza und Cierna nad Tisou (Rhein-Donau-Korridor) sind. 

Durch die verkehrlichen und technischen Ziele des Projekts werden auch die Inf rastrukturanforde-

rungen der TEN-Verordnung erfüllt. 

Bestandteil der Transeuropäischen Netze sind seit 2013 neun Güterverkehrskorridore, mit denen 

ein europäisches Schienennetz für einen wettbewerbsfähigen Güterverkehr geschaf fen werden 

soll. Die Strecke 1733 gehört zum Güterverkehrskorridor 3 „Scandinavian – Mediterranean“ und 
der Südkorridor Hanau – Aschaf fenburg – Nantenbach liegt im Korridor 9 „Rhein – Donau“. 

 

B.1.5 Technische Anforderungen an die zu planende Strecke 

Bei der Suche nach geeigneten Korridoren soll sichergestellt sein, dass es mindestens eine Vari-

ante im jeweiligen Korridor gibt, die technisch zulässig und genehmigungsfähig ist  und den gelten-

den allgemeingültigen Parametern der aktuellen Richtlinien im Eisenbahnbau entspricht. Im Wei-

teren sind bei Annäherung an Bauwerke Dritter die jeweiligen Vorschrif ten und Richtlinien der Be-
treiber und Baulastträger zu beachten. So können beispielsweise der seitlich einzuhaltende Ab-

stand von 40 m zu der im Suchraum liegenden Autobahn nach § 9 Bundesfernstraßengesetz eine 

Rolle bei der Bewertung von Varianten oder Segmenten von Varianten spielen.  

Grundsätzlich soll die Neubaustrecke mit einer Geschwindigkeit von bis zu vmax 250 km/h befahren 
werden. Die verkehrliche Aufgabenstellung sieht vor, in den Nachtstunden Güterverkehr über die 

Neubaustrecke zu führen (tageszeitlich entmischter Verkehr). Es wird dadurch eine Annäherung 

an den Streckenstandard einer Mischverkehrsstrecke erforderlich. Überleitverbindungen sind im 

Abstand von 20 bis 30 km herzustellen. Die maximale Streckenlängsneigung wird auf  12,5 ‰ be-
grenzt.  

 
9 TEN-T steht für Trans-European Networks - Transport 
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Ein Anschluss an die Schnellfahrstrecke Hannover – Würzburg ist nur außerhalb der bestehenden 

Tunnel möglich, denn ein Eingreifen in einen Bestandstunnel wird durch die daraus resultierenden 

Kosten voraussichtlich wirtschaf tlich unverhältnismäßig.  

In den Anschlussbereichen sind die maximal zulässigen Weichengeschwindigkeiten auszunutzen. 

Nach derzeitigem Zulassungsstand sind dies 200 km/h für das abzweigende Gleis.  

Es gibt insgesamt fünf  Bereiche, in denen die Bedingungen für den Einbau der Weichen erfüllt sind : 

• Zwei Abschnitte zwischen Sulzhof tunnel und Hartbergtunnel  

• Südlich des Kalbacher Tunnels  

• Südlich des Schwarzenfelstunnels  

• Südlich des Dittenbrunner Tunnels  
 

Oberbauformen 

Durch den hohen Tunnelanteil und die notwendige Befahrbarkeit der Tunnel wird überwiegend 
Feste Fahrbahn notwendig werden. Bis Gelnhausen wird die Ausbaustrecke voraussichtlich mit 

Schotteroberbau ausgestattet sein. Wo der Übergang zur Festen Fahrbahn nördlich von Gelnhau-

sen erfolgt, wird Gegenstand späterer Planungsphasen.   

Linienführung 

Eine gradlinige Verbindung der neuen Strecke von der Bestandsstrecke 3600 in Gelnhausen bis 

zur Einbindung in die Schnellfahrstrecke Hannover – Würzburg wäre ideal. Technische oder um-
weltrechtliche Zwangspunkte sowie vorhandene Nutzungen im Raum lassen dies jedoch nicht zu 

und die Radien müssen angepasst werden. Ein Korridor schließt sich nicht dadurch aus, weil er 
Abschnitte mit zu kleinen Radien enthält. Die Geschwindigkeit ist nur eines der in die Variantenbe-

wertung eingehenden Kriterien. Nicht akzeptabel wäre eine Geschwindigkeit von nur 160 km/h, 
Neigungen über 12,5 ‰ oder die Überschreitung der in der VAst vorgegebenen Fahrzeit für den 

Fernverkehr. Korridore mit einer so gravierenden Beschränkung werden nicht in die nähere Aus-

wahl einbezogen, da sie die Projektziele nicht erfüllen können.  

Überleitverbindung 

Da der maximale Abstand der Überleitverbindungen 30 km beträgt, ist für alle Varianten eine Über-
leitverbindung erforderlich, deren Neubaustrecke länger als 30 km ist. Für den Einbau der Über-

leitverbindungen muss ein hinreichend langer möglichst überhöhungsfreier of fener Bereich vorhan-
den sein. Mit dem aus den eingleisigen Tunnelröhren resultierenden Gleisabstand von ca. 25 m ist 

für eine Weichenverbindung mit einer Abzweiggeschwindigkeit von 100 km/h 56F

10 eine Längenaus-

dehnung von mindestens 530 m erforderlich.  

  

 
10 nach Rili 413.0301A01 Streckenstandard für P300 ist Planungsparameter für Überleitstellen 100 km/h 
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Tunnelrettungsplätze und Zufahrten 

Außerhalb der Tunnel muss die Strecke erreichbar sein. Während der Bauphase sind Baustraßen 
und Baustelleneinrichtungsf lächen erforderlich. Ein kleiner Teil davon wird im Endzustand zu Tun-

nelrettungsplätzen und Zufahrten sowie zu parallel zur of fenen Strecke anzuordnenden Bahnsei-
tenwegen. Die Möglichkeit zum Anlegen und zum Erreichen von Baustelleneinrichtungsf lächen 
wurde bei der Variantenbewertung berücksichtigt. 

Tunnel und Brücken 

Die Neubaustrecke wird topografisch bedingt einen hohen Anteil von Tunneln aufweisen. Es sind 

die Forderungen der Richtlinie „Anforderungen des Brand - und Katastrophenschutzes an den Bau 

und den Betrieb von Eisenbahntunneln“ sowie die entsprechenden Richtlinien zum Tunnelbau zu 

beachten.  

Die Tunnel werden nach geologischen und hydrogeologischen Bedingungen, ihren Längen und 

weiteren, die Wirtschaf tlichkeit betreffenden, Einflussfaktoren mit unterschiedlichen Bauweisen er-

richtet werden.  

• Of fene Bauweise bei geringer Überdeckung,  
• Sprengvortrieb bei kurzen bis mittleren Tunnellängen und günstigen geologischen und 

hydrogeologischen Bedingungen und   

• Schildvortriebsmaschine bei langen Tunneln und/oder schwierigen geologischen und hyd-

rogeologischen Verhältnissen.  

Im Ergebnis entstehen meist auch unterschiedliche Tunnelquerschnitte.  

Durch den hohen Anteil an langen Tunneln im Projekt ist bei der Bewertung für alle Varianten von 

maschinellem Schildvortrieb und Tübbing-Ausbau und damit von einem kreisrunden Querschnitt 

für eingleisige Tunnel mit Verbindungsstollen zwischen den beiden Tunnelröhren auszugehen.  

Bei den eingleisigen Tunneln ist mit den angestrebten Geschwindigkeiten zu erwarten, dass Maß-

nahmen zur Vermeidung des sogenannten „Tunnelknalls“ notwendig werden. Durch eine entspre-
chende Gestaltung der Tunnelportale wird der Druck der Mikrodruckwelle durch breite Lüf tungs-

schlitze in den Portalbereichen verteilt. Die Druckwelle des einfahrenden Zuges kann sich so aus-
breiten und das Entstehen eines Tunnelknalls im gegenüberliegenden Ausfahrportal wird verhin-

dert.  

Werden Brücken notwendig, schließen diese häuf ig unmittelbar an Tunnelabschnitte an, und wer-

den – wegen der im Abstand von etwa 25 m liegenden beiden eingleisigen Tunnel – meist auch 

als zwei eingleisige Brücken errichtet werden.  

Oberleitung und Bahnstromversorgung 

Die Neubaustrecke wird elektrif iziert. Dabei werden Oberleitungsbauarten angewendet, die den 

Anforderungen an die vorgesehenen Geschwindigkeiten genügen. Die Bahnstromversorgung 

wurde für alle weiter zu verfolgenden Varianten geprüf t. Im Ergebnis kann bei allen Varianten der 

erforderliche Bahnstrom von bereits vorhandenen, teilweise aufzurüstenden Unterwerken über die 
Strecke mitgeführt werden, so dass außerhalb der Bahnstrecken keine gesonderten Bahnstromlei-

tungen erforderlich sind.  
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Ausrüstung zur Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung  

Zur Abwicklung des Verkehrs wird im Rahmen des 4-gleisigen Ausbaus in Gelnhausen ein elekt-

ronisches Stellwerk errichtet. Ein weiteres neues Stellwerk wird in Flieden errichtet. Mit diesen 

modernen Stellwerken werden vorhandene Relaisstellwerke abgelöst. Die Neubaustrecke von 
Gelnhausen zur Schnellfahrstrecke 1733 Hannover – Würzburg soll ebenfalls durch moderne Stell-

werke gesichert und überwacht werden. Dazu wird es Anpassungen bei den Stellwerken in Geln-

hausen und in Fulda geben. Die ununterbrochene Verbindung zwischen den Stellwerken und den 

Zügen, die bei Geschwindigkeiten über 160 km/h erforderlich ist, soll auf  der Neubaustrecke durch 
das europaweit genormte Leitsystem ETCS (European Train Control System) sichergestellt wer-

den. Mit der Einführung der Trans-Europäischen Korridore werden in den nächsten Jahren große 

Anteile der Hauptstrecken mit dem System ETCS ausgerüstet sein. Durch die f lächenmäßige Aus-

breitung des ETCS an der Inf rastruktur, werden mittelf ristig auch die meisten Triebfahrzeuge mit 
dem ETCS ausgerüstet werden. Mit diesem System kann auf  das Errichten von stellwerks bedien-

ten örtlichen Signalen verzichtet werden. Durch die damit mögliche Verkürzung der Blockabstände 

kann die Zugfolgezeit verringert und eine höhere Streckenkapazität bereitgestellt werden.  

B.1.6 Antragskonferenz und Unterrichtungsschreiben 

Das Regierungspräsidium Darmstadt (federführende Behörde) führte gemeinsam mit dem Regie-
rungspräsidium Kassel und der Regierung von Unterf ranken am 22. Januar 2015 eine Antragskon-

ferenz durch mit der DB Netz AG als Vorhabenträgerin sowie Fachbehörden, Kommunen, Trägern 

öf fentlicher Belange und Vereinigungen. Die Sitzung war öf fentlich.  

In der Antragskonferenz wurden Gegenstand, Umfang und Methoden besprochen, die in den Un-
tersuchungen zur Raum- und Umweltverträglichkeit berücksichtigt werden sollen. Ausgangspunkt 

war eine Tischvorlage der DB Netz AG.  

Im Unterrichtungsschreiben vom 28.08.2015 des Regierungspräsidiums Darmstadt sind die Ergeb-

nisse der Antragskonferenz und die Vorgaben für die Erstellung der Unterlagen zum Raumord-
nungsverfahren zusammengefasst. Der Suchraum und der Untersuchungsrahmen für die Raum- 

und die Umweltverträglichkeitsuntersuchung11 waren damit verbindlich festgelegt. 

B.1.7 Beschreibung des Suchraumes 

Der Suchraum für die Neubaustrecke (NBS) zwischen Gelnhausen und der Schnellfahrstrecke 

(SFS) 1733 Fulda – Würzburg bildet ein Dreieck zwischen Gelnhausen im Südwesten, Fulda im 
Nordosten sowie Sinntal im Südosten. Der Suchraum liegt vor allem in Hessen, und zwar im Main-

Kinzig-Kreis und im Kreis Fulda bzw. in den Regierungsbezirken Darmstadt und Kassel. Im Süd-

osten liegt ein kleiner Teil des Suchraums in Bayern, und zwar in den Landkreisen Main-Spessart 

und Bad Kissingen bzw. Regierungsbezirk Unterf ranken.  

  

 
11  Umweltverträglichkeitsuntersuchung nach § 5 UVPG alte Fassung vom 24.02.2010 - im Folgenden UVPG a. F. 

genannt 
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Die Gesamtf läche des Suchraums beträgt rund 67.500 ha. Im Westen ist der Suchraum geologisch 

durch das Vogelsbergvorland begrenzt. Im Süden begrenzt die Länge der Strecke den Suchraum. 
Die Strecke darf  nur so lang sein, dass die schnellen Personenzüge das Fahrzeitziel von 45 Minu-

ten zwischen Frankfurt am Main und Fulda noch einhalten können. Im Osten soll die Neubaustre-

cke mit der bestehenden SFS Hannover–Würzburg 1733 verbunden werden.  

B.1.8 Ergebnis des Raumordnungsverfahrens 

Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens (ROV) stellen die Regierungspräsidien als zuständige 
Landesplanungsbehörden in einer landesplanerischen Beurteilung auf  Basis der hiermit vorliegen-

den Unterlagen fest, ob die Antragsvariante zum Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumord-

nung übereinstimmt. Die abschließende Entscheidung über die Zulässigkeit der konkreten räumli-

chen Führung der NBS erfolgt anschließend im Planfeststellungsverfahren. 

B.2 Spezifische Vorhabenbeschreibung 

B.2.1 Räumliche Beschreibung der Antragsvariante 

Die Antragsvariante beschreibt in der vorliegenden Planung zur raumordnerischen Festlegung 
noch keine konkrete Neubaustrecke, sondern eine raumordnerische Linie. Im vorliegenden Fall 

wurde bereits auf  der Raumordnungsebene mit dem sof twaregestützten 3D-Planungstool KorFin® 

eine konkrete, technisch realisierbare Streckenführung als Grobplanung entwickelt, da eine tech-

nische Machbarkeit unter Einhaltung der vorgegebenen Trassierungsparameter grundsätzlich ge-
geben sein muss. Erst im Rahmen der vertiefenden Planungen für die nachfolgende Planfeststel-

lung werden die konkrete Lage der Neubaustrecke sowie die Lage von Böschungen, Brücken und 

Tunnelbauwerken genau festgelegt. Daher sind die Abmessungen der unter B.2.2 und im Kapitel 

5.3. mit einer Genauigkeit von einem Meter beschriebenen Ingenieurbauwerke (Brücken und Tun-
nel) keineswegs als endgültig anzusehen und wurden zur Bewertung der Auswirkungen auf  Raum-

ordnung und Umwelt auf  eine Genauigkeit von 10 m gerundet.   

Die geplante Neubaustrecke von Gelnhausen bis zur Schnellfahrstrecke Fulda – Würzburg verläuft 

auf  den ersten knapp 5 km vom Bahnhof  Gelnhausen bis zum Hof  Kaltenborn bei Neuwirtheim – 
zunächst nach Nordosten, dann etwas nach Norden – in Bündelung mit der bestehenden Kinzig-

talbahn (3600). Es handelt sich in diesem Abschnitt um einen reinen Ausbau der Bestandsstrecke 

mit zwei Neubaugleisen. Aufgrund der Lage im oder am Rand des Überschwemmungsgebietes in 

der Kinzigaue werden die Neubaugleise dort voraussichtlich wie die Bestandsstrecke 3600 in leich-
ter Dammlage oder aufgeständert verlaufen. Vor dem Hof Kaltenborn steigen die Neubaugleise an 

und gehen in eine Rampe über, um eines der nach Osten abbiegenden Bestandsgleise mit einer 

Brücke zu überqueren. Die Neubaustrecke verlässt an dieser Stelle den Talraum und führt am 

nordwestlichen Talhang der Kinzig in einen 2,7 km langen Abschnitt, der in Richtung Ost-Nordost 
abbiegt und vorwiegend mit zwei eingleisigen parallelen Tunnelröhren unter dem bewaldeten As-

penheimer Kopf  hindurch führt. Der Tunnel wird dabei von einigen sehr kurzen oberirdischen Ab-

schnitten im Bereich querender Talungen unterbrochen.  
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Der Tunnelabschnitt endet am Talhang der Kinzig südwestlich von Wächtersbach, um unmittelbar 

anschließend das Kinzigtal mit einer knapp 1 km langen, 18 m hohen Talbrücke südlich von Wäch-
tersbach zu überqueren. Neben der Kinzig und einigen Nebengewässern überquert die Neubau-

brücke die Bestandsstrecke der Kinzigtalbahn (3600), die Schmalspurstrecke 9362 der Eisenbahn 

Wächtersbach – Bad Orb und die Bundesstraße B 276 nahe der Anschlussstelle Wächtersbach an 

der A 66.  

Am gegenüber liegenden östlichen Talhang der Kinzig beginnt ein Tunnelabschnitt, der allmählich 

nach Nordosten abbiegt und auf  diese Weise südöstlich um die Ortslagen Wächtersbach-Aufenau 

und Bad Soden-Salmünster herumführt. Dabei wird die Autobahn A 66 im Bereich des Aufenauer 

Berges in Tunnellage unterquert. Die Tunnelstrecke bis zum Klingbachtal bei Salmünster umfasst 
gut 7 km, unterbrochen von zwei kurzen Öffnungen nahe der Motocrossstrecke an der Autobahn 

und im Bereich des Orber Tals sowie einem etwas längeren oberirdischen Abschnitt (knapp 500 

m) bei der Querung des Hirschbachtals. 
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Abb.  1: Übersicht Antragsvariante (mit Kilometrierung) 
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Der Klingbach wird mit einer weniger als 100 m langen Brücke in einem rund 600 m langen ober-

irdischen Abschnitt und nahe des Siedlungsrandes von Bad Soden-Salmünster in der Nähe des 
Waldweihers überquert. Am nördlichen Talhang des Klingbachs tritt die Neubaustrecke in unmit-

telbarer Nähe des ehemaligen Forsthauses an der Spessartstraße in einen über 6 km langen Tun-

nel ein. In Tunnellage verläuf t die Antragsvariante dann unter dem bewaldeten Schönbornkopf in 

Richtung Nordosten bis zum Tal des Sennelsbachs und der Schwarzen Rolle südlich von Steinau. 
Das Tal wird mit einem etwa 300 m langen Einschnittsbereich gequert, die Distanz zum Siedlungs-

rand von Steinau beträgt knapp 500 m. Anschließend folgt ein weiterer Tunnel von etwa 1,5 km 

Länge. Südwestlich des Bellinger Berges tritt die Strecke erneut  in einem Einschnitt kurz an die 

Oberf läche, um gut 600 m östlich des Siedlungsrandes ein weiteres kleines Tal zu queren. Der 
Bellinger Berg wird anschließend in Tunnellage auf  etwa 600 m Länge unterfahren. Die Linie biegt 

in diesem Bereich wieder in etwa nördliche Richtung ab. 

Zwischen Steinau und Niederzell überquert die Antragsvariante erneut das Kinzigtal mit einem 2 

km langen oberirdischen Abschnitt. Die Kinzig und der von Süden zuf ließende Ahlersbach werden 
mit einer etwa 550 m langen und 32 m hohen Brücke überquert, wobei die Brücke die dort bef ind-

liche Kläranlage und die Landesstraße L 3329 überspannt. Am gegenüber liegenden Talhang der 

Kinzig tritt die Neubaustrecke kurz hinter der zu unterquerenden Bestandsstrecke 3600 im Bereich 

Höllstrauch wieder in einen Tunnel ein. Im weiteren Verlauf  des Tunnels wird die Autobahn im 
Bereich des Waldgebietes Ohl zweimal unterirdisch gekreuzt. Auch das Hagerwasser und der Ha-

gerkopf  westlich von Schlüchtern werden in Tunnellage unterfahren. Die Länge dieses Tunnels, 

der wieder in Richtung Nordosten schwenkt, beträgt etwa 3,5 km. 

Nach erneuter Unterquerung der Bestandsstrecke 3600 tritt die Neubaustrecke 500 m nördlich des 
Gewerbegebietes nordwestlich von Schlüchtern an die Oberf läche. Es folgt ein 1,4 km langer ober-

irdischer Abschnitt, der die Überquerung des Riedbachs und des Mordgrabens mit einer 700 m 

langen und 24 m hohen Brücke umfasst. Anschließend überquert die Neubaustrecke die Landes-

straße L 3292, um kurz vor dem Waldgebiet Binz in einen langen, nach Ost-Nordost in Richtung 
Mittelkalbach führenden Tunnel einzutreten und den Landrücken auf  knapp 10 km Länge unterir-

disch zu durchfahren. Dabei werden zunächst die beiden Gleise der Eisenbahnstrecken 3826 von 

Schlüchtern und 3825 von Flieden nach Gemünden am Main und weiter östlich ein Windpark un-

terquert.  

Die beiden parallelen Tunnelröhren spreizen sich bei Veitsteinbach auf . Die östliche Tunnelröhre 

unterquert die Schnellfahrstrecke 1733 nördlich des Landrückentunnels. Hier tritt die Neubaustre-

cke an die Oberf läche, um das Kalbachtal mit der L 3206 oberirdisch zu queren, wobei – nach dem 

Stand der Vorplanung – Gebäude der Hummelmühle berührt werden. Am nördlichen Talhang tritt 
die Neubaustrecke wieder in einen rund 1 km langen Tunnel ein. Sie tangiert die rekultivierte 

Kreisabfalldeponie Kalbach unterirdisch und bindet anschließend, von Osten kommend, bei Mittel-

kalbach nördlich des Bornhecketunnels in die Schnellfahrstrecke 1733 oberirdisch ein. Das westli-

che Richtungsgleis quert aus dem Tunnel kommend das Kalbachtal 200 m westlich der Schnell-
fahrstrecke 1733 mit einer Brücke um dann in einen kurzen Tunnel von 500 m einzutreten und von 

Westen her ebenfalls nördlich des Bornhecketunnels in die Schnellfahrstrecke 1733 einzubinden.  
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B.2.2 Technische Beschreibung des Bauvorhabens 

Im Planungstool KorFin® wurde eine zweigleisige Neubaustrecke mit einer Gesamtlänge von 

44,5 km geplant. Davon sind die Böschungsbereiche 9,8 km, die Brückenanteile 3 km und die Tun-

nel insgesamt 31,5 km lang.  

Die Antragsvariante umfasst 15 Tunnel und sieben Brücken. Eine tabellarische Zusammenstellung 

enthält Kapitel 9. 

Zunächst werden die Eisenbahntunnel und anschließend die Brückenbauwerke der Antragsvari-

ante grob beschrieben. Dann erfolgt eine detaillierte Beschreibung der Planungsabschnitte. 

B.2.2.1 Tunnel der Antragsvariante 

Insgesamt hat die Antragsvariante 15 Tunnel, wovon sieben länger als einen Kilometer sind. Diese 

sieben Tunnel gelten damit im Sinne der EBA-Tunnelrichtlinie als lange Tunnel und es sind ent-

sprechende Anforderungen zu berücksichtigen. Die Tunnel der Antragsvariante sind grundsätzlich 

mit jeweils zwei eingleisigen parallelen Tunnelröhren in einem Abstand von rund 25 m voneinander 
geplant. Im rund 10 km langen Tunnel, der nördlich von Schlüchtern beginnt und bis an das 

Kalbachtal führt, drif ten die beiden Tunnelröhren nach rund 7,3 km auseinander. Die sich anschlie-

ßenden beiden nördlichsten Tunnel der Neubaustrecke bef inden sich westlich und östlich der Stre-

cke 1733 nördlich des Kalbachtales und sind ebenfalls eingleisige Tunnelröhren. Das westliche 

Gleis ist dabei rund 250 m kürzer als das östliche Gleis.  

Querschnittsgestaltung 

Die Querschnittsgestaltung der eingleisigen Eisenbahntunnel erfolgt unter Berücksichtigung der 

technischen Planungsziele und folgende Randbedingungen: 

• Verkehrsart: Hochgeschwindigkeitsverkehr  

• Bauart: Feste Fahrbahn 

• Querschnitt: Kreisbogenquerschnitt 

• Trassierung: Eingleisige Tunnelröhren 
 

B.2.2.2 Brücken der Antragsvariante 

Für die Planung der Brückenbauwerke ist bis auf  Brücke 1 (erste Brücke in Laufrichtung von Geln-

hausen nach Kalbach) sowie 6 und 7 (Brücken über das Kalbachtal) von jeweils zwei eingleisigen 

parallelen Brückenbauwerken auszugehen. Brücke 1 stellt insofern eine Ausnahme dar, da sie die 

Neubaustrecke auf  einer am Anfang noch zweigleisigen überwiegend aufgeständerten Rampe aus 
der Bündelung mit der Bestandsstrecke 3600 führt, das Gegengleis der Strecke 3600 überführt 

und anschließend in den für die eingleisigen Tunnel vorgesehenen Abstand von 25 m übergeht.  

Die Brücken 2 bis 5 schließen unmittelbar an eingleisige parallele Tunnelröhren an. Daher sind 

diese Brücken als zwei eingleisige parallele Brückenbauwerke vorgesehen. Auch die Brücken 6 

und 7 sind eingleisig, jedoch ohne ein paralleles zweites Gleis.   
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B.2.2.3 Die Planungsabschnitte der Antragsvariante 

Die Antragsvariante wird hier in sieben Planungsabschnitte unterteilt.  

Abschnitt 1 (Gelnhausen bis einschließlich Brücke 2 südlich von Wächtersbach) 

Das erste Ingenieurbauwerk im Streckenverlauf  beginnt von Gelnhausen kommend mit Anhebung 
der Neubaustrecken-Gleise nach einem kurzen Bündelungsabschnitt mit der bestehenden Strecke 

3600. Die Bestandsstrecke schwenkt bei Kaltenborn Richtung Nordosten. Ihr Gegengleis wird von 

der Neubaustrecke mit einer Brücke überquert, die zusammen mit der aufgeständerten Rampe, 

mit der die Neubaustrecke allmählich gegenüber der Bestandsstrecke ansteigt, ein 715 m langes 
Ingenieurbauwerk bildet. Es folgen vier Tunnel mit drei kurzen Einschnitten, bevor die Linie den 

Abschnitt des Aspenhainer Kopfes verlässt und nach 165 m auf  einer zweiten Brücke (Kinzigtal-

brücke bis Wächtersbach, 940 m) die Kinzigaue südlich von Wächtersbach überquert (ab hier sind 

im Folgenden bis auf  die Brücken 6 und 7 stets zwei getrennte Brückenbauwerke im Abstand von 

25 m gemeint).  

Von der aufgeständerten Rampe mit der ersten Brücke bis zum Beginn des dritten Tunnels steigt 

die Strecke über 2.310 m um 12,3 ‰. Der erste Tunnel ist 291 m, der zweite 378 m, der dritte 1.464 
m und der vierte 242 m lang. Zwischen der ersten Brücke und dem ersten Tunnel sind 237 m f reie 
Strecke (Damm und Einschnitt). Der längste der drei Einschnitte zwischen den Tunneln ist 121 m 

lang. Im Einschnitt vor dem Tunnelportal des dritten Tunnels überquert die Linie eine Kuppe und 

fällt mit -5,8 ‰ bis zum Einschnitt zwischen Tunnel drei und vier. Von dort aus verläuf t die Linie mit 

einem sehr geringen Anstieg (2 ‰) bis zum Eintritt in den Abschnitt 2.   

Abschnitt 2 (Tunnel 5 bis Brücke 3 – Wächtersbach bis Bad Soden-Salmünster) 

Der nächste Abschnitt erstreckt sich vom Ende der zweiten Brücke südlich von Wächtersbach bis 
zur Landstraße L3178 bei Bad Soden-Salmünster. Nach der Brücke 2 schließen sich 255 m Damm 

und Einschnitt an, bevor die Linie in den fünf ten Tunnel mit einer Länge von 3.251 m mündet. Die 

Linie verläuf t dann südlich des Ortes Aufenau. Dabei wird die BAB 66 unterquert. Es folgen ein 

kurzer Einschnitt (171 m), der sechste Tunnel mit einer Länge von 938 m und ein of fener Bereich 
über 319 m. Die sich anschließenden Tunnel 7 (1.351 m) und 8 (680 m) werden durch einen of fe-

nen Böschungsbereich von 427 m Länge mit Einschnitt und Damm im Hirschbachtal unterbrochen. 

Nach dem Tunnel 8 schließt sich im Klingbachtal ein Böschungsbereich von 346 m Länge an.  

Kurz nach Beginn des Tunnels 5 steigt die Linie stark mit 11,9 ‰ an und neigt sich nach dem 
Scheitelpunkt zwischen Tunnel 6 und 7 bis zum nächsten Neigungswechsel auf  der dritten Brücke 

(Klingbach, 80 m) bei Bad Soden-Salmünster mit -11,5 ‰.  
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Abschnitt 3 (Brücke 3 bei Bad Soden-Salmünster bis einschließlich Brücke 5 bei Schlüch-

tern) 

Der Abschnitt 3 beginnt auf  der Brücke 3 über dem Klingbach östlich von Bad Soden-Salmünster. 

Vom Neigungswechsel der Linie auf  der Brücke steigt die Strecke mit 8,2 ‰ über 6.478 m an, 

passiert dabei den 150 m langen Böschungsbereich bis zum Tunnel und durchquert den 6.189 m 

langen Tunnel 9. Im Einschnitt (292 m) zwischen Tunnel 9 und Tunnel 10 (1.533 m) bef indet sich 
der nächste Hochpunkt im Neigungsverlauf . Mit dieser Anordnung wird richtlinienkonform die Aus-

bildung einer Kuppe im Tunnel vermieden. 

Nach dem Neigungswechsel zwischen Tunnel 9 und 10 sinkt die Linie mit -9 ‰. Dabei werden die 
Tunnel 10 und 11 (640 m) passiert. Der Einschnitt zwischen diesen beiden Tunneln hat eine Länge 

von 135 m.  

Dem Tunnel 11 folgt ein 2.014 m langer Bereich mit Einschnitten und Dämmen und der vierten 

Brücke (Kinzigtalbrücke bei Steinau an der Straße, 549 m), die die Landstraße zwischen Steinau 

und Niederzell sowie die Kinzig überquert. Der Böschungsbereich zwischen Tunnel 11 und Brü-
cken 4 ist 767 m lang – der Abstand zwischen Brückenende und Tunnel 12 beträgt 698 m. Der 

Tunnel 12 erstreckt sich westlich von Schlüchtern und misst 3.529 m. Dabei unterquert die Linie 

zunächst die Bestandsstrecke 3600, im weiteren Verlauf  zweimal die Autobahn A66 und kurz vor 

dem Tunnelende wiederum die Strecke 3600. 

Vor der vierten Brücke (Kinzigtalbrücke bei Steinau an der Straße) wechselt die Neigung. Die Linie 

steigt mit 12,2 ‰ über 2.246 m an, f lacht im Tunnel 12 auf  8,4 ‰ ab, steigt noch im Tunnel 12 nach 

1.966 m auf  11,3 ‰ an und behält d iese Neigung bis zum Tunnel 13a im nächsten Abschnitt bei. 

Dabei wird ein oberirdischer, 1.303 m langer Bereich passiert, in dem sich die Brücke 5 (Talbrücke 
bei Schlüchtern, 705 m) nördlich von Schlüchtern bef indet. Die Böschungsbereiche mit Einschnitt 

und Damm vor und nach Brücke 5 sind 269 m und 330 m lang. 

Abschnitt 4 (Tunnelabschnitt 13a und Tunnelabschnitt 13c) 

Der Tunnel 13 ist der längste Tunnel der NBS. Er beginnt 330 m nach der Brücke 5, nördlich von 

Schlüchtern mit Unterquerung der Bestandsstrecken 3826 und 3825. Im Vorland der westlichen 

Kuppenrhön drif ten nach 7.351 m die beiden Tunnelröhren auseinander. Dieser Punkt wird nach-
folgend def iniert als das Ende des aus zwei parallelen eingleisigen Tunnelröhren bestehenden 

Tunnelabschnitts 13a und als der Beginn der Tunnelabschnitte 13b und 13c, die jeweils aus einer 

eingleisigen Tunnelröhre bestehen. Dem Tunnelabschnitt 13a schließen sich also ohne Unterbre-

chung durch of fene Bereiche die beiden eingleisigen Tunnelabschnitte 13b (westliche Tunnelröhre) 
und 13c (östliche Tunnelröhre) an. Die östliche Tunnelröhre von 13a und der östlich liegende Tun-

nelabschnitt 13c (2.750 m) bilden eine zusammenhängende eingleisige Tunnelröhre mit einer Ge-

samtlänge von 10.101 m. 

Vom Beginn des Tunnelabschnitts 13a steigt die Linie 4.395 m lang mit 8,6 ‰ an. Anschließend 
f lacht der Anstieg auf  8,3 ‰ ab. Mit Beginn des sich unmittelbar anschließenden Tunnelabschnitts 

13c f lacht die Steigung ab auf  7,6 ‰ und verbleibt so bis in den sich anschließenden Abschnitt 6.  
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Abschnitt 5 (Tunnelabschnitt 13b bis einschließlich Tunnel 14 bei Kalbach westlich der NBS) 

Vom Ende des Tunnelabschnitts 13a, dem Beginn des Abschnitts 5, hat der Tunnelabschnitt 13b 
bis zu seinem Tunnelportal eine Länge von 2.433 m. Damit hat die aus 13a und 13b bestehende 

westliche eingleisige Tunnelröhre eine Gesamtlänge von 9.784 m. Der Tunnelmund öf fnet westlich 

der SFS 1733 Fulda – Würzburg zum Kalbachtal hin und die Linie geht in einen 733 m langen 

oberirdischen Bereich über. In diesem Bereich bef indet sich die sechste Brücke (westliche Talbrü-
cke bei Kalbach, 191 m). Der Böschungsbereich zwischen dem Tunnelportal des Tunnelabschnitts 

13b und dem Beginn der Brücke ist mit Einschnitt und Damm 303 m lang, Damm und Einschnitt 

zwischen dem nördlichen Widerlager der Brücke und dem Tunnel 14 haben insgesamt eine Länge 

von 239 m. Die Neigung f lacht am Beginn des Abschnittes 5 über eine Länge von 1.602 m auf  
7,6 ‰ ab. Noch im Tunnelabschnitt 13b erhöht sich die Neigung auf  9,2 ‰ und bleibt bis zum 

Austritt aus dem Tunnel 14 Kalbach West (530 m), dem Ende des Abschnittes 5 stabil. 

Abschnitt 6 (Östliche Brücke über das Kalbachtal und Tunnel 15) 

Der Tunnelabschnitt 13c endet nach Unterquerung der SFS und dort beginnt Abschnitt 6 mit einem 

of fenen Bereich über das Kalbachtal, in dem die Brücke 7 (östliche Brücke bei Kalbach, 100 m) 

von zwei Böschungsbereichen (jeweils Damm und Einschnitt) f lankiert wird. Die Böschungsberei-
che haben vor der Brücke eine Länge von 40 m und nach der Brücke von 99 m. Anschließend 

beginnt Tunnel 15 (996 m). Die Neigung beträgt bis zum Verlassen des Tunnels 15 konstant 8,4 ‰.  

Abschnitt 7 (Einbindung in die Schnellfahrstrecke Fulda-Würzburg) 

Die Gleise binden aus den beiden eingleisigen Tunneln 14 und 15 kommend in den of fenen Bereich 

zwischen dem südlich liegenden Bornhecketunnel und dem nördlich liegenden Kalbachtunnel der 

SFS Hannover-Würzburg ein. Bis zu den Weichenspitzen, dem Ende der NBS, hat das östliche 

Gleis noch eine Länge von 554 m und das westliche von 595 m.  
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C  Bestandsbeschreibung der raumordnerischen Erfordernisse und der 
Bestandteile der Umwelt  

C.1 Erfordernisse der Raumordnung 

Ob das Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumordnung übereinstimmt, leitet sich aus den zu 

erwartenden Auswirkungen auf  die Ziele, Grundsätze und die sonstigen Erfordernisse der Raum-

ordnung ab. 

Ziele der Raumordnung werden nach § 3 Nr. 2 Raumordnungsgesetz (ROG a. F.) verbindlich 

durch die Landes- oder Regionalplanung abgewogen und in Raumordnungsplänen zur Entwick-

lung, Ordnung und Sicherung des Raumes festgelegt. Diese Ziele müssen in den Regionalplänen 

hinreichend sachlich und räumlich konkret sein, um die erforderliche Rechtssicherheit auszulösen.  

Grundsätze der Raumordnung sind nach § 3 Nr. 3 ROG (a. F.) Aussagen zur Entwicklung, Ord-

nung und Sicherung des Raumes. Im Gegensatz zu den Zielen, die bereits abschließend abgewo-

gen sind, dienen Grundsätze als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessungsent-

scheidungen.  

Sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind nach § 3 Nr. 4 ROG (a. F.) in Aufstellung bef ind-

liche Ziele sowie Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren.  

Die Länder stellen ihre raumordnerischen Erfordernisse in Landesentwicklungsplänen bzw. Lan-

desraumordnungsprogrammen und in Regionalplänen dar. Regionalpläne sind aus dem jeweiligen 

Landesraumordnungsplan bzw. -programm zu entwickeln und zu detaillieren (§ 8 ROG a. F.).  

C.1.1 Vorgaben der Landesraumordnung 

Als strategische Planungsinstrumente zur räumlichen Entwicklung bestehen im Suchraum der Lan-

desentwicklungsplan Hessen (HMWVL 2000/ 2017) und das Bayerische Landesentwicklungspro-

gramm (BAYERISCHE STAATSREGIERUNG 2013). 

Der verbindliche Landesentwicklungsplan (LEP) Hessen aus dem Jahr 2000 (inklusive festgestell-

ter 1. Änderung aus dem Jahr 2007 und 3. Änderung aus dem Jahr 2018) bef indet sich zum Zeit-

punkt der vorliegenden Raumverträglichkeitsuntersuchung im vierten Änderungsverfahren, um den 

geänderten Rahmenbedingungen und den damit verbundenen Herausforderungen an die räumli-
che Entwicklung des Landes Rechnung zu tragen. Der Planentwurf  der 4. Änderung wird ab 

dem 03. Februar bis einschließlich 24. April 2020 im Hessischen Ministerium für Wirtschaf t, Ener-

gie, Verkehr und Wohnen und den drei Regierungspräsidien ausgelegt. 

Das verbindliche Landesentwicklungsprogramm Bayern ist am 1. September 2013 in Kraf t getre-
ten. Im März 2018 ist eine Teilfortschreibung zu den einzelnen Themen in Kraf t getreten. 
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Der Landesentwicklungsplan Hessen wird im Suchraum durch folgende Regionalpläne konkretisiert: 

• Regionalplan Nordhessen (REGIERUNGSPRÄSIDIUM KASSEL 2009) 

• Regionalplan Südhessen/ Regionaler Flächennutzungsplan (REGIERUNGSPRÄSIDIUM 

DARMSTADT 2010) 

Das Bayerische Landesentwicklungsprogramm wird im Suchraum durch folgende Reg ionalpläne 

konkretisiert: 

• Regionalplan Würzburg (REGIERUNG VON UNTERFRANKEN 2007 

• Regionalplan Main-Rhön (REGIERUNG VON UNTERFRANKEN 2008) 

C.1.2 Vorgaben der Regionalplanung 

Im Folgenden wird auf  die raumkonkreten Erfordernisse aus den Regionalplänen eingegangen, die 

die Ziele der Landesraumordnung konkretisieren.  

Auf  Grundlage der Regionalpläne werden Kriterien abgeleitet, die die verschiedenen Belange der 

Raumordnung widerspiegeln. In den folgenden Kapiteln werden die Funktionen (nach den Def ini-

tionen in den Regionalplänen) und die Lage der Belange im Suchraum dargestellt.  

Für die Untersuchung der Auswirkungen des Vorhabens auf  die Belange der Raumordnung wird 
der Suchraum um 1.000 Meter erweitert. So wird sichergestellt, dass angrenzend liegende Belange 

mitberücksichtigt werden. In den nachfolgenden Kapiteln werden die Gebiete und Flächen inner-

halb dieses erweiterten Suchraums beschrieben. Die Beschreibung der Flächen wird auch mithilfe 

von Luf tbildern, topographischen Karten und den von den Regierungspräsidien zur Verfügung ge-

stellten digitalen Daten erarbeitet. 

Siedlungsstruktur, Industrie und Gewerbe 

Für den Untersuchungsaspekt Siedlung werden die hessischen Vorranggebiete für Siedlung, die 

in Unterf ranken festgesetzten Siedlungsflächen aus Flächennutzungsplänen oder Bebauungsplä-

nen der Kommunen oder laut Satzung gemäß der §§ 34 und 35 des Baugesetzbuches (BauGB) 

sowie Einrichtungen für Bildung und Wissenschaf t betrachtet.  

In den Regionalplänen Nord- und Südhessen sind Vorranggebiete für Siedlung definiert und in den 

Karten dargestellt.  

In den Regionalplänen Würzburg und Main-Rhön wird darauf  hingewiesen, dass Gemeinden im 

ländlichen Raum in ihrer Siedlungsentwicklung nachdrücklich gestärkt werden sollen, die Festset-
zung von Siedlungsf lächen jedoch in den Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen gemäß 

oder laut Satzung gemäß der §§ 34 und 35 des BauGB erfolgt. Diese Flächen werden analog zu 

den Vorranggebieten für Siedlung der hessischen Regionen in die RVU eingebunden.  

Eine Einrichtung für Bildung und Wissenschaf t ist ausschließlich im Geltungsbereich des Regio-

nalplans Main-Rhön in der Ortschaf t Zeitlofs verortet.  
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Für den Untersuchungsaspekt Industrie und Gewerbe werden Vorranggebiete sowie festgesetzte 

Flächen für Industrie und Gewerbe aus Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen oder laut 
Satzung gemäß der §§ 34 und 35 des BauGB sowie Kalihalden und Regionale Logistikzentren 

betrachtet.  

Die in den Regionalplänen Nord- und Südhessen ausgewiesenen Vorranggebiete für Industrie und 

Gewerbe sind räumliche Festlegungen für die Entwicklung bestehender und geplanter Flächen. In 
den Regionalplänen Würzburg und Main-Rhön sind keine Vorranggebiete für Industrie und Ge-

werbe def iniert, die Flächen für diese Nutzungsform sind in den Flächennutzungsplänen und Be-

bauungsplänen oder laut Satzung gemäß den §§ 34 und 35 des BauGB ausgewiesen und werden 

als solche analog zu den Vorranggebieten für Industrie und Gewerbe der hessischen Regionen in 

die RVU eingebunden.  

Flächen des Untersuchungsaspekts Vorranggebiet Bund bef inden sich nicht im Suchraum. 

Für den Untersuchungsaspekt Zentrale Orte werden folgende Kriterien betrachtet: Oberzentren,  

Mittelzentren, Unterzentren bzw. Grundzentren, Kleinzentren, Mittelzentren mit Teilfunktion eines 

Oberzentrums sowie Zentren in gegenseitiger Funktionsergänzung.  

Die Aufgabe der Zentralen Orte ist die Versorgung der im Verf lechtungsbereich ansässigen Bevöl-
kerung mit Gütern, Dienstleistungen und Inf rastruktur. Sie sollen in ihrer Funktion als Verknüp-

fungspunkte und als Bündelung von Bildungs-, Versorgungs- und Verkehrssystemen gesichert und 

entwickelt werden.  

Unter dem Untersuchungsaspekt Regionalachsen werden folgende Kriterien betrachtet: Überörtli-

che Nahverkehrs- und Siedlungsachsen sowie Regionalachsen, die in den hessischen Regio-

nalplänen def iniert werden und Entwicklungsachsen von regionaler sowie überregionaler Bedeu-

tung, zwischen denen in den Regionalplänen Unterf rankens unterschieden wird.  

Im Suchraum liegt eine Regionalachse. Entsprechend der Landesentwicklungsplanung ist im Re-
gionalplan Südhessen das Kinzigtal als wichtige Regionalachse ausgewiesen, die sich im Regio-

nalplan Nordhessen bis Fulda fortsetzt. Im Regionalplan Südhessen ist darüber hinaus auch eine 

überörtliche Nahverkehrs- bzw. Siedlungsachse „Hanau-Gelnhausen-Wächtersbach“ aufgenom-
men, die im Suchraum liegt und darin zwischen Gelnhausen und Wächtersbach dem Verlauf  der 

Regionalachse entspricht.  

Die hohe Bedeutung von Kurorten und anderen sogenannten prädikatisierten Orten für den ge-

sundheitlichen Tourismus und damit die regionale Wirtschaf t wird – aufbauend auf  die Landesent-

wicklungspläne – auch innerhalb der Regionalpläne wieder aufgegrif fen. Im Regionalplan Südhes-
sen wird festgelegt, dass mit der Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktio-

nen Luf tkurorte und andere prädikatisierte Orte inbegrif fen sind. Die Erholungs - und Kurfunktion 

wird somit durch die Betrachtung der Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen unter dem 

Belang Natur und Landschaf t, Freiraumstruktur in der Raumverträglichkeitsuntersuchung (RVU) 

berücksichtigt.  
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Kurorte und andere prädikatisierte Orte für gesundheitlichen Tourismus werden als eigenständiges 

Kriterium in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) unter dem Schutzgut Menschen abge-
handelt. Darüber hinaus wird unter diesem Schutzgut auch eine Untersuchung zur Überschreitung 

der gesetzlichen Immissionsschutzgrenzwerte für den Schall von Schienenverkehr nach § 2 Bun-

des-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) vorgenommen. In den Sondergebieten, wie Kurge-

biete, werden besonders niedrige Grenzwerte berücksichtigt.  

Überörtliche Verkehrserschließung 

Der raumordnerische Belang Überörtliche Verkehrserschließung wird in den Regionalplänen im 
Zusammenhang mit dem Belang Siedlungsentwicklung behandelt. Hier wird dem Schienenverkehr 
Vorrang / Priorität für Aus- und Neubaumaßnahmen eingeräumt. 

Für den Untersuchungsaspekt Schienenverkehr werden im Suchraum Fernverkehrs-, Regional-, 
Nahverkehrs- und S-Bahnstrecken, Trassensicherungen stillgelegter Strecken, Haltepunkte und 

Güterverkehrszentren betrachtet. Den folgenden Beschreibungen liegen die Daten des Amtlichen 
Topographisch-Kartographischen Informationssystems (ATKIS) für den Suchraum zugrunde. 

Entsprechend der Ziele in Südhessen formuliert der Regionalplan Nordhessen den Grundsatz, 

dass die Region und ihre Zentren in den Personenfernverkehr mit Qualitätszügen (ICE / IC) einge-
bunden werden. Ziel ist ferner der Ausbau der Strecke Frankfurt – Fulda – Erfurt mit einem Stan-

dard für eine Geschwindigkeit von über 160 km/h und drei oder vier Gleisen zwischen Frankfurt 
und Fulda.  

Weitere Neubauabschnitte beschreibt der Regionalplan Nordhessen für die Strecke Hanau – Fulda 

– Erfurt. Statt einem zweigleisigen Neubauabschnitt Gelnhausen – Mottgers ist zudem alternativ 
ein zusätzlicher zweigleisiger Streckenneubau Hanau – Fulda vorgesehen, bei dem der mehrglei-

sige Ausbauabschnitt südlich von Fulda genutzt werden soll. Grundsätzlich sollen Kassel und Fulda 
zu wichtigen Schienenverkehrsknotenpunkten in Ost-Westrichtung werden.  

Aussagen zum Verkehr innerhalb des Suchraumes in Unterf ranken betref fen nur die Region Würz-
burg und die Schnellfahrstrecke 1733 Hannover – Würzburg, die durch das Sinntal verläuf t. 

Für den Untersuchungsaspekt Straßenverkehr werden Bundesfernstraßen mit mindestens vier-

spurigem Ausbau, Straßen mit drei- bis zweispurigem Ausbau, sonstige regionalbedeutsame Stra-

ßen und Anschlussstellen betrachtet.  

Kriterien der Untersuchungsaspekte Luf t- und Schif fverkehr (Flughäfen, Landeplätze, Häfen) sind 

im Suchraum nicht vertreten. 

Natur und Landschaft, Freiraumsicherung  

Grundsätzlich wird unter dem Untersuchungsaspekt Freiraumsicherung und -entwicklung in den 

Regionalplänen Nordhessen und Südhessen festgehalten, dass  Neu-Inanspruchnahme von Flä-

chen und die Trennwirkungen von Nutzungen und Maßnahmen auf  ein Minimum b eschränkt wer-

den und Freiräume in ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktion nachhaltig gesi-

chert werden sollen. 
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Zu Erholung und Tourismus hält der Regionalplan Südhessen fest, dass ein Raum hinsichtlich 

seiner Erholungseignung, Erschließung und der touristischen Inf rastruktur sowie von der Nach-

f rage bewertet wird. Die Abgrenzung geeigneter Erholungsräume erfolge nicht statisch. Erforder-

lich ist eine detailliertere Betrachtungsebene, die erst in der nachfolgenden Planung (Planfeststel-

lung) berücksichtigt werden kann.  

Gewürdigt wird das Thema Tourismus durch Betrachtung der Regionalen Grünzüge (siehe unten) 

in der Raumverträglichkeitsuntersuchung sowie unter dem Kriterium Kurorte und andere prädikati-

sierte Orte für den gesundheitlichen Tourismus, siedlungsnahe Freiräume und Naturparke in der 

Umweltverträglichkeitsuntersuchung. 

Keines der für den Untersuchungsaspekt Regionalparkkorridor betrachteten Vorranggebiete Regi-

onalparkkorridor bef indet sich im Suchraum. Der Untersuchungsaspekt wird somit nicht weiter ana-

lysiert. 

Für den Untersuchungsaspekt Regionaler Grünzug werden die entsprechenden Vorranggebiete 

betrachtet. Diese werden in den Regionalplänen Nord- und Südhessen def iniert. In den Regio-

nalplänen Würzburg und Main-Rhön sind keine Vorranggebiete Regionaler Grünzug festgelegt. 

Der Regionale Grünzug ist im Unterschied zu fast allen anderen Planfestlegungen ein multifunkti-

onal begründetes Vorranggebiet. Er überlagert sich mit anderen Festlegungen, die seine Funktion 

unterstützen, z. B. mit Natur und Landschaf t, Wald, Landwirtschaf t oder Klimafunktion.  

Räume, die als Vorranggebiet Regionaler Grünzug dargestellt sind, sollen als zus ammenhän-

gende, ausreichend große unbesiedelte Freiräume langfristig von Besiedlung freigehalten werden 

und sind nachhaltig zu sichern. Diese Räume sind außerdem wesentliche Gliederungselemente 

der Landschaf t und sollen als solche weiter gestaltet werden. In Südhessen sind vor allem die 

Kinzigtalräume als regionale Grünzüge ausgewiesen, in Nordhessen vor allem Flächen zwischen 

der Ortschaf t Dorfborn bei Neuhof  und der Stadt Fulda.  

Unter dem Untersuchungsaspekt Natur und Landschaf t werden Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 

für Natur und Landschaf t betrachtet. Hier haben Maßnahmen des Naturschutzes Vorrang vor an-
deren entgegenstehenden Nutzungsansprüchen. Vorranggebiete für Natur und Landschaf t sind 

nur in den Regionalplänen Nord- und Südhessen ausgewiesen. Die Vorranggebiete umfassen den 

Großteil der vorhandenen Schutzgebiete, die dem Natur(denkmal)-, Landschaf ts- und Artenschutz 

sowie der Entwicklung und Verbesserung des Biotopverbunds (Natura-2000) dienen. Im Suchraum 
sind dies vor allem die Auen der Fließgewässer und die mit Heckenstrukturen durchzogenen Grün-

land und Ackerf lächen der Hanglagen.  

Für den Untersuchungsaspekt Klimafunktion werden Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunk-
tionen betrachtet. Dazu werden Flächen ausgewiesen, die eine wichtige Funktion für die Kalt- und 

Frischluf tbereitstellung haben und bedeutend für das regionale Klima sind. Sie sollen in einem 

räumlichen Zusammenhang mit belasteten Siedlungsbereichen stehen und deren klimatischen Zu-

stand bessern. Mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen sind laut 
Regionalplan Südhessen ebenso Luf tkurorte und prädikatisierte Kurorte inbegrif fen, sodass der 

Regionalplan gute luf thygienische und bioklimatische Verhältnisse für das menschliche Wohlbefin-

den mit absichert.  
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Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen werden nur in den Regionalplänen von Nord - 

und Südhessen ausgewiesen. Aussagen zum Klima f inden sich in den zwei bayerischen Regio-
nalplänen Würzburg sowie Main-Rhön ausschließlich in der Form, dass die Gebiete des Naturpar-

kes Bayerischer Spessart als besonders schutzwürdig in Hinblick auf  die Luf treinhaltung beschrie-

ben werden. Hervorgehoben wird zudem, dass große zusammenhängende Waldf lächen eine hohe 

Funktion für die Luf treinhaltung von Verdichtungsräumen haben.  

Landwirtschaft und Forstwirtschaft 

Für die Untersuchungsaspekte Landwirtschaf t bzw. Forstwirtschaf t werden Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete für Landwirtschaf t bzw. Forstwirtschaf t betrachtet. Diese werden in den Regionalplä-

nen Nord- und Südhessen festgehalten. Die Regionalpläne Würzburg und Main-Rhön beschreiben 

die allgemeinen Ziele und Grundsätze für die Landwirtschaf t und Forstwirtschaf t nur textlich. Für 

den Variantenvergleich (insbesondere für die Ermittlung von Durchfahrungslängen) wurden die in 
den Regionalplänen Würzburg und Main-Rhön beschriebenen Ziele und Grundsätze der Landwirt-

schaf t sowie der Forstwirtschaf t räumlich übernommen.  

In Vorranggebieten für Landwirtschaf t hat die landwirtschaf tliche Bodennutzung Vorrang vor ande-

ren Raumansprüchen, um die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaf t mit hochwertigen 

Nahrungsmitteln, Rohstof fen und Energie sicherzustellen. In Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft 

soll die Of fenhaltung der Landschaf t vorrangig durch Landbewirtschaf tung sichergestellt werden. 

Vorranggebiete für Forstwirtschaf t sind in den Regionalplänen Nord- und Südhessen ausgewiesen. 

Für sie wird das Ziel einer dauerhaf ten Bewaldung verfolgt. Beide Regionalpläne heben die Funk-

tionen des Waldes als Produktionsstätte nachwachsender Rohstoffe, Erholungsraum für den Men-

schen, Lebensraum für Pf lanzen und Tiere sowie als Frischluf tproduzent als unverzichtbar und 

erhaltenswert hervor. Insbesondere die bisher unzerschnittenen Bereiche des Büdinger Waldes 

und des hessischen Spessarts sind als solche zu erhalten.  

Vorbehaltsgebiete für Forstwirtschaf t sind in den Regionalplänen Nord - und Südhessen vergleichs-

weise kleinf lächig für Auf forstung ausgewiesen und sind zudem für Ausgleichsmaßnahmen geeig-

net. 

Wasser 

Der Regionalplan Südhessen formuliert für die oberirdischen Gewässer im Allgemeinen die Ziel-

vorgabe der Erreichung des guten ökologischen und chemischen Zustandes und die Vorhaltung 
von ausreichend Raum, um eine natürliche oder naturnahe Entwicklung zu ermöglichen. Die Ge-

wässer sind grundsätzlich einschließlich ihrer Auen in ihrem natürlichen oder naturnahen Zustand 

zu erhalten und vor Verunreinigung zu schützen. Der Regionalplan Nordhessen behandelt die 

Fließgewässer innerhalb des Grundsatzes zum kommunalen und industriellen Abwasser und be-

zieht sich auf  die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).  
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Für den Untersuchungsaspekt Hochwasserschutz werden als Kriterien Vorranggebiete für den vor-

beugenden Hochwasserschutz bzw. Überschwemmungsgebiete nach § 76 Wasserhaushaltsge-
setz (WHG), Vorbehaltsgebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz sowie Hochwasserrück-

haltebecken betrachtet. Ziel für die Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz bzw. 

Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG ist der schadlose Hochwasserabf luss und die Siche-

rung und Entwicklung der Rückhaltung von Hochwässern. Planungen und Maßnahmen, die d iesen 

Funktionen entgegenstehen, sind hier unzulässig.  

In Vorbehaltsgebieten für den vorbeugenden Hochwasserschutz ist dem Hochwasserschutz bei 

Planungen grundsätzlich besonders Rechnung zu tragen. Vorbehaltsgebiete liegen üblicherweise 

oberhalb der Vorranggebiete und begleiten fast alle Fließgewässer im Suchraum. 

Auch bestehende und geplante regional bedeutsame Hochwasserrückhaltebecken sind ein rele-
vantes Kriterium. Laut Regionalplan Südhessen sind alle entgegenstehenden Nutzungsansprüche 
auf  diesen Flächen ausgeschlossen.  

Für den Untersuchungsaspekt Grundwasser werden Vorbehaltsgebiete für Grundwasserschutz 

betrachtet und sind nur in den Regionalplänen Nord- und Südhessen festgehalten. Vorbehaltsge-
biete für Grundwasserschutz umfassen neben bestehenden und geplanten Trinkwasser- und Heil-
quellenschutzgebieten (Zonen I - III bzw. IIIA) auch Gebiete mit geringer natürlicher Schutzwirkung 

gegenüber Grundwasserverschmutzung. Die Zonen I und II der Trinkwasserschutzgebiete (TWSG) 
werden als Vorranggebiete für Trinkwasserversorgung unter dem Untersuchungsaspekt Wasser-

versorgung berücksichtigt. Die Versickerungsfähigkeit von Regenwasser soll in diesen Gebieten 
erhalten und die Oberf lächenversiegelung minimiert werden. 

Für den Untersuchungsaspekt Wasserversorgung werden Vorranggebiete für die Trinkwasserver-

sorgung (TWSG Zonen I und II), Trinkwassergewinnungsanlagen, Fernwasserleitungen bzw. Was-

serversorgungsleitungen betrachtet.  

Hinsichtlich des Untersuchungsaspekts Abwasserentsorgung werden Kläranlagen und Abwasser-

leitungen betrachtet. 

Rohstoffsicherung 

Die Rohstof fsicherung wird in den Regionalplänen Nordhessen und Südhessen durch die Auswei-
sung von Vorranggebieten für den Abbau und Vorbehaltsgebieten oberf lächennaher Lagerstätten 

behandelt. In den Regionalplänen Würzburg und Main-Rhön werden diese Kriterien unter der Ka-

tegorie Bodenschätze def iniert, liegen aber nicht innerhalb des Suchraums. Die Lagerstätten sind 
in den Plänen nach zwei Typen def iniert: Gebiete, die größer als 10 ha sind, und Stätten, die 10 

ha nicht überschreiten. 

Die Vorranggebiete für den Abbau oberf lächennaher Lagerstätten stehen für die Sicherung der 
kurz- und mittelf ristigen Deckung des Bedarfs an Rohstoffen, die regional und überregional be-

deutsam sind. Sie enthalten auch mittel- und längerf ristig abgestimmte Bauvorhaben, die noch in 
Planung sind. 

Die Vorbehaltsgebiete für oberf lächennahe Lagerstätten wurden festgesetzt, um die Lage abbau-

würdiger Rohstof fe für eine mittel- bis langfristige Vorsorge zu sichern. 
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Energieversorgung  

Für die Betrachtung des Untersuchungsaspekts Windenergie werden die Vorranggebiete für Wind-

energienutzung sowie die geplanten und bestehenden Windkraf tanlagen herangezogen. In Nord-

hessen sind die Vorranggebiete für Windenergie im Teilregionalplan Energie Nordhessen 2017 

festgehalten, für Südhessen besteht der Sachliche Teilplan Erneuerbare Energien –2019  zum 

Regionalplan Südhessen/ Regionaler Flächennutzungsplan.  

Unter dem Untersuchungsaspekt Energieanlagen werden die bestehenden und geplanten Kraf t-

werke und Umspannanlagen im Suchraum betrachtet.  

Für den Untersuchungsaspekt Leitungen werden Rohrfernleitungen für Fernwärme, Erdöl und Gas 

sowie Hochspannungsleitungen betrachtet.  

Abfallentsorgung 

Abfallentsorgungsanlagen bzw. Deponien bef inden sich innerhalb des Suchraums in den Geltungs-

bereichen der hessischen Regionen und der Region Würzburg. Der Regionalplan Main-Rhön weist 

für den Teilbereich des Suchraums keine Abfallentsorgungsanlage auf .  

Die Regionalpläne Nordhessen und Südhessen sagen aus, dass eine umweltverträgliche Ablage-
rung von vorbehandelten Siedlungsabfällen auf  Deponien sichergestellt werden muss. Es soll das 

Leitbild einer nachhaltigen Abfallwirtschaft (Vermeidung, Wiederverwertung, umweltschonende 

Beseitigung) verwendet werden.  

Weiterhin sind die vielfältigen Anforderungen der Umweltvorsorge, der Schutz und die rationelle 
Nutzung der natürlichen Ressourcen, der Schutz der Bevölkerung vor negativen Einf lüssen sowie 

der Schutz von Boden, Klima und Luf t zu gewährleisten. 
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C.2 Bestandteile der Umwelt 

C.2.1 Naturräumliche Einordnung 

Der Suchraum erstreckt sich über die Naturräume des Osthessischen Berglandes und des Hes-

sisch-Fränkischen Berglandes. Er ist überwiegend durch Mittelgebirge geprägt und ist naturräum-

lich drei Großeinheiten zuzuordnen: Im Süden dem Nordspessart, im Nordwesten dem Vogelsberg 

und im Osten der Rhön. Spessart und Rhön werden durch das Kinzig - und Fliedetal vom Vogels-

berg getrennt. Der nordöstliche Teil des Landrückens bei Schlüchtern entwässert über die Fliede 

in Richtung Weser, der südwestlichen Bereich über Kinzig und Sinn zum Main.  

Geologisch wird der Bereich von den Schichtstufen aus Buntsandstein im Spessart und von Berei-

chen vulkanischen Ursprungs, wie dem Alsberger Plateau, der vulkanischen Rhön und den Aus-

läufern des Vogelsbergs bestimmt.  

Naturräumlich kann der Untersuchungsraum in einen nördlichen und einen südlichen Teil unter-

gliedert werden. Der Norden des Suchraums gehört zum Osthessischen Bergland, das geologisch 

vor allem Buntsandstein aufweist und naturräumlich den östlichen Teil des Hessischen Bruch-

schollentafellandes repräsentiert. Der südliche Teil des Suchraums liegt auf  hessischer Seite im 

Hessisch-Fränkischen Bergland bzw. auf  bayerischer Seite in der Haupteinheit Od enwald, Spess-

art und Südrhön, die zum Süddeutschen Schichtstufen-Tafelland zählen. Zudem wird im Südwes-

ten des Suchraums noch die Oberrheinische Tiefebene mit der naturräumlichen Haupteinheit 

Rhein-Main-Tief land angeschnitten.  

Die im Suchraum für eine Neubaustrecke vorhandenen Naturräume des Osthessischen Berglan-

des sind der Untere Vogelsberg, die Fuldaer Senke sowie die Vorder- & Kuppenrhön. Im Ost-

hessischen Bergland ist der Buntsandstein nahezu durchgängig vertreten und mit Ausnahme vul-

kanisch mit Basalt überlagerter Teile auch weitgehend oberf lächen- und reliefbestimmend. Das 

Hessisch-Fränkische Bergland bzw. Odenwald, Spessart und Südrhön werden durch die Natur-

räume Südrhön, Sandstein-Spessart und Büdinger Wald repräsentiert. Im Südwesten wird der 

Suchraum vom Büdingen-Meerholzer Hügelland der naturräumlichen Haupteinheit Rhein-Main-

Tief land bei Gelnhausen berührt. 

C.2.2 Schutzgüter der Umwelt nach UVPG 

Schutzgut Menschen 

Im Geltungsbereich des Suchraums liegen 16 hessische und drei bayerische Gemeindegebiete. 
Siedlungsschwerpunkte sind der Südwesten und Nordosten (entlang der Regionalachse und den 

Mittelzentren Gelnhausen sowie Wächtersbach, Bad Orb, Bad Soden-Salmünster und Schlüchtern 

bis zum Oberzentrum Fulda). 

Die Ansiedlungen konzentrieren sich stark auf  das Kinzigtal und weitere Tallagen. Auch die beste-

henden überregionalen Verkehrsbänder und Leitungstrassen folgen im Wesentlichen dem Talver-

lauf  von Kinzig und Fliede. Der übrige Teil des Suchraumes ist naturräumlich bedingt nur gering 

besiedelt. Die Siedlungsflächen nehmen im Suchraum rund 8 % der Gesamtf läche ein. Damit liegt 

der Flächenverbrauch durch Siedlungen unter dem nationalen Prozentsatz (9,2 %). 



DB Netz AG - Regionalbereich Mitte - Großprojekte I.NG-MI 
Hahnstr. 49, 60528 Frankfurt a. Main 
 

 

Seite 34/93 ABS/NBS Hanau – Würzburg/Fulda: Neubaustrecke Gelnhausen – Kalbach 

RVU / UVU  
 

Mit Ausnahme des Raumes Fulda (als Oberzentrum ein wichtiger Wirtschaf tsraum) und vereinzel-

ten Siedlungsbereichen der Mittelzentren, ist der Suchraum durch großf lächige Gemeinden mit 

zahlreichen kleinen Dörfern und geringer Bevölkerungsdichte in einer weiträumigen Mittelgebirgs-

landschaf t gekennzeichnet. 

Neben gut vernetzten Siedlungsbereichen hat der Suchraum viele unzerschnittene Landschaf ts-

räume. Dies sind neben landwirtschaf tlich genutzten Flächen vor allem größere Waldgebiete. Ei-

nige Kurorte ermöglichen gesundheitlichen Tourismus und Erholung – ein wichtiger ökonomischer 

Faktor. 

Lärmimmission durch bestehende Straßen ist im besiedelten Raum eine wesentliche Vorbelas-
tung. Die A 66 verläuf t, von Südwesten (Gelnhausen) beginnend, zentral durch den Suchraum und 

verlässt ihn im Nordosten (Eichenzell). Dabei durchläuf t sie mehrere Ortschaf ten, die von der 

Lärmemission betrof fen sind. Im Betrachtungsraum ist zudem eine Lärmbelastung durch die vor-

handene Inf rastruktur des Schienenverkehrs vorhanden. 

Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Bezüglich der Schutzgüter Tiere, Pf lanzen und biologische Vielfalt kommt den oberirdischen 

Schutzgebieten ein hoher Stellenwert zu. Im Suchraum liegen insgesamt 59 sogenannte Fauna-

Flora-Habitate12 (FFH)-Gebiete, zwei EU-Vogelschutzgebiete und 53 Naturschutzgebiete. Das 

FFH-Gebiet „Spessart bei Alsberg“ ist davon mit rund 700 ha das größte im Untersuchungsraum.  

Mit 84 km² stellt das Vogelschutzgebiet im Spessart eine Besonderheit dar. Die Flora-Fauna-Ha-

bitat-Gebiete (FFH-Gebiete) überlagern sich in der Regel mit den Naturschutzgebieten und kon-

zentrieren sich auf  besonders schützenswerte Wälder, ehemalige naturbelassene Weinberge, Ma-

gerwiesen und Auenbiotope.  

Im Bereich des Spessarts kommen weiterhin vier Naturwaldreservate im Untersuchungsgebiet vor, 

dies sind ausgewählte Waldgebiete, die der natürlichen Entwicklung überlassen sind.  

Zu den Wäldern mit besonderen ökologischen Funktionen (Schutz- und Erholungsfunktionen) ge-

hören Wälder mit Sichtschutz-, Lärmschutz-, Klimaschutz-, Immissionsschutz-, Erholungs- und Bo-

denschutzfunktion. Innerhalb des Suchraums gibt es 350 derartige Wälder, vorrangig im Spessart 

und im Norden. 

Kernf lächen des landesweiten Biotopverbundes bilden die Naturschutz- und Natura 2000-Gebiete 
sowie der hessische Teil des Biosphärenreservats Rhön. Diese relativ großräumigen Kernf lächen 

sollen den heimischen Arten stabile Dauerlebensräume sichern. Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaf tspflege sollen vorranging in diesen Kernf lächen konzentriert werden.  

Im Hinblick auf  die artenschutzrechtlich relevante Fauna ist besonders bemerkenswert das Vor-
kommen der Mopsf ledermaus im Spessart, die in Deutschland und Bayern stark gefährdet und in 

Hessen vom Aussterben bedroht ist.  

 
12 FFH-Gebiete sind spezielle europäische Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz, die nach der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden und dem Schutz von Pflanzen (Flora), Tieren (Fauna) und Lebens-
raumtypen (Habitaten) dienen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzgebiete_in_Natur-_und_Landschaftsschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
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Schutzgüter Boden und Fläche 

Anhand der vorkommenden Bodentypen lässt sich der Suchraum in vier Teilbereiche aufgliedern: 

• Auenablagerungen in direkter Umgebung der Fließgewässer (insbesondere Kinzig an der 

und ihrer Nebengewässer, der Fulda, der Fliede und der Sinn) innerhalb des gesamten 
Suchraums (typisch: Brauner Auenboden und Auengleyen; auch vorkommend: Pseu-

dogley-Gleye, Parabraunerde-Pseudogleye mit Haf tpseudogleyen und Nassgleye) 
• Spessart, im südlichen Bereich des Suchraums (dominant: Parabraunerde mit Podsol-

Braunerden; ebenfalls großf lächig: Braunerden und Pseudogley-Parabraunerden)  

• Westlich der Kinzig bis Schlüchtern (hauptsächlich: Braunerden, Pseudogleye und Hang-
pseudogleye mit Parabraunerden-Pseudogleyen; in den oberen Höhenstufen des Schlüch-
terner Beckens: Rendzinen, Rot- und auch Wellenkalk, tertiäre Tone) 

• Norden des Suchraums (hauptsächlich: Braunerden, Braunerden mit Podsol-Braunerden 
und Pseudogleye mit Parabraunerde-Pseudogleyen auf  Vulkaniten; auch: Rendzinen und 

Braunerden) 

Schutzwürdig sind aufgrund ihres Biotopentwicklungs-, Ertrags- und Standortpotentials folgende 

Böden: 

• Standorte mit extremem Nässeeinf luss 

• Standorte mit potentieller Auendynamik 

• sonstige Standorte mit oberflächennahem Grundwassereinf luss  
• Trockenstandorte mit gutem natürlichem Basenhaushalt  

• Standorte mit hohem bis sehr hohem Ertragspotential 

 

Schutzgut Wasser 

Für die Trinkwasserversorgung werden im Suchraum in zahlreichen Gewinnungsgebieten Quellen 

genutzt, wobei gilt, je höher die Quelle liegt desto geringer ist das Einzugsgebiet und damit die 
Ergiebigkeit. Quellen mit hohen Schüttungen f inden sich daher of t in Talnähe. Aufgrund des in der 
zweiten Hälf te des vorigen Jahrhunderts stetig steigenden Wasserbedarfs reichten die aus Quellen 

an der Oberf läche zu gewinnenden Trinkwassermengen nicht mehr aus. Deshalb wurden vor-
nehmlich tiefer gelegene Grundwasservorkommen über Bohrbrunnen erschlossen. Aufgrund der 
Nähe zu den Siedlungszentren wurden auch für die Bohrbrunnen Ansatzpunkte in Tallage gewählt.  

Im Suchraum gibt es rund 50 Wassergewinnungsanlagen und Trinkwasserschutzgebiete für die 

regionale und überregionale Wassergewinnung. Das Gewinnungsgebiet Neuwirtheim ist Bestand-
teil einer überregionalen Fernwasserversorgung, über die der Großraum Frankfurt am Main ver-
sorgt wird. Es dient in erster Linie zur Spitzenlastabdeckung in Trockenjahren, weshalb insbeson-

dere die für die Brunnen Kaltenborn und Sauborn genehmigten Jahresentnahmen im Mittel nicht 
voll ausgeschöpft werden. 

Im Suchraum existieren weiterhin zwei Heilquellenschutzgebiete (Bad Orb und Bad Soden-Sal-
münster). Beim Schutzgebiet Bad Orb handelt es sich um ein qualitatives Schutzgebiet. Der quali-

tative Schutz soll der Erhaltung der natürlichen Beschaf fenheit der Heilquelle dienen und mensch-
gemachte Einträge von Fremdstoffen verhindern.  

Das prägende Fließgewässer im Suchraum ist die nach Südwesten f ließende Kinzig mit ihren we-
sentlichen Nebengewässern Bieber, Orb, Bracht und Salz. Im südlichen Suchraum im Bereich des 

Spessarts verläuf t die Sinn mit der Jossa als relevantem Nebengewässer. 
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Das größte zusammenhängende Überschwemmungsgebiet im Suchraum ist das Auensystem der 
Kinzig und ihrer Nebengewässer (Bieber, Orb, Bracht, Salz, Klingbach, Ulmbach, Steinebach, Elm-

bach). Im Norden des Suchraumes bildet der Niederungsbereich der Fulda mit der bei Bronnzell 
einmündenden Fliede und dem Döllbach ein weiteres zusammenhängendes System von Über-

schwemmungsgebieten. Im Südosten sind die Sinn mit den Nebengewässern Jossa und Schmale 

Sinn ebenfalls als Überschwemmungsgebiete festgesetzt.  

In den 1970er-Jahren wurde gegen größere Hochwasserschäden die Kinzig-Talsperre errichtet. 
Diese hat die Häuf igkeit und Stärke von Hochwässern gemildert, aber auch die natürliche Auen-

landschaf t mit ihren Funktionen verändert. Für die Menschen ist die Situation bei größeren Hoch-
wässern potentiell weiter kritisch, da der mancherorts enge Talraum mit den Siedlungen nur wenig 

schadlos überschwemmbare Fläche (Retentionsraum) bietet. Im Januar 2003 erreichte die Kinzig 
in Gelnhausen einen der höchsten überhaupt gemessenen Wasserstände. Durch den Klimawandel 

mit seinen Wetterextremen sind zukünf tig an der Kinzig noch größere Hochwasserkonf likte zu er-

warten. 

Schutzgüter Luft und Klima 

Der Suchraum gehört zum Klimaraum „Südwest – Deutschland“. Dieser ist gekennzeichnet durch 
den Übergang zwischen dem eher maritim geprägten Nordwesten Deutschlands und dem mehr 

kontinental geprägten Mittel- und Süddeutschland. Der Landrücken innerhalb des Suchraums bil-
det die Grenze. Diese Klimascheide verläuf t entlang des Vogelsbergs und der Kammlagen des 

Hochspessarts, das Klima südlich (Würzburger Bucht) und nordöstlich (Fliedetal) des Landrückens 

ist etwas kontinentaler, nördlich (Vogelsberg) und südwestlich (Kinzigtal) dieses Höhenzuges ge-

ringfügig maritimer geprägt. 

Im Jahresmittel sind die Niederungen im Suchraum relativ trocken, etwa entlang von Fulda und 

Kinzig. Die durchschnittlichen Niederschlagsmengen liegen in Gelnhausen, im Fliedetal und in 

Fulda bei ca. 650 mm im Jahr. Die Randlagen der Mittelgebirge erhalten mit rund 1.100 mm pro 

Jahr relativ viel Niederschlag, insbesondere Vogelsberg und Rhön (CLIMATE-DATA.ORG 2016). Die 
Ausläufer des Spessarts bekommen sehr viel Niederschlag, da sie quer zur Hauptwindrichtung 

liegen, womit sie ein besonders großes Hindernis für die Überströmung der Regenwolken darstel-

len. Der Spessart zeigt abhängig von der Höhenlage ein ausgeprägtes Mittelgebirgsklima mit küh-

len Temperaturen, die wärmebegünstigte Rhein-Main-Ebene beeinf lusst dabei noch Randgebiete 

wie Gelnhausen im Kinzigtal. 

Je nach Höhenlage zeigt der Spessart ebenso wie der Rand des Vogelsbergs ein unterschiedlich 

ausgeprägtes Mittelgebirgsklima mit hohen Niederschlägen und kühlen Temperaturen. Das untere 

Kinzigtal wird durch die wärmebegünstigte Rhein-Main-Ebene beeinf lusst. In steilen sonnigen Süd-
lagen gab es Bereiche ehemaligen Weinbaus, ebenso am steilen Südhang bei Steinau ("Wein-

berg").  
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In den Tälern des Spessarts sammelt sich regelmäßig die Kaltluf t. Das hat lange Spätf röste und 
häuf igen Nebel zur Folge. Dies wird durch das meist geringe Talgefälle und einige Abf lussbarrieren 

wie Dämme verstärkt. Die feuchten Talwiesen können im Sommer stark aufheizen, zeigen nachts 
aber Bodennebel. Relativ breite Täler wie das untere Kinzigtal – eingeengt von höheren Bergen – 

zeigen darüber hinaus höhere Werte bei Luf tfeuchte, Schwülehäuf igkeit, Inversionswetterlage und 
Luf taustausch. Die Täler sind wichtige Luf tleit- und Luf tsammelbahnen. Die Ortslagen des Spess-

arts einschließlich Gelnhausen besitzen selbst Senken und Talzüge, entlang denen sich der Kalt-
luf tabf luss erstreckt. Da diese Ortslagen eine nur begrenzte Ausdehnung aufweisen und zudem 

bei den meisten Ortslagen von den umgebenden Hängen Kaltluf t in den Siedlungsbereich hinein 
abf ließt, kann im Spessart insgesamt von einer guten Durchlüf tung ausgegangen werden. Die 

Spessarthöhen zeigen dagegen einen ausgeglichenen Temperatur-Tagesgang, was vor allem auf  
die geschlossene Waldbedeckung zurückzuführen ist.  

Die Talbereiche, besonders die der Kinzig, Fliede und Fulda mit ihren Nebentälern, aber auch der 

Sinn, Jossa sowie viele Waldgebiete sind in den Regionalplänen als „Vorbehaltsgebiete für beson-
dere Klimafunktionen“ ausgewiesen. Die klimatischen Wirkungen des Freiraums umfassen Kaltluft 

auf  zumeist of fenen Standorten, die weitgehend den Waldgebieten zuzuordnende Frischluf tpro-
duktion sowie die Kalt- und Frischluf tproduktion in Luf tleitbahnen. Von besonderem überörtlichen 

Sicherungsbedarf  sind die Tal- und Talhanglagen, soweit diese im Wirkungszusammenhang mit 
bioklimatisch-lufthygienisch belasteten Räumen (vor allem überwärmte Ortslagen) liegen. 

Schutzgut Landschaft 

Als Grundlage für die Erfassung und Bewertung der Landschaf t werden die Landschaf tsbildeinhei-
ten verwendet, die das Bundesamt für Naturschutz abgegrenzt hat. Die Raumeinheiten wurden auf  

Grundlage der naturräumlichen Grenzen unter Berücksichtigung der aktuellen Flächennutzung ab-

gegrenzt. Der Suchraum erstreckt sich im Wesentlichen über folgende Landschaf tsbildeinheiten: 

• Büdinger Wald 
• Sandsteinspessart 

• Unterer Vogelsberg 

• Schlüchterner Becken 

• Vorland der westlichen Kuppenrhön 
• Fuldaer Senke 

 

Im Suchraum liegen neun Landschaf tsschutzgebiete. Insbesondere die Auen-Landschaf tsschutz-

gebiete erfüllen besondere Funktionen für die Biotopvernetzung und für Tierarten mit überregiona-

ler Bedeutung. 

Im Suchraum liegen weiterhin fünf  Naturparke, die große Teile des Gebietes insbesondere im 

Raum Spessart einnehmen. 
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Schutzgüter Kultur- und Sachgüter 

Kulturdenkmäler sind in verdichteter Form in den städtischen Bereichen des Suchraumes vorzu-

f inden. Die Kinzigaue mit ihren Siedlungen bildet hier einen Schwerpunkt. Viele f lächenhaf t ausge-

prägte Kulturdenkmäler f inden sich im südwestlichen Teil d es Suchraums, vor allem bei Bad 

Soden-Salmünster, Gelnhausen und Wächtersbach. Dabei handelt es sich meist um alte Orts-

kerne, Friedhöfe, einen Burgbereich und eine ehemalige Glashütte. Ein etwa 145 ha großes Kul-

turdenkmal (Vermutungsf läche aufgrund der Topografie) befindet sich nordöstlich von Altengronau 

an der östlichen Grenze des Suchraums. 

Die Bodendenkmäler sind relativ gleichmäßig über den Raum verteilt. Sie bef inden sich überwie-

gend in Tallagen. 
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D  Entwicklung und Bewertung der Varianten 

D.1 Vorgehen 

Die Festlegung der Antragsvariante erfolgt in einem zweischichtigen Prozess, der dem Raumord-

nungsverfahren vorgeschaltet ist (siehe hierzu Abbildung 1). 

In dem abgegrenzten Suchraum werden für eine vorbereitende Planungsraumanalyse zunächst 

die sogenannten Raumwiderstände erfasst. Dazu werden die Nutzungen in der Fläche und Schutz-
funktionen mit einem bestimmten Raumwiderstand belegt (siehe Anhang F.3 der RVU / UVU, Ab-

schnitt F.3.2), je nach Empf indlichkeit gegenüber dem Vorhaben.  

Für den Fall, dass sich Flächenkategorien überlagern, die gleich hohe oder unterschiedlich hohe 

Raumwiderstände enthalten, wird die Raumwiderstandsklasse gemäß dem Maximalwertprinzip er-
mittelt. Das heißt, der Raumwiderstand mit der höchsten Empfindlichkeit bestimmt die Raumwider-

standsklasse. Auf  diese Weise werden im Suchraum konf liktarme Grobkorridore für die Bahnstre-

cke ermittelt. Innerhalb dieser Grobkorridore werden Varianten entwickelt und raumordnerisch so-

wie umweltfachlich verglichen. Varianten, die sich bei der Grobanalyse als of fensichtlich ungeeig-

net erweisen, werden bereits in diesem frühen Verfahrensstadium verworfen.  

Das Ergebnis der vorbereitenden Planungsraumanalyse sind vertief t zu betrachtende Varianten. 

Insbesondere an den sich abzeichnenden Konf liktschwerpunkten werden kleinräumige Optimie-

rungen des Verlaufs vorgenommen. Die Herleitung der weiter zu verfolgenden Varianten (Groba-
nalyse) wird ebenso wie weitere Optimierungen in gesonderten Berichten dokumentiert, die als 

Anhang F.4 der RVU / UVU dieser Unterlage beigefügt sind. 

Anschließend folgt die eigentliche vergleichende Bewertung der Raumverträglichkeit und der Um-

weltauswirkungen dieser Varianten im Rahmen einer vertiefenden Planungsraumanalyse. Die 
weiter zu verfolgenden Varianten werden zunächst im Sinne eines Variantenvergleichs hinsichtlich 

Vereinbarkeit mit der Raumordnung sowie hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen in der erforderli-

chen Tiefe untersucht, fachlich bewertet und untereinander abgewog en (siehe Anhang F.1 der 

RVU / UVU – Variantenvergleich). In einem formalisierten Bewertungsschritt werden durch die 
Auswertung messbarer Größen die insgesamt besten und schlechtesten Varianten im Vergleich 

identif iziert. Für die beiden besten  Varianten erfolgt aufbauend eine Alternativenprüfung der Vor-

zugsvarianten als qualitative Bewertung durch die innerhalb einer verbal-argumentativen Abwä-

gung eine oder mehrere Vorzugsvarianten aus raumordnerischer und / oder umweltfachlicher Sicht 

hergeleitet werden (siehe Teil C der Unterlage, Alternativenprüfung).  

Unter anschließender zusätzlicher Berücksichtigung volkswirtschaftlicher, technischer und betrieb-

licher Parameter entscheidet sich der Antragsteller schließlich für eine Antragsvariante.  
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Abbildung 1:  Vorgehen bei der Raumverträglichkeitsuntersuchung/ Umweltverträglichkeitsuntersuchung    

       (eigene Darstellung) 
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D.1.1 Vorbereitende Planungsraumanalyse 

Durch die Raumwiderstandsanalyse werden in der vorbereitenden Planungsraumanalyse f rühzei-

tig Umweltbeeinträchtigungen vermieden. Dazu werden zunächst ausgewählte Flächen- und 
Raumkategorien innerhalb des Suchraumes bewertet, um sie anschließend in Bereiche unter-

schiedlicher Konf liktdichte (sogenannte Raumwiderstände) zu unterscheiden.  

Bei der Trassenkorridorplanung sind die Erfordernisse der Raumordnung sowie die umwelt -, natur- 

und immissionsschutzrechtlichen Belange zu berücksichtigen. Sie sind in Raumordnungsplänen 
sowie durch Fach- und Planungsrecht vorgegeben. Die Erfordernisse der Raumordnung und die 

Umweltbelange sind in der Regel raumbezogen, weil sie an die Nutzungen und Eigenschaf ten des 

Raumes gebunden sind. Daneben spielen projektspezifische Belange eine Rolle. Sie sind projekt-

bezogen, weil die daran gebundenen Kriterien von der technischen Ausgestaltung des Projekts 

(wie Trassenlänge, technische Bauwerke, Fahrzeitziel) abhängen. 

Für die Raumwiderstandsbetrachtung sind zunächst die Restriktionen zu def inieren, wenn eine 

Fläche mit einem bestimmten Raumwiderstand belegt ist. Da bestimmte Nutzungen unterschied-

lich starke Restriktionen mit sich bringen, ist eine Unterteilung der Raumwiderstände nach Stärke 
der Restriktion, d. h. der Höhe des Widerstandes sinnvoll. In Anlehnung an die Methodenleitfäden 

zur Korridorbestimmung und entsprechend dem Beschluss aus der Antragskonferenz werden die 

Raumwiderstände in einzelne Raumwiderstandsklassen unterteilt.  

In einem weiteren Schritt werden den Raumwiderstandsklassen (RWK) die Flächen- und Raumka-
tegorien zugeordnet, die im Suchraum vorhanden sind. Dazu sind Bewertungsmaßstäbe erforder-

lich. Diese lassen sich durch allgemeine und vorhabenbezogene Planungsgrundsätze ableiten. 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze kann beurteilt werden, welcher RWK eine Flächen- oder 

Raumkategorie zuzuordnen ist. Die Def inition von RWK und die Zuordnung der Flächen- und 

Raumkategorien zu den RWK stellen die elementaren Schritte der Raumwiderstandsanalyse dar.  

Den höchsten Raumwiderstand (RWK IVa) haben Flächen, die nicht oder nur im Ausnahmefall 

genutzt werden dürfen, wenn es keine bessere Alternative gibt. Die geringste Raumwiderstands-

klasse (RWK I) beschreibt die konf liktarmen Flächen ohne höhere Raumwiderstände.  

Bei der Entwicklung von Grobkorridoren und der anschließenden Entwicklung und Auswahl geeig-

neter Trassenkorridore sind die spezif ischen räumlichen Gegebenheiten im Suchraum, Kriterien  

der technischen Machbarkeit, bestehende Inf rastrukturen sowie die raumordnerischen und um-

weltfachlichen Raumwiderstände zu berücksichtigen. Ziel der Grobkorridorf indung ist es, insbe-
sondere größere zusammenhängende Bereiche mit außerordentlich hohen Raumwiderständen 

auszugrenzen. Somit stellen die Grobkorridore relativ konf liktarme Bereiche innerhalb des Such-

raumes dar, innerhalb derer in der fortschreitenden Analyse weitere räumliche Konkretisierungen 

über Trassenkorridore bis hin zu konkreten Linien erfolgen. 

Grobkorridore werden nach dem Grundsatz einer möglichst geradlinigen Verbindung zwischen 

möglichen Anknüpfungspunkten entwickelt, d. h. zwischen Gelnhausen im Südwesten und der 

Schnellfahrstrecke im Bereich Altengronau / Mottgers im Südosten bzw. zwischen Gelnhausen und 

dem Fliede-/Fuldatal im Nordosten. In erster Annäherung werden dabei die zulässigen Strecken-

radien berücksichtigt. 
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Nach der beschriebenen Vorgehensweise ergeben sich vier Verbindungsstränge zwischen den 

oben genannten Anschlusspunkten: Grobkorridor Süd, Grobkorridor Spessart, Grobkorridor Kinzig 

und Grobkorridor West. 

Unter Verwendung des Programms KorFin® werden innerhalb dieser Grobkorridore konkrete Tras-

sierungslinien entwickelt, die realisierbar sind und geringe Raumwiderstände aufweisen. Um die 

entworfenen Linien wird beidseitig ein 500 m breiter Streifen vorbehalten, innerhalb dessen in der 

nachfolgenden, vertiefenden Bewertung noch Optimierungen vorgenommen werden können.  

Linienvorschläge, die bereits vor der Trassenkorridorentwicklung vorlagen, werden mithilfe von 

KorFin® konkretisiert und ebenfalls der vergleichenden Bewertung unterzogen, sofern sie nicht 

ohnehin innerhalb der entwickelten Trassenkorridore liegen. Weiterhin wurden auch die beiden 
Linienentwürfe des Bundesverkehrswegeplan-Referentenentwurfs von März 2016 in die Betrach-

tung mit aufgenommen. 

Ausgehend vom Ausgangspunkt Gelnhausen wurden mithilfe von KorFin® in den vier Grobkorri-

doren Trassenkorridore entworfen, die entweder direkt zum Zielpunkt südlich von Fulda führen 
oder zu den möglichen weiteren Anschlusspunkten an die Schnellfahrstrecke Fulda – Würzburg im 

Osten leiten, um von dort weiter in Richtung Fulda zu führen. Die Trassenkorridore wurden nach 

den technischen und planerischen Zielvorgaben entwickelt. Es wurde ermittelt, in welchen Berei-

chen ein Einfädeln der Neubaustrecke in die bestehende Schnellfahrstrecke technisch grundsätz-
lich möglich ist. Sofern Bündelungsmöglichkeiten mit bestehenden Inf rastrukturen bestehen, wur-

den diese berücksichtigt. 

Diese Trassenkorridore verlaufen zum Teil überlappend oder sich kreuzend durch den Suchraum, 

teilen sich an bestimmten Punkten auf  oder vereinigen sich mit anderen Trassenkorridoren, sodass 
sich für die Verbindung der beiden Ausgangspunkte Gelnhausen und Fulda eine Fülle von Kombi-

nationsmöglichkeiten einzelner Streckenabschnitte ergibt. An Stellen, an denen sich zwei oder 

mehrere Trassenkorridore tref fen oder sich ein Trassenkorridor in mehrere aufspaltet („Gelenk-

punkte“), ist prinzipiell der Wechsel in einen anderen Trassenkorridor möglich. Durch die Gelenk-
punkte werden die Trassenkorridore in Sektionen gegliedert. Die möglichen Linienführungen zwi-

schen zwei oder mehreren Sektionen werden jeweils einzeln miteinander verglichen. Für die Ent-

scheidung, welche Sektion jeweils vorzuziehen ist, sind die Durchquerungslängen der Raumwid-

erstandsklassen maßgeblich. 

Der aus umweltfachlicher und raumordnerischer Sicht vorzuziehende Linienverlauf  setzt sich aus 

Sektionen verschiedener Trassenkorridore zusammen. Es besteht demnach die Möglichkeit, an 

einem Gelenkpunkt in einen anderen Trassenkorridor zu wechseln, weil dort ein geringerer Raum-

widerstand vorherrscht.  

Ziel dieses Vorgehens ist es, die jeweils günstigste Kombination von Sektionen für die vier Grob-

korridore zu ermitteln, die dann zum günstigsten durchgehenden Korridor als weiter zu verfol-

gende Varianten zusammengefügt werden. Diese sind Gegenstand des Variantenvergleichs und 

werden hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf  Raumordnungsziele sowie Umweltauswirkungen un-

tersucht. 
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Im Ergebnis dieser Grobanalyse verblieben drei Spessart-Varianten, drei kinzigtalnahe Varianten 

und eine überwiegend am Südostrand des Vogelsbergs verlaufende Variante, insgesamt sieben 
Varianten, die der vertiefenden Planungsraumanalyse zugeführt wurden. Da die drei kinzigtalna-

hen Varianten im Bereich Schlüchtern miteinander kombinierbar sind, ergeben sich sechs zusätz-

liche Kombinationsmöglichkeiten. Damit sind 13 Varianten vertiefend zu untersuchen.  

Alle 13 Varianten wurden anhand weiterer Daten (Flächennutzungspläne, Biotoptypen-Übersichts-
kartierung) sowie Informationen aus der Öf fentlichkeitsbeteiligung dreimal nach technischen und 

umweltfachlichen Gesichtspunkten optimiert. Das Ergebnis der 3. Optimierung waren die Linien, 

die in die vertiefende Planungsraumanalyse, den Variantenvergleich, eingebracht wurden.  

D.1.2 Vertiefende Planungsraumanalyse 

Variantenvergleich - Formalisierte, quantitative Bewertung (13er-Vergleich) 

Den raumordnerischen Belangen und den Schutzgütern der Umwelt werden verschiedene Unter-

suchungsaspekte zugeordnet. Anhand dieser Untersuchungsaspekte wurden die Varianten mit ei-
nander verglichen. Die Untersuchungsaspekte werden durch verschiedene Kriterien operationali-

siert, welche wiederum durch entsprechende Indikatoren quantif iziert werden.  

Im Variantenvergleich Raumordnung werden die Auswirkungen der Varianten auf  die raumordne-

rischen Belange analysiert und vergleichend bewertet. Zur Bewertung der einzelnen Kriterien wer-
den messbare oder zählbare Indikatoren als Maß oder Merkmal der Betrof fenheit des jeweiligen 

Untersuchungsaspektes herangezogen (wie die Durchfahrungslänge von z. B. Vorranggebiete für 

Landwirtschaf t, Vorbehaltsgebiete für Lagerstätten).  

Im Variantenvergleich Umwelt werden die Auswirkungen für jedes der im Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung genannten Schutzgüter ermittelt, beschrieben und vergleichend bewertet. 

Sie werden anschließend in der schutzgutübergreifenden Bewertung zusammengeführt.  

Durch Zusammenführung aller Untersuchungsaspekte zur Raumordnung und zur Umwelt ergibt 

sich eine Gesamtbewertung, mit der sich die Varianten einer schutzgut-/ belangbezogenen Kon-
f liktklasse zuordnen lassen. Zur Ermittlung und vergleichenden Bewertung von erheblichen Um-

weltauswirkungen werden in der Umweltprüfung die in § 2 UVPG a. F. genannten Schutzgüter 

untersucht. Im Hinblick auf  das neue UVPG wird unter den Schutzgütern Boden und Fläche mit 

behandelt. Die Auswirkungen von bauzeitlichen Flächennutzungen und Baubetrieb durch den 
Transportverkehr werden zum Großteil verbal-argumentativ in einem eigenständigen Kapitel be-

schrieben. Sie f ließen als eigenes Kriterium in die Gesamtbewertung der Varianten ein. 

Manchen Untersuchungsaspekten sind Leitkriterien zugeordnet. Diese sind aus raumordnerischer 

bzw. umweltfachlicher Sicht in Bezug auf  das Vorhaben besonders entscheidungsrelevant und 
vorrangig zu betrachten. Deshalb erfolgt die Zuordnung von Konf liktklassen zunächst auf  die Leit-

kriterien. Diese sind zumeist gesetzlich geregelt und deshalb besonders wichtig. Die weiteren,  

nachrangigen Kriterien werden separat betrachtet. Ihnen liegen meist vorsorgeorientierte Quali-

tätsziele zugrunde, die weniger entscheidungsrelevant sind.  

Diese Konf likte können vielfach in der nachfolgenden Planung im Rahmen der Planfeststellung  

vermieden oder durch Schutzmaßnahmen vermindert werden.  
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Sofern sich bei den nachrangigen Kriterien signif ikante Abweichungen zur Bewertung der Leitkri-

terien ergeben, wird diese Konf liktklasse auf - bzw. abgewertet. Das heißt, wenn eine Variante bei 
den nachrangigen Kriterien deutlich besser oder schlechter abschneidet als bei alleiniger Betrach-

tung der Leitkriterien (mehr als zwei Konf liktklassen Unterschied), wird diese Variante bei der Zu-

sammenführung um eine Klasse herauf - bzw. herabgestuf t. 

Die Werte sämtlicher Kriterien, die einem Untersuchungsaspekt zugeordnet sind, werden zusam-
mengefasst und fünf  Konf liktklassen zugeordnet. Der jeweils höchste Wert bildet dabei das Pes-

simum und der niedrigste das Optimum der zu vergleichenden Varianten. Die Werte zwischen Op-

timum und Pessimum werden in fünf  gleichgroße (äquidistante) Klassen unterteilt.  

Die fünf  Konf liktklassen zeigen damit an, wie die Varianten relativ zueinander innerhalb eines Un-
tersuchungsaspektes zu beurteilen sind. Dies wird durch die Symbole „++“, „+“, „o“, „-“ und „- -“ 
dargestellt; „++“ steht dabei für die relativ beste und „- -“ für die relativ schlechteste Variante. 

Zu beachten ist, dass die Zuordnung einer Variante zur Klasse „++“ nicht unbedingt bedeutet, dass 

sie hinsichtlich eines Untersuchungsaspektes absolut konf liktfrei oder konf liktarm ist, sondern dass 
sie verglichen mit den anderen Varianten deutlich günstiger abschneidet (Relativvergleich). Das 

gleiche gilt für die Klasse „- -“, die nicht als Ausschlussgrund zu verstehen ist, sondern als die 
deutlich ungünstigere Beurteilung im Vergleich der betrachteten Varianten.  

Alternativenprüfung - Qualitative Bewertung  

Der formalisierte Bewertungsschritt des Variantenvergleichs nach der dargestellten Methode in or-

dinalen Klassen (quantitative Bewertung) dient dazu, im Relativvergleich günstige und ungünstige 

Varianten voneinander zu unterscheiden. Die Art und Intensität der Konf likte kann mit dieser Me-

thodik nicht in jedem Fall abgebildet werden. Die Klasseneinstufung kann Unterschiede bei einzel-
nen Kriterien nivellieren oder vergrößern. Gemessene Größen (Flächen, Durchfahrungslängen) 

geben zudem nicht unbedingt die Schwere der auf tretenden Konf likte wieder. Nicht alle Sachver-

halte können durch die Daten angemessen wiedergegeben werden (z. B. mittige oder randliche 

Durchfahrung eines Schutzgebiets).  

Liegen mehrere vorzugswürdige Varianten eng beieinander, werden diese vertiefend durch eine 

verbal-argumentative Abwägung betrachtet. Das Ergebnis der – im Unterrichtungsschreiben gefor-

derten und als Ergänzung der formellen Bewertung stets erforderlichen – verbal-argumentativen 

Betrachtung wird zur endgültigen Empfehlung einer Variante aus Sicht von Raumordnung und Um-

welt und zur Festlegung der Antragsvariante herangezogen.  
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D.2 Variantenvergleich und Variantenempfehlung aus Sicht der  
Raumordnung und Umwelt 

D.2.1 Ergebnis des raumordnerischen Variantenvergleichs 

Grundsätzlich sind alle Belange der Raumordnung gleich zu bewerten. Es ist zu berücksichtigen, 

dass – bezogen auf  das zu betrachtende Vorhaben und seine spezif ischen Auswirkungen – nicht 

alle Belange für die Beurteilung des Sachverhaltes, d. h. die Ermittlung einer Vorzugsvariante, die 

gleiche Relevanz besitzen. Es kommt daher folgender Wichtungsansatz zur Anwendung:  

Höhere Entscheidungserheblichkeit für die vorhabenbezogene Ermittlung der Vorzugsvariante aus 
Sicht der Raumordnung für  

• den Raumordnungsbelang Natur und Landschaf t, Freiraumsicherung, 

• den Raumordnungsbelang Landwirtschaf t und Forstwirtschaf t sowie 

• den Raumordnungsbelang Wasser, 

da bei diesen sowohl Leitkriterien, als auch nachrangige Kriterien betrof fen sind. Es sind somit 

Konflikte mit den formulierten Zielen der Raumordnung zu erwarten, da voraussichtlich Vor-
ranggebiete für Natur und Landschaf t, Vorranggebiete für Landwirtschaf t, Vorranggebiete für Forst-

wirtschaf t, Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz/ Überschwemmungsgebiete 

nach § 76 WHG bzw. Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung (Trinkwasserschutzgebiete der 

Zonen I und II) durch das Vorhaben betrof fen sind. Darüber hinaus bestehen bei diesen Belangen 
Konf likte mit den Grundsätzen der Raumordnung (Vorbehaltsgebiete), die ebenfalls in die Abwä-

gung einzustellen sind.  

Geringere Entscheidungserheblichkeit für die vorhabenbezogene Ermittlung der Vorzugsvariante 
aus Sicht der Raumordnung für 

• den Raumordnungsbelang Rohstoffsicherung, 

dessen Klassif izierung ausschließlich auf  der Betroffenheit von nachrangigen Kriterien fußt. Es be-

stehen für diesen Belang ausschließlich Konf likte mit Grundsätzen der Raumordnung (Vorbehalts-

gebiete). Es sind keine Konflikte mit den Zielen der Raumordnung zu erwarten. 

Keine Entscheidungserheblichkeit für die Gesamtbewertung haben  

• der Raumordnungsbelang Siedlungsstruktur, Industrie und Gewerbe, 

• der Raumordnungsbelang Überörtliche Verkehrserschließung , 
• der Raumordnungsbelang Energieversorgung sowie 
• der Raumordnungsbelang Abfallentsorgung, 

die keine Betrof fenheiten aufweisen bzw. die auf  der Ebene des vorliegenden Raumordnungsver-

fahrens nur ergänzend beschrieben werden, da auf  der Betrachtungsebene der Raumordnung po-

tentielle Konf likte eine untergeordnete Rolle spielen und erst auf  der Ebene der Planfeststellung 

von Bedeutung sind. Um eine Aussage zur günstigsten Variante hinsichtlich der Konformität mit 

den Erfordernissen der Raumordnung tref fen zu können, ist das Gesamttableau der nach der dar-

gestellten Methodik vorgenommenen quantitativen Bewertungen unter Berücksichtigung der ver-

schiedenen Entscheidungserheblichkeiten der Belange zu beurteilen.  
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Tabelle 1:  Übersicht über die Bewertung der einzelnen Belange der Raumordnung 

Belange der Raum-
ordnung 

Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 

Belange mit höherer Entscheidungserheblichkeit, Konflikte mit den Zielen der Raumordnung zu erwarten  

Natur und Landschaft/ 
Freiraumsicherung ++ ++  + o - o - - - - - o o + + 

Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft + o - ++ + - + o - - + o -  - 

Wasser + + + +  o ++ o - - o ++ o ++ + 

Belange mit geringerer Entscheidungserheblichkeit, keine Konflikte mit den Zielen der Raumordnung zu erwarten  

Siedlungsstruktur, In-
dustrie und Gewerbe 

keine Betroffenheit 

Verkehr ausschließlich ergänzende Beschreibung 

Rohstoffsicherung ++ ++ - - ++ ++ ++ - - - - - - - - - - - 

Energieversorgung keine Betroffenheit 

Abfallentsorgung ausschließlich ergänzende Beschreibung 

im Relativvergleich der Varianten:  ++ sehr günstig   + günstig   o neutral   - ungünstig   - - sehr ungünstig 

Mit Blick auf  das Gesamttableau der Belange der Raumordnung können im ersten Schritt aufgrund 

vorhandener, für die Raumordnung konf liktärmerer zumutbarer Alternativen die Varianten mit min-
destens einer „sehr ungünstigen“ Wertung bezüglich einem der Belange mit höherer Entschei-

dungserheblichkeit als erstes aus der Auswahl für die Vorzugsvariante aus Sicht der Raumordnung 

ausgeschlossen werden. Dies gilt für die Varianten V-IV, V und V-VI, die am schlechtesten mit 

den Erfordernissen der Raumordnung zu vereinbaren sind.  

Aus den verbleibenden, überwiegend raumverträglichen Varianten sind im nächsten Schritt die 

Varianten III, IV-V, IV-VI, VI und VII für die Wahl der Vorzugsvariante aus Sicht der Raumordnung 

zurückzustellen, da sie bezüglich einem der Belange mit höherer Entscheidungserheblichkeit eine 

„ungünstige“ Wertung aufweisen. Sie sind bezüglich der jeweils anderen zwei Belange jedoch 
„neutral“ bis „sehr günstig“ und damit als „bedingt vorzugswürdig“ einzustufen. Auf  sie kann im 
Bedarfsfall, falls diese sich aus Sicht der Umweltbelange als Favoriten herausstellen, auch aus 

Sicht der Raumordnung zurückgegrif fen werden.  

Aus den verbleibenden überwiegend raumverträglichen Varianten I, II, IV, VI-IV und VI-V sind die 
Varianten VI-IV und VI-V, die bezüglich der entscheidungserheblicheren Belange insgesamt vor-

zugswürdig sind, in der Gesamtschau als viert- und fünf tbeste Lösung aufzustellen, da sie eine 

Durchfahrung von Vorbehaltsgebieten oberf lächennaher Lagerstätten aufweisen. Variante VI-V 

rangiert dabei an fünf ter Stelle, weil sie bei den Belangen mit höherer Entscheidungserheblichkeit 

ausschließlich „neutrale“ Wertungen aufweist (keinerlei günstige oder ungünstige Wertungen).  
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Unter den Varianten I, II und IV ist als raumordnerische Vorzugsvariante die Variante I im Spes-

sart abzuleiten. Im Vergleich geht sie am stärksten mit den Zielen der Raumordnung konform.  

Nach Variante I rangieren als weitere vorzugswürdige Varianten die Variante IV an zweiter und die 

Variante II an dritter Stelle. Diese Reihung lässt sich aus den Betrof fenheiten der Kriterien (Durch-

fahrungslängen) ableiten:  

Die Variante II weist in Summe bezüglich der Leitkriterien höhere Durchfahrungslängen auf  als die 

Varianten I und IV und ist damit im Vergleich an den dritten Rang zu setzen.  

Die Durchfahrungslängen der Leitkriterien liegen bei den Varianten I und IV in Summe relativ eng 
beieinander. Variante IV weist bei den Vorranggebieten für Forstwirtschaf t, den Vorranggebieten 

für vorbeugenden Hochwasserschutz und den Vorranggebieten für Trinkwassergewinnung  gerin-

gere Durchfahrungslängen auf  als Variante I. Dem stehen die geringeren Durchfahrungslängen der 

Variante I bezüglich der Vorranggebiete für Landwirtschaf t und der Vorranggebiete für Natur und 
Landschaf t gegenüber. In der Summe liegt die Variante IV im Vergleich mit der Variante I zwar im 

Vorteil, mit Blick auf  die Durchfahrungslängen der nachrangigen Kriterien zeigt sich allerdings ein 

deutlicher Vorteil der Variante I gegenüber der Variante IV. Variante I wird deshalb als die konf likt-

ärmste Variante hinsichtlich der raumordnerischen Belange ermittelt. Sie weist deutlich geringere 
Durchfahrungslängen bei den Vorranggebieten Regionaler Grünzug, Vorbehaltsgebieten für be-

sondere Klimafunktionen, Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaf t, Vorbehaltsgebieten für vorbeu-

genden Hochwasserschutz und den Vorbehaltsgebieten für Grundwasserschutz auf . Nur die Vor-

behaltsgebiete für Natur und Landschaf t sowie Vorbehaltsgebiete für Forstwirtschaft werden durch 

Variante I auf  längerer Strecke durchfahren als durch Variante IV.  

Tabelle 2: Ergebnis vorzugswürdige Varianten aus Sicht der Raumordnung 

Raumverträglich-
keit 

Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 

Gesamtbeurteilung 
Raumverträglichkeit    () ()()    ()()

 

 Vorzugsvariante  vorzugswürdig  ()bedingt vorzugswürdig  nicht vorzugswürdig 
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D.2.2 Ergebnis des Variantenvergleichs zur Umweltbewertung 

Grundsätzlich sind alle Schutzgüter des UVPG gleich zu bewerten. Es ist zu berücksichtigen, dass 

– bezogen auf  das zu betrachtende Vorhaben und seine spezif ischen Auswirkungen – nicht alle 

Schutzgüter für die Beurteilung des Sachverhaltes, d. h. die Ermittlung einer Vorzugsvariante, die 

gleiche Relevanz besitzen. Es kommt daher folgender Wichtungsansatz zur Anwendung: 

Höhere Entscheidungserheblichkeit für die vorhabenbezogene Ermittlung der Vorzugsvariante aus 

Sicht der Umwelt für 

• das Schutzgut „Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit“,  
• den Schutzgutkomplex „Tiere, Pf lanzen, biologische Vielfalt“ (hier: ohne Natura 2000 / Ar-

tenschutz),  

• das Schutzgut „Wasser“,  
• den Schutzgutkomplex „Boden / Fläche“  
• das Schutzgut „Landschaf t“. 

Dem Schutzgut Menschen (insbesondere den Auswirkungen durch Schallimmiss ionen) kommt da-

bei in der Einzelabwägung eine herausgehobene Stellung zu, da ihm durch die hohe Siedlungs-

dichte im Suchraum eine besondere Beachtung beizumessen ist.  

Geringere Entscheidungserheblichkeit für die vorhabenbezogene Ermittlung der Vorzugsvariante 

aus Sicht der Umwelt für 

• den Schutzgutkomplex „Luf t / Klima“ und  
• den Schutzgutkomplex „Kultur- und Sachgüter“. 

Diese sind zur Findung einer Vorzugsvariante von untergeordneter Bedeutung, da insgesamt nur 

wenige wesentliche Konf likte auf treten und sich damit eine geringe Dif ferenzierung der Varianten 

ergibt, die für die Entscheidungsf indung gegenüber anderen Schutzgütern deutlich zurücktreten, 

bei denen sehr viel größere Betrof fenheiten ausgelöst werden. Die Konf liktintensität ist bei diesen 

Schutzgütern zudem gering. 

Gesonderte, schutzgutübergreifende Betrachtung für 

• die temporären baubedingten Auswirkungen und Folgewirkungen von Baulogistik und 

Transportverkehr, 

da diese auf  der Raumordnungsebene noch nicht hinreichend konkretisiert und schutzgutbezogen 

quantif iziert werden können, gleichwohl zum Teil sehr schwerwiegend sind und eine wesentliche 

Bedeutung beim Vergleich der Varianten besitzen. Für die Abschätzung wurde ein f iktives Baulo-

gistikkonzept auf  Grundlage allgemeiner Prämissen zugrunde gelegt.  

Gesondert von den Schutzgütern des UVPG werden zudem der Natura 2000-Gebietsschutz und 

der besondere Artenschutz auf  Grund ihrer herausgehobenen Bedeutung im Fachrecht (§ 34 und 

§ 44 BNatSchG) beurteilt. Nach der FFH-Richtlinie ist eine Zulässigkeit eines Planes oder Projektes 

nur dann gegeben, wenn def inierte Voraussetzungen an den Ausschluss erheblicher Beeinträchti-

gungen erfüllt werden. Bei erheblichen Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten kann eine 

ausnahmsweise Zulässigkeit einer Maßnahme nur bei Fehlen von Alternativen und zwingenden 

Gründen des überwiegenden öf fentlichen Interesses festgestellt werden.  
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Dabei ist die prinzipielle Möglichkeit und Wirksamkeit von Kohärenzsicherungsmaßnahmen (Maß-

nahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen im FFH-Gebiet) bei der Entscheidung über eine 

ausnahmsweise Zulässigkeit zu berücksichtigen. 

Um eine umweltfachliche Vorzugsvariante zu ermitteln, ist das Gesamttableau der nach der dar-

gestellten Methodik vorgenommenen quantitativen Bewertungen zu beurteilen. Dabei sind insbe-

sondere die Schutzgüter mit höherem und niedrigerem Stellenwert und die Auswirkungen und Fol-

gewirkungen durch Baulogistik und Transportverkehr zu berücksichtigen. Besondere Berücksichti-

gung f inden zudem Natura 2000 und Artenschutz in der Gesamtschau. Es wird versucht, eine Va-

riante auszuwählen, die im Vergleich aller Varianten überwiegend positiv  und bei keinen Schutz-

gütern mit hohem Stellenwert sowie bei Natura 2000 und Artenschutz eine sehr ungünstige Be-

wertung erhält.  

Tabelle 3:  Vergleichende Bewertung der Varianten – Schutzgüter mit höherer  
                  Entscheidungserheblichkeit 

Schutzgüter der 
Umwelt  

Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 

Menschen + + + + o o - - - + o o + 

Tiere, Pflanzen, 
biol. Vielfalt 

o + - - + o o + - o o - - - + 

Boden / Fläche - - - - - + - - + - o + - - + 

Wasser + + + + + o o o - o o o o 

Landschaft - - o ++ + o + o o + + o + 

im Relativvergleich der Varianten:  ++ sehr günstig   + günstig   o neutral   - ungünstig   - - sehr ungünstig 

Tabelle 4:  Vergleichende Bewertung der Varianten – Schutzgüter mit geringerer  
                   Entscheidungserheblichkeit 

Schutzgüter der 
Umwelt 

Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 

Luft und Klima - - - - + + + + + + + + o + 

Kultur- / sonstige 
Sachgüter 

+ + + + o + - - - + + + + 

im Relativvergleich der Varianten:  ++ sehr günstig   + günstig   o neutral   - ungünstig   - - sehr ungünstig 

Tabelle 5:  Vergleichende Bewertung der Varianten – zusätzliche Bewertung der Auswirkungen und  
                   Folgewirkungen durch Baulogistik und Transportverkehr (schutzgutübergreifend)  

 
Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 

Baulogistik + 
Transport 
(schutzgutüber-
greifend) 

- - o + ++ o ++ ++ o ++ + - + o 

im Relativvergleich der Varianten:  ++ sehr günstig   + günstig   o neutral   - ungünstig   - - sehr ungünstig 
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Unter Berücksichtigung der Schutzgüter mit höherem und niedrigerem Stellenwert und einer sepa-

raten, schutzgutübergreifenden Betrachtung der Auswirkungen und Folgewirkungen durch Baulo-
gistik und Transportverkehr stellen sich in der Gesamtbewertung der Umweltschutzgüter die Vari-

anten IV, VI-IV und VII als die umweltverträglichsten Lösungen dar. Insgesamt kann ein Vorteil 

für die Variante IV abgeleitet werden, da sie nur günstige oder sehr günstige Bewertungen auf-

weist. Bei den Auswirkungen und Folgewirkungen durch Bau und Transport, die sich auf  alle 
Schutzgüter auswirken, schneidet sie besonders gut ab. Sie ist daher nach der Bewertung der 

UVP-Schutzgüter als Vorzugsvariante zu betrachten. Die Varianten VI-IV und VII rangieren in der 

Bewertung der Umweltschutzgüter mit leichtem Abstand auf  dem zweiten Rang dahinter.  

Als noch bedingt vorzugswürdig aus Sicht der UVPG-Schutzgüter ist die Variante IV-V einzustufen, 
die aber hinter den erstgenannten bereits deutlich zurück liegt, weil sie bei den entscheidungser-

heblichen Schutzgütern weniger günstig abschneidet. Auch die Variante V-IV wird als bedingt vor-

zugswürdig eingestuf t, allerdings gehört sie zu den schlechtesten Varianten beim besonders rele-

vanten Teil-Untersuchungsaspekt Lärm (Schutzgut Mensch). Alle weiteren Varianten zeichnen sich 
im Vergleich zu diesen als insgesamt nachteilig aus oder sind durch sehr ungünstige Einzelbewer-

tungen gekennzeichnet und sind nicht als vorzugswürdig zu betrachten. 

Tabelle 6: Ergebnis vorzugswürdige Varianten aus Sicht der UVPG-Schutzgüter 

Umwelt-verträg-
lichkeit 

Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 

UVPG-Schutzgüter     ()  ()       

 

 Vorzugsvarianten  vorzugswürdig  ()bedingt vorzugswürdig  nicht vorzugswürdig 

 

Gesondert von den Schutzgütern des UVPG werden zudem der Natura 2000-Gebietsschutz und 

der besondere Artenschutz beurteilt: 

Im Rahmen von Natura 2000 und Artenschutz muss in erster Linie geprüf t werden, ob von der 
Variante keine erhebliche Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebiets ausgeht. Daher ist eine 
solche immer vorzugswürdig gegenüber einer (erheblich beeinträchtigenden) Variante. Ebenso 

setzt sich eine Variante, die zu keiner Betrof fenheit von in einem Gebiet vorkommenden prioritären 
Lebensraumtypen oder Arten führt (§ 34 Abs. 4 BNatSchG), grundsätzlich gegenüber einer Vari-

ante durch, die solche Beeinträchtigungen hervorruf t.  

In einer eigenständigen Untersuchung erfolgte eine Bewertung der Varianten hinsichtlich ihrer Ver-
träglichkeit mit den Schutz- und Erhaltungszielen der NATURA 2000-Gebiete (Ordner 4a der Un-
terlage). Für 15 Natura 2000-Gebiete, darunter zwei Vogelschutzgebiete und 13 FFH-Gebiete, 

wurde eine vertief te Verträglichkeitsprognose durchgeführt. Für die vergleichende Konf liktanalyse 
der Varianten wurde nach einem standardisiertem Punktesystem eine grobe Risikoabschätzung in 
Bezug auf  die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens (s. Risikobewertung und Fachgutachten Ar-

tenschutz und Natura 2000, Ordner 4a und 4b) gemacht. 
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Um auf  der Ebene der Raumordnung einen Variantenvergleich in Hinblick auf  den Artenschutz 

durchzuführen, ist es nicht erforderlich, alle Arten des Suchraums zu berücksichtigen. Es ist viel-
mehr ausreichend, die Arten zu berücksichtigen, für die erhebliche Konf likte zu erwarten sind bzw. 
deren Vorkommen einen Variantenverlauf  aus artenschutzrechtlichen Gründen verhindern könnte.  

Um für den Variantenvergleich eine Risikoabschichtung der zu erwartenden konf liktträchtigen-Ar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, europäischen Vogelarten und FFH-Lebensraumtypen 
(LRT) vorzunehmen, wurde ein synoptisches Bewertungsmodell mit einer Typ - und Objektebene 
angewendet (siehe Fachgutachten FFH in Ordner 4b). Dies dient in erster Linie dazu, um ein Ar-

tenschutzrechtliches Risiko für die Varianten einschätzen zu können. Genauere Untersuchungen 

und Kartierungen erfolgen zur Planfeststellung. 

Sämtliche untersuchten 13 Varianten sind mit erheblichen Beeinträchtigungen des Natura-2000-
Gebiets „Talauensystem der Bieber und der Kinzig bei Biebergemünd“ verbunden und greifen in 
den prioritären Lebensraum 91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior ein. 
Auch sind durch jede Variante streng und besonders geschützte Arten betrof fen. Keine Variante 

kommt ohne Beeinträchtigungen von Natura 2000 und Artenschutz aus. Sie gelten daher nicht als 

Alternativen im Sinne des oben ausgeführten Rechtregimes. 

Um trotzdem eine Abschichtung zu ermöglichen, wurde über die beschriebene Konf liktanalyse, das 

Verfahrensrisiko für die nachfolgende Planfeststellung für die einzelnen Varianten abgeschätzt.  

 

Tabelle 7:  Vergleichende Bewertung der Varianten – Artenschutz 

Gesamt-klassifi-
zierung 

Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 

Artenschutz - - - - -  + o o ++ ++ ++ o * o * o * ++ 

im Relativvergleich der Varianten:  ++ sehr günstig   + günstig   o neutral   - ungünstig   - - sehr ungünstig 

* verfahrenskritische Risiken 
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Tabelle 8: Vergleichende Bewertung der Varianten – Natura 2000-Gebietsschutz  

Gesamt-klassifi-
zierung 

Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 

Natura 2000 - - - - - * + + + ++ ++ ++ - - * - - * - - * + 

im Relativvergleich der Varianten:  ++ sehr günstig   + günstig   o neutral   - ungünstig   - - sehr ungünstig 

* keine Kohärenzmöglichkeit im Ausnahmeverfahren 

Tabelle 9: Anzahl der Natura 2000-Gebiete, die ein Ausnahmeverfahren auslösen würden 

Erforderliche 
Ausnahme-ver-
fahren 

Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 

Anzahl Ausnahme-
verfahren 

3 3 4* 3 3 3 2 2 2 5* 5* 5* 4 

* kein angrenzender Ausgleich vorhanden (Kohärenzmöglichkeit) im Ausnahmeverfahren 

Als Ergebnis des Variantenvergleichs nach Natura 2000-Gebietsschutz und Artenschutz stellen 

sich die drei möglichen Kombinationen der Variante V im Abschnitt A (von Gelnhausen bis Schlüch-
tern) (V-IV, V und V-VI) als die günstigsten Lösungen dar. Sie weisen im Vergleich bezüglich des 

FFH-Gebietsschutzes und des Artenschutzes die geringsten Konf liktpotentiale auf . Ebenfalls im 

Vergleich „sehr günstig“ bzw. „günstig“ stellt sich Variante VII bei Artenschutz und Natura 2000 dar. 

Die Variante IV ist bei Artenschutz und Natura 2000 im Vergleich aller Varianten als „günstig“ ein-
geschätzt. Etwas weniger günstig werden die Varianten IV-V und IV-VI beim Artenschutz bewertet. 

Klar „ungünstig“ bzw. „sehr ungünstig“ schneiden die Spessart-Varianten I, II und III ab. Im Ergeb-

nis der FFH-Verträglichkeitsprognose ist die Variante III mit der Einstufung „nicht genehmigungs-
fähig“ (verfahrenskritische Risiken) sogar auszuschließen. Ebenso werden die Kombinationen der 
Variante VI im Abschnitt Gelnhausen bis Schlüchtern (VI-IV, VI-V und VI) aus Artenschutzgründen 

ausgeschlossen bzw. mit sehr hohen verfahrenskritischen Risiken eingestuf t. Die FFH-Verträglich-

keitsprognose kommt für diese Varianten formell zu einer neutralen Bewertung, aufgrund der kon-

kreten Konf liktsituation im Steinebachtal und unter Bezugnahme auf  das Ergebnis der Artenschutz-

prüfungen werden diese in der Bewertung ebenfalls als nicht genehmigungsfähig ausgeschlossen.   

Die Varianten mit einer sehr ungünstigen Bewertung bei Natura 2000 oder Artenschutz kommen 

als Vorzugsvarianten im Regelfall nicht in Betracht. Varianten mit hohen verfahrenskritischen Risi-

ken können nicht als Vorzugsvariante gewählt werden. Faktisch sind damit die Varianten I, II, III,  

VI-IV, VI-V und VI als nicht realisierbare Varianten einzustufen und scheiden daher aus. 

Bei Zusammenführung der Ergebnisse für den europäischen Gebietsschutz und den besonderen 

Artenschutz stellen sich die Kombinationen der Variante V (Abschnitt A) und Variante VII am güns-

tigsten dar. Die Variante IV ist weiterhin als realisierbar zu bewerten. Die Variante IV-V stellt sich 
in der Zusammenschau von Natura 2000-Gebietsschutz und Artenschutz als ungünstig dar und 

kommt daher nicht weiter in Betracht. Die übrigen Varianten können aus Sicht des Gebiets - und 

Artenschutzes nicht herangezogen werden, da es deutlich konf liktärmere Alternativen zu ihnen gibt 

und somit erhebliche Bedenken bezüglich der rechtlichen Zulässigkeit dieser Lösungen bestehen. 
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Tabelle 10: Ergebnis risikoärmste Varianten nach EU-Gebietsschutz und Artenschutz 

 
Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 

Gesamtbeurteilung  
EU-Habitatschutz  
und Artenschutz 

             
 

 
primär zu wählende  
Varianten  

realisierbare   
Varianten   

nicht zu wählende 
Varianten 

 

 
keine Maßnahmen möglich,  
daher nicht genehmigungsfähig  

 

Bei der Zusammenführung der Ergebnisse aus der Bewertung der Umweltschutzgüter gemäß 

UVPG und der Ergebnisse für den europäischen Gebietsschutz und besonderen Artenschutz stel-

len sich die Varianten IV und VII als Varianten mit der besten Umweltbewertung dar. Dabei 
ist Variante VII bezüglich des Konf liktrisikos beim Artenschutz günstiger zu bewerten als Variante 

IV. Die Variante IV ist dagegen bei der Bewertung der UVP-Schutzgüter besser und weist eine 

bessere Bewertung bei den – schutzgutübergreifend betrachteten – Auswirkungen / Folgewirkun-

gen durch Baubetrieb und Transport auf , die sich bei fast allen Schutzgütern und insbesondere 

beim Schutzgut Menschen auswirken. 

Die nach der Bewertung von Natura 2000-Gebiets- und Artenschutz besten Varianten (Kombinati-

onen der Variante V im Abschnitt A) stellen sich in der Bewertung der UVPG-Schutzgüter als un-

verträglich dar, so dass sie nicht die Vorzugsvarianten darstellen können. Aufgrund der teilweise 
sehr starken Beeinträchtigungen einzelner untersuchter Umweltkriterien und des Gemeinwohls so-

wie der genehmigungsrechtlichen Risiken (Beeinträchtigung eines Kurorts, von Heilquellen und 

Überschwemmungsgebieten sowie stärkste Auswirkungen durch Lärm) sind sie keine geeigneten 

Lösungen. 

In der Zusammenschau der formalisierten Bewertung der UVPG-Schutzgüter und Natura 2000 / 

Artenschutz (Tab. 11) zeigt sich, dass sich die Varianten IV und VII als vorzugswürdig aus Sicht 

der UVP-Schutzgüter und gleichzeitig als genehmigungsfähig nach den Maßgaben von Natura 

2000-Gebietsschutz und besonderem Artenschutz darstellen. Die Variante V-IV wäre ebenfalls 

noch möglich. 
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Tabelle 11: Ergebnis vorzugswürdige Varianten unter Berücksichtigung von FFH und Artenschutz 

 
Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 

Gesamtbeurteilung der 
Umweltverträglichkeit      ()  ()       

Gesamtbeurteilung  
EU-Habitatschutz  
und Artenschutz 

             

 

 Vorzugsvarianten  vorzugswürdig  ()bedingt vorzugs-
würdig 

 
nicht zu wählende 
Varianten 

 

 nicht genehmigungsfähig 

 

Eine klare Vorzugsvariante aus Sicht der Umwelt lässt sich zunächst nicht ableiten. Vielmehr liegen 
die beiden Varianten IV und VII in der Gesamtbewertung sehr dicht beieinander, so dass 

beide Varianten als Vorzugsvarianten der Umweltbewertung zu sehen sind. Variante VII zeigt 

Vorteile beim Artenschutz, Variante IV ist dagegen bei der Bewertung der UVP-Schutzgüter insge-

samt besser und schneidet in der Bewertung der baubedingten Auswirkungen und Folgewirkungen 
besser ab. Die Variante IV-V wird mit einer insgesamt nur mittleren UVP-Schutzgutbewertung ein-

gestuf t und liegt damit in der Gesamtschau hinter den Varianten IV und VII zurück.  
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D.2.3 Zusammenfassende gesamtplanerische Variantenempfehlung 

In der Gesamtschau zeigt sich folgende Klassif izierung für die Schutzgüter der Umwelt sowie die 

Belange der Raumordnung:  

Tabelle 12:  Übersicht über die Ergebnisse der Klassifizierung – Raumordnung und Umwelt 

Gesamt-klassifizie-
rung 

Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 

 

Belange der Raumordnung mit höherer Entscheidungserheblichkeit 

Natur und Land-
schaft / Freiraumsi-
cherung 

++ ++ + o - o - - - - - o o + + 

Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft 

+ o - ++ + - + o - - + o - - 

Wasser + + + + o ++ o - - o ++ o ++ + 

 

Belange der Raumordnung mit geringerer Entscheidungserheblichkeit  

Rohstoffsicherung ++ ++ - - ++ ++ ++ - - - - - - - - - - - 
 

Gesamtbeurteilung 
Raumverträglichkeit  

  ()  () ()      () ()
 

Umweltschutzgüter mit höherer Entscheidungserheblichkeit 

Menschen + + + + o o - - - + o o + 

Tiere, Pflanzen,  
biologische Vielfalt 

o + - - + o o + - o o - - - + 

Boden / Fläche - - - - - + - - + - o + - - + 

Wasser + + + + + o o o - o o o o 

Landschaft - - o ++ + o + o o + + o + 

 

Umweltschutzgüter mit geringerer Entscheidungserheblichkeit 

Luft und Klima - - - - - + + + + + + + + o + 

Kultur- / sonstige Sach-
güter + + + + o + - - - + + + + 

 

Auswirkungen und Folgewirkungen durch Baulogistik und Transportverkehr  

Baulogistik + Trans-
port 

- - o + ++ o ++ ++ o ++ + - + o 
 

Gesamtbeurteilung Um-
weltverträglichkeit  

     ()  ()       

 
 

Europäischer Gebietsschutz und Artenschutz 

Artenschutz - - - - - + o o ++ ++ ++ o* o* o* ++ 

Natura 2000 - - - - -* + + + ++ ++ ++ - -* - -* - -* + 
 

Gesamtbeurteilung 

FFH und Artenschutz  
             

 

Anmerkung: Die Belange Siedlungsstruktur Industrie und Gewerbe, Überörtliche Verkehrsentwicklung, Energieversorgung und 
Abfallentsorgung sind in dieser Tabelle nicht dargestellt, da keine Betroffenheiten durch die Varianten entstehen bzw. ausschließ-
lich informative Beschreibungen vorliegen 

* = verfahrenskritische Risiken 
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Nach dem Ergebnis aus Kapitel 11.12.3 der UVU / RVU ist die Variante I die raumordnerische 

Vorzugsvariante. Ebenfalls noch vorzugswürdig sind die Varianten II, IV, VI-IV und VI-V. Bedingt 

vorzugswürdig sind darüber hinaus die Varianten III, IV-V, IV-VI, VI und VII. 

Nach der Umweltbewertung in Kapitel 12.12.1 der RVU / UVU sind umweltfachlich die Varianten 

IV und VII als Vorzugsvarianten zu sehen. Bedingt vorzugswürdig ist noch die Variante V-IV. 

Raumordnung und Umwelt kommen somit zu unterschiedlichen Empfehlungen. 

Eine teilweise Übereinstimmung ergibt sich für die Varianten IV und VII, die in der Umweltbewer-

tung als Vorzugsvarianten ermittelt wurden und in der Raumordnung als vorzugswürdig (Vari-

ante IV) bzw. bedingt vorzugswürdig (Variante VII) eingestuf t werden. 

Durch Zusammenführung der Systeme Umwelt und Raumordnung ergeben sich über eine Aus-

schlussbetrachtung die Vorzugsvarianten aus Umwelt und Raumordnung: 

1. Ausschluss von Varianten mit nicht vermeidbaren verfahrenskritischen Risiken  

bezüglich Natura 2000 und Artenschutz 

Im Zuge der Alternativenprüfung (Variantenvergleich des Raumordnungsverfahrens) wurden Vari-

anten identif iziert, bei denen Verstöße gegen die Bestimmungen der FFH-Richtlinie und des Arten-

schutzrechts ausgeschlossen werden können. Daher sind alle anderen Varianten auszuschließen, 
für die in der vertiefenden FFH-Verträglichkeitsprognose eine Realisierbarkeit verneint wurde. 

Auch auszuschließen sind Varianten bei denen nach den Ergebnissen der artenschutzrechtlichen 

Bewertung die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach heutigem Kenntnisstand voraussichtlich 

nicht gegeben sein werden.  

Im Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprognose ist die Variante III auszuschließen, da sie mit der 

Einstufung „verfahrenskritische Risiken“ belegt wird. Ebenso werden die Kombinationen der Va-

riante VI im Abschnitt A (VI-IV, VI-V und VI) aus Artenschutzgründen ausgeschlossen. Die 

FFH-Verträglichkeitsprognose kommt für diese Varianten zu einer neutralen Bewertung, aufgrund 
der konkreten Konf liktsituation im Steinebachtal und unter Bezugnahme auf  das Ergebnis der Ar-

tenschutzprüfungen werden diese in der FFH-Bewertung ausgeschlossen (= verfahrenskritisches 

Risiko). 

Für die weitere Betrachtung verbleibende Varianten: 

Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 
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2. Ausschluss von Varianten mit überwiegend ungünstiger Wertung 

Es wird angestrebt eine Variante zu wählen, die möglichst bei allen maßgeblichen Belangen der 
Raumordnung bzw. Umweltschutzgütern (inklusive Baulogistik und Transport) sowie Natura 2000 

und Artenschutz eine vergleichsweise günstige bzw. keine einzelne sehr ungünstige Bewertung  

erhält.  

Unter den verbleibenden Varianten im Vergleich zeigen die Varianten I, II, IV-VI, V-IV, V-VI und V 

die ungünstigsten Wertungen auf .  

Die Varianten I, II und IV-VI erhalten bei der vergleichenden Bewertung des europäischen Gebiets-

schutzes und des Artenschutzes die schlechtesten Bewertungen aller verbleibenden Varianten.  

Variante I lässt die größten artenschutzrechtlichen Konf likte erwarten und kann deshalb trotz der 
Einstufung als raumordnerische Vorzugsvariante nicht als Antragsvariante empfohlen werden. Va-

riante II und IV-VI zählen aus Sicht von Natura 2000 zu den schlechtesten aller betrachteten Vari-

anten, Variante II weist zudem die schlechteste Bewertung beim Schutzgut Boden auf .  

Die Variante V sowie die Kombinationen V-IV und V-VI weisen „sehr ungünstige“ Wertungen be-
züglich des Belanges Natur und Landschaf t / Freiraumsicherung (V-IV, V), des Belanges Land- 

und Forstwirtschaf t (V-VI) und des Belanges Wasser (V) auf . Sie weisen damit wesentliche Nach-

teile im Vergleich mit den übrigen Varianten auf  und scheiden somit als nicht raum- und umwelt-

verträgliche Varianten – und aufgrund anderer, raumverträglicherer Alternativen – aus der weiteren 

Betrachtung aus. 

Für die weitere Betrachtung verbleibende Varianten: 

Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 

 

3. Verbleibende Varianten 

In der Zusammenführung der Raumordnungs- und Umweltbewertung verbleiben somit noch die 

Varianten IV, IV-V und VII, die in beiden Zielsystemen keine zulassungsversagenden Konf likte er-

warten lassen und bei keinem der Belange der Raumordnung bzw. Schutzgüter der Umwelt mit 

höherer Entscheidungserheblichkeit „sehr ungünstig“ bewertet werden.  

Die Variante IV-V ist dabei im Gesamtbild in der Raumordnung und insbesondere in der Umwelt-

bewertung schlechter als die Varianten IV und VII. Sie kommt daher nicht primär als Vorzugsvari-

ante im Betracht. 

Es verbleiben somit die besser bewerteten Varianten IV und VII, die in der Raumordnung als vor-

zugswürdig (IV) bzw. bedingt vorzugswürdig (VII) und in der Umweltbewertung als Vorzugsvarian-

ten bewertet wurden.  
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Die Varianten IV und VII stehen in der Gesamtschau in der Bewertung dicht nebeneinander. In der 

Raumordnung wird Variante IV klar besser bewertet, in der Umweltbewertung liegen beide Varian-
ten gleich auf . Variante VII hat Vorteile bei Natura 2000 und Artenschutz. Bei den UVPG-Schutz-

gütern sind unter Berücksichtigung von Auswirkungen/Folgewirkungen durch Baubetrieb und 

Transport, die auf  alle Schutzgüter wirken, in der Gesamtbetrachtung Vorteile für die Variante IV 

abzuleiten.  

In der Gesamtschau von Raumordnung und Umwelt sind somit die Varianten IV und VII auf  der 

Grundlage des quantitativen Gesamtvergleichs von 13 möglichen Varianten-Kombinationen als 

Vorzugsvarianten der Raumordnung und Umwelt zu sehen. 

Für die qualitative Gegenüberstellung verbleibende Varianten: 

Spessart Kinzig West 

Var. 
I 

Var. 
II 

Var. 
III 

Var. 
IV 

Var. 
IV-V 

Var. 
IV-VI 

Var. 
V-IV 

Var. 
V 

Var. 
V-VI 

Var. 
VI-IV 

Var. 
VI-V 

Var. 
VI 

Var. 
VII 

 

4. Alternativenprüfung: Qualitativer Direktvergleich der Vorzugsvarianten IV und VII  

Die direkte Gegenüberstellung der Varianten IV und VII unter Hinzuziehung einer qualitativen Be-

wertung der einzelnen Sachverhalte dif ferenziert das Ergebnis der formalisierten Bewertung im 

Gesamtvergleich aller untersuchten Varianten: 

In der Raumordnung wird insgesamt ein Vorteil der Variante IV gegenüber Variante VII iden-
tifiziert. Variante VII weist in der formellen und qualitativen Betrachtung bezüglich des Belanges 

Natur und Landschaf t / Freiraumsicherung Vorteile gegenüber der Variante IV auf , während Vari-

ante IV sich in Bezug auf  die Belange Landwirtschaft und Forstwirtschaf t, Wasser, Siedlungsstruk-

tur, industrie und Gewerbe sowie Rohstoffsicherung günstiger darstellt. Bezüglich der übrigen Be-

lange der Raumordnung sind die beiden Vorzugsvarianten gleichwertig eingestuf t. 

In der Umwelt lässt sich nach qualitativer Prüfung der einzelnen Sachverhalte eine Empfehlung für 

eine der beiden Varianten ableiten: Variante IV stellt sich bei den Umweltschutzgütern als bessere 

Lösung dar. Bei der Bewertung von Natura 2000 sind beide Varianten in etwa gleich zu bewerten, 
nur beim Artenschutzrisiko ist dagegen Variante VII günstiger. Insgesamt ergibt sich in der Ge-

samtschau der beiden Zielsysteme Raumordnung und Umwelt somit aufgrund der Wertung 

für die Belange der Raumordnung ein Vorteil für die Variante IV . Die ermittelten Unterschiede 

in der qualitativen Wertung der Varianten IV und VII sind jedoch insgesamt sehr gering.   

Die Varianten IV und VII sind beide für die Wahl der Antragsvariante geeignet, da beide im 

Hinblick auf die Schutzgüter der Umwelt und den Belangen der Raumordnung mit relativ 

wenig Konflikten realisierbar sind. Die Variante IV weist dabei als Ergebnis der Alternativen-

prüfung insgesamt leichte Vorteile gegenüber der Variante VII auf und ist damit aus dem 

gemeinsamen Zielsystem Raumordnung und Umwelt als Vorzugsvariante zu empfehlen.  

 



DB Netz AG - Regionalbereich Mitte - Großprojekte I.NG-MI 
Hahnstr. 49, 60528 Frankfurt a. Main 
 

 

Seite 59/93 ABS/NBS Hanau – Würzburg/Fulda: Neubaustrecke Gelnhausen – Kalbach 

RVU / UVU  
 

Tabelle 13: Ergebnis der qualitativen Gegenüberstellung der Vorzugsvarianten IV und VII 

Belange der Raumordnung IV VII  Schutzgüter der Umwelt IV VII 

Siedlungsstruktur, Industrie und Gewerbe     Menschen, einschl. d. menschl. Gesundheit = 

Überörtliche Verkehrserschließung =  Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt = 

Natur und Landschaft/ Freiraumsicherung      Boden und Fläche = 

Landwirtschaft und Forstwirtschaft     Wasser    

Wasser     Luft und Klima    

Rohstoffsicherung     Landschaft    

Energieversorgung =  Kultur- und Sachgüter = 

Abfallentsorgung =     

    zusätzliche Bewertung  
(schutzgutübergreifend) IV VII 

    Baulogistik und Transport    

       

    Natura 2000 und Artenschutz IV VII 

    Natura 2000 = 

    Artenschutz    

 

 

 

  

Vorzugsvariante Raumordnung und Umwelt:  

Variante IV  
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E  Antragsvariante des Vorhabenträgers 

E.1 Begründung der Antragsvariante durch den Vorhabenträger 

Die Antragsvariante für das Raumordnungsverfahren wird aus den Vorzugsvarianten der Untersu-

chungen zur Raumverträglichkeit (RVU) und zur Umweltverträglichkeit (UVU) (Anhang F.1 der 

RVU / UVU) und der Alternativenprüfung (Teil C) unter Berücksichtigung der verkehrlichen und 

volkswirtschaf tlichen Kriterien (Teil D) ausgewählt. Die Vorzugsvarianten aus RVU und UVU sind 
die Varianten IV und VII, aus der Alternativenprüfung gehen Vorteile für die Variante IV hervor. 

Zusammen mit den verkehrlichen und volkswirtschaf tlichen Kriterien ergibt sich daher Variante IV 

als Antragsvariante.  

Hier werden zusammenfassend betrachtet: 

• technische Vorgaben für die Neubaustrecke 
• volkwirtschaf tlicher Nutzen der Varianten 

• unterschiedliche Kosten der Varianten IV und VII 
 

E.1.1 Technische Vorgaben 

Bundestag und Bundesregierung bestimmen die Vorgaben für die Planung neuer Bahnstrecken 

mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP 2030), dem Bundesschienenwegausbaugesetz 

(BSchWAG) und weiteren Informationen (Kapitel 2.1 bis 2.3). Die näher geprüf ten 13 Varianten 

zwischen Gelnhausen und der Schnellfahrstrecke 1773 Hannover – Würzburg wurden mit einer 
Sof tware zur dreidimensionalen Planung so gestaltet, dass sie alle Mindest-Anforderungen erfül-

len: 

• Die Stelle zur Anbindung an die Schnellfahrstrecke ist lang genug.  

• Die maximale Steigung beträgt höchstens 12,5 Promille. 

• In Kurven ist Tempo 200 bis 250 km/h möglich. 

• Tunnel haben eine Mindestlängsneigung von 2 bzw. 4 Promille  

• Tunnel haben keine Wannen oder Kuppen.  
• Die Fahrzeit Frankfurt am Main – Fulda von 45 Minuten wird erreicht. 

• Das volkswirtschaf tliche Nutzen-Kosten-Verhältnis ist größer als 1. 
 

E.1.2 Bewertung des wirtschaftlichen Nutzens  

Die Wirtschaf tlichkeit, der volkswirtschaftliche Nutzen oder das Nutzen – Kosten – Verhältnis (NKV) 
wird für alle Projekte des Bundesverkehrswegeplanes 2030 ermittelt. Anhand von zehn Kosten-

komponenten werden Bezugsfall und Planfälle verglichen und daraus der Nutzen ermittelt. Dem 

Bezugsfall (die Strecke würde nicht gebaut) wird der Planfall (die Strecke würde gebaut) gegen-

übergestellt. Die Differenz zwischen Planfall und Bezugsfall ergibt den Nutzen. Zur Ermittlung wer-

den volkswirtschaftlich zehn Komponenten betrachtet: 

• Betriebskosten 

• Abgasbelastungen  

• Verkehrssicherheit  

• Reisezeit  
• Transportzeit der Ladung  
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• impliziter Nutzen  

• Zuverlässigkeit  
• Instandhaltungs- und Betriebskosten der Verkehrswege  

• Lebenszyklusemissionen von Treibhausgasen der Inf rastruktur  

• Geräuschbelastungen  

Die zehn Komponenten ändern sich zwischen dem Bezugsfall (ohne Neubau) und Planfall (mit 

Bau) unterschiedlich stark. Hier werden nur wesentliche Änderungen dargestellt. Der Bundesver-

kehrswegeplan unterscheidet grob zwei Planfälle: 002 – Mottgersspange und 007 - kinzigtalnah.  

Zu den Annahmen der Gutachter des Bundesverkehrsministeriums gab es zwischenzeitlich Ände-

rungen, etwa bei Fahrzeiten und Kapazität (durch kürzere Blockabstände). Die Planfälle 002 (vor-

mals NKV=1,8) und 007 (vormals NKV=1,4) haben sich dadurch geändert und sind nun mit 

NKV=1,5 gleichwertig.  

Die Änderungen der Betriebskosten bei Personen- und Güterverkehr bewirken fast die Hälf te des 

Nutzens. Ein weiteres Drittel des Nutzens verursacht die Reisezeitverkürzung im Personenver-

kehr. Der implizite Nutzen verursacht ein Fünf tel. Die übrigen sieben Komponenten ändern sich 

kaum.  

Die günstige Entwicklung bei den Betriebskosten des Güter- und Personenverkehrs entsteht 

dadurch, dass Güter- und Personenverkehr von Straße und Luf t auf  die Schiene verlagert werden. 

Die Neubaustecke schaf f t zusätzliche Kapazitäten. Der Güter- und Personenverkehr wird attrakti-

ver (schneller, kürzere Strecke) und die Betriebskosten sinken relativ zum Straßen- und Luf tver-

kehr. Dadurch verlagert sich mehr Verkehr auf  die Schiene. Dies bewirkt fast die Hälf te des ge-

samten Nutzens des Projektes. 

Der Nutzen aus der Verkürzung der Reisezeit im Personenverkehr entsteht durch die kürzere 

Fahrzeit für viele Fahrgäste. Für 52 Fernzüge und 1 Minute Fahrzeitgewinn zwischen Frankfurt und 

Fulda errechneten Gutachter des Bundesverkehrsministerium 300 Millionen Euro Nutzen. Je kür-

zer die Fahrzeit, desto höher ist der Nutzen und desto höher wird der NKV. Die g eforderte Reisezeit 

von 45 Minuten zwischen Frankfurt und Fulda für Fernzüge erreichen alle Varianten. Durch den 

längeren Weg sind die Spessartvarianten I bis III selbst bei Tempo 250 km/h 3 bis 5 Minuten lang-

samer als die Kinzigtalvarianten.  

Gemäß den in D.3.4 beschriebenen fahrdynamischen Optimierungen (insbesondere bei Variante 

VII) wurden folgende Parameter bei den endgültigen Varianten IV und VII berücksichtigt:   

• längere Ostumfahrung bei Variante IV 

• Einbindung mit maximierter Geschwindigkeit in Hartberg bei Variante VII 

• Verwendung des Fahrzeitberechnungsprogramms LUKS® mit zusätzlicher Berücksichti-

gung der sich aus der Topograf ie ergebenden Brems- und Beschleunigungswerten. 
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Bei der Variante VII wurde eine schnellere Anbindung der NBS an die SFS 1733 in Hartberg ge-

plant. Dadurch werden dort in beiden Fahrtrichtungen längere Brems- und Beschleunigungspha-

sen vermieden. Mit Beseitigung dieses Geschwindigkeitseinbruches verbleibt bei Variante VII nur 

noch der Einbruch bei der Durchfahrung von Flieden, sodass die Fernverkehrszüge bei beiden 

Varianten eine Fahrzeit von 40 Minuten erreichen. Dies ist das Ergebnis einer mit den vorgenann-

ten Optimierungen mittels des Fahrzeitberechnungsprogramms LUKS® der RWTH Aachen durch-

geführten neue Fahrzeitberechnung für die Varianten IV und VII.  

Mit einer Fahrzeit von 40 Minuten übertref fen die Variante IV und VII das Fahrzeitziel von 45 Mi-

nuten. Die Fernverkehrszüge sind somit rund 13 Minuten schneller als heute (Fahrplan 2019).  

Ein impliziter Nutzen entsteht beispielsweise, wenn ein Reisender den Zug nimmt, obwohl er mit 

dem Auto schneller wäre, weil er die Reisezeit im Zug produktiv nutzen kann oder entspannter 

unterwegs sein möchte. Ebenfalls bewertet wird beim impliziten Nutzen, ob Pendler vom Auto auf  

den Zug umsteigen und so die Staugefahr verringern.   

Bezüglich des impliziten Nutzens sind die Varianten IV und VII gleichwertig.  

 

E.1.3 Kosten bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit 

Neben dem Nutzen (im Zähler) gehen die Kosten (im Nenner) in die Berechnung des Nutzen–
Kosten–Verhältnisses (NKV) ein. Für die Raumordnung liegen grobe Schätzungen der Baukosten 

vor für Strecke, Tunnel, Brücken und Ausrüstung (wie Signaltechnik) und für die Varianten IV und 

VII werden im Folgenden die Positionen mit unterschiedlichen Baukosten beschrieben.  

Für die Abschätzung der Kosten, die durch das teurere „Bauen im Bestand“ entstehen, wurden 

Kostenschätzungen von der Ausbaustrecke zwischen Hanau und Gelnhausen genutzt. Die unter-

schiedlichern Eingrif fslängen führen zu unterschiedlichen Baukostenzuschlägen.  

Tabelle 14: Zusätzliche Baukosten durch Bauen unter Betrieb  

Zusätzliche Baukosten durch Bauen im Bestand IV VII 

für die Verknüpfungen 
Schlüchtern: 
1,5 km Eingriffslänge  
45 Mio € 

Flieden: 
6,1 km Eingriffslänge 
210 Mio € 

für die Anbindungen [Mio €] 
Kalbach:  
0,4 km Eingriffslänge 
14 Mio € 

Hartberg: 
1,5 km Eingriffsläge 
52 Mio € 

 

Einige Baukosten wurden errechnet über Längen und Mengen aus der 3D-Simulation mit Korf in® 
multipliziert mit den Kosten je Einheit. In der folgenden Tabelle werden jeweils die Mehrkosten der 

teureren Variante angegeben. 
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Tabelle 15: Baukostendifferenzen 

  
Mehrkosten IV 

/ Mio. € 

Mehrkosten VII 

/ Mio. € 

Erdbau  + 19 

Tunnel (ohne Verbringung Ausbruchmassen) + 163  

Oberbau - feste Fahrbahn  + 5 

Brücken   + 93 

Lärmschutz  + 5 

LST  + 1 

TK- und 50 Hz-Anlagen  + 1 

Bahnstrom / OLA  + 3 

Außenanlagen + 4  

Anbindung Kalbach versus Hartberg  + 38 

Verknüpfung Schlüchtern versus Flieden   + 165 

Summe Mehrkosten Infrastruktur  + 163 

 

Kosten für Weichen, Heißläuferortungsanlagen und so weiter wurden nicht ermittelt, da diese für 
alle Varianten ähnlich sind. Die ermittelten Inf rastrukturkosten ermöglichen somit einen Varianten-

vergleich, entsprechen aber nicht den späteren Baukosten. 

Für die Massenüberschüsse der beiden Varianten IV und VII wurden Grobkonzepte zur Bodenver-

wertung und Entsorgung für Deponieklassen DK I, DK II und DK III erarbeitet, aus denen sich die 

in nachfolgender Tabelle dargestellten Kosten ergeben. 

Tabelle 16: Entsorgungskosten 

in Mio. € 
Mehrkosten IV 

/ in Mio. € 
Mehrkosten VII 

/ in Mio. € 

Verladung/Transport +77  

Verladung/Transport/Entsorgung DK* I    + 30 

Verladung/Transport/Entsorgung DK* II   + 45 

Verladung/Transport/Entsorgung DK* III   + 59 

Sanierung Altlasten  + 2  

Summe Mehrkosten BoVEK  + 59 

*Deponieklasse 
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Im Projektgebiet sind vereinzelt oberf lächliche Auffälligkeiten in Form von Rutschungen oder Sub-

rosionsschlote zu f inden. Geologische Risiken für Bau und Instandhaltung führten dazu, dass das 
Rückstellsegment R4 der Variante VII mit südlicher Umfahrung der Risikogebiete aus dem Kaliab-

bau gewählt wurden. Ebenso wurde das Rückstellsegment R2 bei der Variante IV gewählt, um eine 

risikoreiche Brücke über den Kinzig-Stausees zu vermeiden (siehe Anhang F.1.1). 

Die Länge der verbleibenden Risiko-Abschnitte der beiden Vorzugsvarianten ist in folgender Ta-

belle zusammengestellt. 

Tabelle 17: Bereiche mit geologischen Risiken 

 IV VII 
Abschnitte mit mittlerer  
Eintrittswahrscheinlichkeit geologischer Risi-
ken 

3,6 km 14,1 km 

Abschnitte mit höherer  
Eintrittswahrscheinlichkeit geologischer Risi-
ken 

0,6 km 0,9 km 

 

Die Risiko-Abschnitte bei Variante IV sind kürzer, deshalb ist sie risikoärmer als Variante VII. Die 

sich aus den Risiken ergebenden zusätzlichen Kosten sind in folgender Tabelle aufgeführt. 

Tabelle 18: Kostendifferenz aus geologischen Risiken 

In Mio. €  Mehrkosten IV 
/ Mio. € 

Mehrkosten VII 
/ Mio. € 

Abschnitte mit mittlerer  
Eintrittswahrscheinlichkeit geologischer Risi-
ken 

 + 138 

Abschnitte mit höherer  
Eintrittswahrscheinlichkeit geologischer Risi-
ken 

 +8 

Mehrkosten technische Risiken  + 146 

 

Zusammenfassend ergeben sich folgende Baukostenunterschiede der beiden Vorzugsvarianten 

inkl. technischer Risiken. 

Tabelle 19: Kostendifferenz incl. technischer Risiken 

 Mehrkosten IV 
/ Mio. € 

Mehrkosten VII 
/ Mio € 

Inf rastruktur  + 163 

BoVEK  + 59 

technische Risiken  + 146 

Summe Unterschied Baukosten  + 368 
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E.1.4 Nutzenkomponenten ohne Berechnung in Euro in der  
volkswirtschaftlichen Bewertung 

Laufweglänge 

Beide Varianten weichen nur unwesentlich von der Länge der Bestandsstrecke ab, wobei Variante 

VII gegenüber Variante IV um 1,6 km kürzer ist.  

Tabelle 20: Laufwegslängen im Suchraum 

 
IV VII 

Laufweglänge Gelnhausen – Fulda [km] 58,3 56,7 

 

Kapazität/Verkehrslenkung 

Die im BVWP 2030 vorgesehene Erhöhung der Kapazitäten wird mit den beiden Varianten IV und 
VII in gleicher Qualität erreicht. Auch bezüglich der mit dem Projekt zu schaf fenden inf rastrukturel-
len Voraussetzungen für eine Verkehrslenkung unterscheiden sich die beiden Vorzugsvarianten 

nicht. Ein Entlastungsef fekt durch Reduzierung des nächtlichen Güterzuglärms wird mit beiden 
Vorzugsvarianten erreicht, da sie überwiegend siedlungsfern verlaufen und annähernd genauso 
lang sind, wie die Bestandsstrecke 3600. 

Bauzeitliche Nutzenminderungen 

Die NBS wird je nach Variante unterschiedlich mit der in Betrieb bef indlichen Bestandsstrecke 3600 

nördlich von Schlüchtern (Variante IV) oder in Flieden (Variante VII) verknüpf t und an die SFS 1733 

bei Kalbach (Variante IV) oder Hartberg (Variante VII) angebunden. In der Bauphase werden un-

terschiedlich große Beeinf lussungen des Eisenbahnbetriebes, Sperrungen, Umleitungen und Aus-
fälle von Zügen erforderlich. Diese mindern bauzeitlich den volkswirtschaf tlichen Nutzen der Be-

standsstrecken. Die Anknüpfung in Gelnhausen ist für die Varianten IV und VII identisch und trägt 

somit nicht zur Dif ferenzierung der Varianten bei. 

Bei der Verknüpfung nördlich von Schlüchtern (Variante IV) sind während der gleisgeometri-
schen Anpassung des Bestandsgleises und bei Einbau und Inbetriebnahme der Abzweigweiche 

von der Bestandsstrecke auf  die Verbindungskurve betriebliche Beeinf lussungen zu erwarten. Für 

etwa 15 Tage müssen täglich zwischen 30 und 35 Fernverkehrszüge ganz oder teilweise mit einer 

Fahrzeitverlängerung von ca. 40 Minuten/Zug umgeleitet werden. Weiterhin müssen in dieser Zeit 
auch zwischen 105 und 110 Güterzüge ganz oder teilweise großräumig mit einer Transportzeitver-

längerung von jeweils ca. 90 Minuten umgeleitet werden. Der Schienenpersonennahverkehr ist 

voraussichtlich nicht betroffen. 
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Bei der Verknüpfung im Bf Flieden (VarianteVII) sind die Phasen, in denen im Süden des Bahn-

hofs neue Brücken sowie Dämme und Stützbauwerke mit längerer eingleisiger Betriebsführung 
und temporären Umfahrungen errichtet werden und im Nordkopf  des Bf  Flieden diejenigen zur 

Herstellung der Baufreiheit für die Brücke der NBS über das Richtungsgleis Frankfurt/Main Hbf  - 

Göttingen der Strecke 3600. Während eines Zeitraums von 200 bis 250 Tagen müssen täglich 

zwischen 60 und 65 Fernverkehrszüge ganz oder teilweise mit einer Fahrzeitverlängerung von ca. 
35 bzw. 40 Minuten/Zug umgeleitet werden. 175 und 180 Güterzüge müssen ganz oder teilweise 

großräumig deutschlandweit über verschiedene Alternativrouten umgeleitet werden und deren 

Transportzeit verlängert sich im Mittel um ca. 180 Minuten/Zug. Über einen Zeitraum von in Summe 

6 bis 9 Monaten wird voraussichtlich für 10 bis 15 Nahverkehrszüge Schienenersatzverkehr mit 

Bussen erforderlich werden.   

Mit Beginn der Arbeiten zum Einbau und zur Inbetriebnahme der beiden Hochgeschwindigkeits-

weichen bei Kalbach (Variante IV) zwischen Bornhecke- und Kalbachtunnel wird aus Gründen 

des Arbeitsschutzes die Höchstgeschwindigkeit im jeweiligen Bereich herabgesetzt. Somit bekom-
men über 1 bis 2 Jahre täglich 39 Fernverkehrszüge eine Reisezeitenverlängerung von etwa 1,6 

Minuten durch baubedingte Langsamfahrstellen. Der Schienengüterverkehr ist mit seiner geringe-

ren Geschwindigkeit von diesen Langsamfahrstellen nicht betrof fen.  Lediglich beim Weichenein-

bau steht darüber hinaus jeweils nur eines der beiden Gleise zur Verfügung. 

Während der Aufspreitzung der beiden Gleise der 1733 nördlich der Überleitstelle Hartberg (Vari-
ante VII) und der Erstellung von Brücke und Trog für die mittige Einführung der beiden Neubau-
gleise zwischen die Bestandsgleises sowie beim Einbau der beiden Hochgeschwindkgkeitswei-
chen und der Anpassung der Überleitstelle Hartberg entstehen für einen Zeitraum von 2 bis 3 Jah-

ren für 40 bis 45 Fernverkerhszüge Reisezeitverlängerungen aus Langsamfahrstellen von je 1,8 
Minuten/Zug. Darüber hinaus steht dem Betrieb mehrfach über längere Zeiträume nur ein Gleis zur 
Verfügung.   

Bei Variante VII sind sowohl mit der Verknüpfung in Flieden als auch mit der Anbindung in Hartberg 
wesentlich höhere bauzeitliche Nutzensminderungen verbunden, als dies bei Verknüpfung und An-

bindung der Variante IV der Fall ist. Der im Zähler bei Variante VII ausgewiesene Nutzen und damit 

auch das NKV wäre und Berücksichtigung bauzeitlicher Ef fekte also geringer als bei Variante IV. 

Flexibilität 

Flexibilität entsteht durch eine Verknüpfung der Neubaustrecke mit der Bestandsstrecke 3600.  

Dies hat folgende Vorteile: 

• f lexiblere Fahrplankonzepte (Zukunf tsfähigkeit) 

• bessere Fahrtmöglichkeiten der Verkehre in den Tagesrandlagen (Verbindung Neubau- 
und Bestandsstrecke) 

• zusätzliche Fahrmöglichkeiten im Störungsfall (Robustheit des Schienennetzes) 

• f lexiblere Fahrmöglichkeiten bei Instandhaltungs- und Baumaßnahmen 

• höhere Pünktlichkeit 

Die Inf rastruktur wird zwar in erster Linie für den planmäßigen Betrieb nach Fahrplänen erstellt. Zu 

bewerten sind aber auch die Möglichkeiten, auf  diese Störungen zu reagieren, Auswirkungen mög-

lichst gering zu halten und den Regelbetrieb möglichst schnell wieder zu erreichen.  
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Beide Varianten weisen zwar eine Verknüpfung mit der Strecke 3600 auf , jedoch besteht bei deren 

Erstellung ein sehr unterschiedlicher Einf luss auf  den Eisenbahnbetrieb , was unterschiedliche bau-

zeitliche Nutzensminderungen nach sich zieht und daher bei der Bewertung zu berücksichtigen ist.  

Tabelle 21: Flexibilität 

 
IV VII 

Flexibilität [Anzahl Verknüpfungen] 
1 Verknüpfungen  

mit der Bestandsstrecke 
nördlich Bf. Schlüchtern   

1 Verknüpfung  
mit der Bestandsstrecke  

im Bf . Flieden 

baubetriebliche Erschwernisse bei der Um-
setzung 

einfacher, geringere be-
triebliche Beeinflussung 

komplexer, sehr hohe  
betriebliche Beeinflussung 

 

Neben den beiden Verknüpfungen nördlich von Schlüchtern bei Variante IV und im Nordkopf des 

Bf . Flieden bei Variante VII bietet die Linienführung bei Variante IV südlich von Schlüchtern eine 

weitere Möglichkeit für eine Verknüpfung. Diese bisher nicht bewertete Verknüpfung stellt einen 
potentiellen Vorteil der Variante IV dar. Mit nördlicher und südlicher Verknüpfung bei Schlüchtern 

würden sich für Variante IV sowohl für Störungs-, Bau- und Instandhaltungssituationen als auch für 

die personenverkehrsmäßige Erschließung der Region zusätzliche Möglichkeiten ergeben. Die bei-

den Verknüpfungen bieten in der Summe weitergehende betriebliche Vorteile, gegenüber der Ver-
knüpfung im Bahnhof  Flieden bei der Variante VII. So würde damit auch eine alternative Umfah-

rungsmöglichkeit für den Südkorridor (Hanau - Aschaf fenburg – Nantenbach) erschlossen werden. 

Die Entscheidung über eine sofortige oder spätere Realisierung der zusätzlichen Verknüpfung süd-

lich von Schlüchtern bleibt den vertiefenden Planungen nach dem Raumordnungsverfahren vorbe-
halten. Für den Vergleich der Alternativen ist wesentlich, dass die Linienführung eine solche Mög-

lichkeit eröf fnet. 

Erster verkehrlicher Nutzen – Teilinbetriebnahme 

Eine f rühzeitige Inbetriebnahme von Teilabschnitten mit einem eigenen verkehrlichen Nutzen hat 

positive volkswirtschaf tliche Effekte. Die Engpässe auf  der Kinzigtalbahn (Strecke 3600) bestehen 

vor allem in den beiden Abschnitte Flieden – Fulda und Hailer-Meerholz – Wächtersbach. Teilin-
betriebnahmen, die diese Abschnitte entlasten, erzeugen einen bedeutenden f rühzeitigen verkehr-

lichen Nutzen.  

Durch die kürzere neu zu errichtende Strecke, den geringeren Eingrif f  in den Bestand, geringere 

Betrof fenheiten durch einen sehr hohen Tunnelanteil (etwa 10 km nördlich Schlüchtern) und damit 
schnellere Genehmigung kann bei Variante IV der Abschnitt Schlüchtern – Kalbach voraussichtlich 

vorzeitig in Betrieb genommen werden. Damit kann der überlastete Schienenweg zwischen Flieden 

und Fulda eher entlastet werden bei Variante VII. 

Tabelle 22: Teilinbetriebnahme 

 IV VII 

Erster verkehrlicher Nutzen 
Teilinbetriebnahme f rüher später 
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Bewertung Gesamtinbetriebnahme 

Die Zeit bis zur Gesamtinbetriebnahme wird abgesehen von der Finanzierung durch den Bund 

durch die Genehmigungsdauer, die Bauzeit im Bestand und den logistischen Aufwand beim Bau 

von Brücken und langen Tunneln bestimmt. Eine zügige Gesamtinbetriebnahme ist  wirtschaf tlich 

günstig.  

Die Gesamtinbetriebnahme wird durch die kürzere neu zu bauende Strecke und durch die günsti-

geren logistischen Bedingungen bei der Variante IV (bessere Lage zum leistungsfähigen Straßen- , 

Strom- und Wassernetz) eher möglich sein, als bei Variante VII.   

Tabelle 23: Gesamtinbetriebnahme 

 IV VII 

Gesamtinbetriebnahme f rüher später 

 

Erschwernisse im Bahn- und Straßenverkehr  

Während der Baumaßnahme werden zeitweilig erhebliche Kapazitäten und Ressourcen vor Ort 

benötigt. Es werden vor Ort Straßen und Flächen für die Baulogistik in Anspruch genommen. Au-

ßerdem wird der Bahnverkehr durch den Bau behindert und Schienenersatzverkehre nötig . Beides 
führt zusätzlich zu mehr Verkehr auf  den Straßen in der Region. Diese Beeinträchtigungen sind 

umso größer, je mehr im Bestand der Kinzigtalbahn gebaut wird. Für eine erste grobe Bewertung 

wird deshalb die Länge der bei den einzelnen Varianten notwendigen Eingrif fe in den Bestand der 

Eisenbahnstrecken (Bauen im Bestand) herangezogen. Die Länge der Strecken mit Bauen im Be-

stand ist bei Variante IV kürzer. 

Tabelle 24: Bauzeitliche Erschwernisse  

Kriterium IV VII 

Erschwernisse und Beeinträchtigungen im 

Straßenverkehr (z. B. Stau) 
geringer höher 

Erschwernisse und Beeinträchtigungen im Ei-

senbahnverkehr (z.B. SEV) 
geringer höher 

 

Baustellenversorgung   

Die Ver- und Entsorgung der Baustellen mit Wasser sowie Elektroenergie erfordert entsprechende 

inf rastrukturelle Voraussetzungen. Tendenziell sind die kleinen Siedlungen in den engen Tälern 
des Spessarts und des Vogelsbergvorlandes energetisch nur für den Eigenbedarf gerüstet und die 

Baustellenstromversorgung ist bei Varianten VII von weiter entfernten Mittelspannungsstationen 

notwendig. Die Versorgung im Kinzigtal für die Varianten IV ist besser.  

Tabelle 25: Ver- und Entsorgungsmöglichkeit der Baustellen mit Wasser/Strom 

Kriterium IV VII 

Ver- und Entsorgungsmöglichkeit der Baustel-

len mit Wasser/Strom 
besser schlechter 
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E.1.5. Zusammenfassung verkehrliche/volkswirtschaftliche Ziele  

Aus den vorgenannten Teilergebnissen von Nutzen, Kosten und der nicht quantif izierbaren Krite-
rien wurde die verkehrlich und volkswirtschaf tlich bessere Antragsvariante ermittelt.  Nachfolgende 

Tabelle zeigt das Ergebnis. 

Tabelle 26: Zusammenfassung verkehrliche/volkswirtschaftliche Ziele 

Kriterium  IV VII 

Fahrzeit [Min.] 40 = 40 = 

Unterschied Baukosten mit techni-

schen Risiken [in Mio. €] 
   + 368  

Laufweglänge Gelnhausen – Fulda 

[km] 
58,3  56,7   

Kapazität/Verkehrslenkung Ziel erreicht = Ziel erreicht =

Flexibilität/Verknüpfung: Anzahl Ver-

knüpfungen und Umsetzbarkeit 

1 Verknüpfung: 
einfacher, geringere 
betriebliche Beein-

flussung 

  

1 Verknüpfung: 
komplexer, sehr hohe  
betriebliche Beeinflus-

sung 



Teilinbetriebnahme f rüher  später 

Gesamtinbetriebnahme f rüher  später 

Erschwernisse für Straßen- und 

Bahnverkehr 
jeweils geringer  jeweils höher 

Baustellenversorgung  besser  schlechter 

 

Die Kosten sind bei der Variante IV um rund 370 Mio. € niedriger als bei Variante VII. Darüber 
hinaus ist bauzeitlich der Nutzen durch die geringeren betrieblichen Eingrif fe der Variante IV bei 

den Verknüpfungs- und Anbindungspunkten höher. Damit fällt insgesamt die Wirkung auf  das Nut-

zen/Kosten-Verhältnis bei Variante IV besser aus als bei der Variante VII.   

Die Variante IV hat zwar einen etwas längeren Laufweg als die VII, aber sie liefert durch eine 

f rühere Teil- und Gesamtinbetriebnahme bereits zu einem früheren Zeitpunkt einen verkehrlichen 

Nutzen, auch für die Region. Variante IV bietet mehr Flexibilität, um Verkehre abzuwickeln, und 

hat geringere Risiken bei Baudurchführung und Geologie.  

Fazit: 
Werden alle verkehrlichen und volkswirtschaftlichen Aspekte berücksichtigt, dann ist Vari-

ante IV die bessere Linienführung.  
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E.2 Allgemeine Wirkfaktoren des Vorhabens 

Baubedingte Wirkfaktoren haben in der Regel vorübergehenden Charakter und sind zeitlich be-

grenzt, teilweise sind nachhaltige Beeinträchtigungen und bleibende Auswirkungen möglich, die 

nicht durch Schutzmaßnahmen zu vermeiden sind. Die Bauzeit des geplanten Vorhabens erstreckt 

sich voraussichtlich abschnittsweise jeweils über mehrere Jahre.  

Von den Bauarbeiten gehen vor allem folgende potentielle Wirkungen aus:  

• temporäre Flächeninanspruchnahme, Verdichtung oder Versiegelung des Bodens sowie 

ggf . Entfernung von Vegetation durch:  

o einseitige Arbeitsstreifen entlang der Trasse für oberirdische Abschnitte in Damm-

, Einschnitts- und ebenerdiger Lage (Breite von ca. 10 m)  

o umfangreiche Flächen für die Baustelleneinrichtung (BE-Flächen) für Baumaschi-

nen (Tunnelbohrmaschine, Kräne, Bagger, Radlader, Lastwagen usw.), für Sozial- 

und Sanitäreinrichtungen für die Arbeitskräf te (z. B. Parkplätze, Büro - und Sozial-

räume), für Lagerplätze (z. B. für Oberbodenmieten, Aushub, Kies, Sand) sowie für 

Versorgungsleitungen (Strom, Wasser) und Baustellenzufahrten  

o Zuwegungen zum Antransport der Baumaterialien und Baumaschinen, zum Ab-
transport von Aushub- und Ausbruchmaterial sowie zur An- und Abfahrt der Ar-

beitskräf te (zur Abwicklung von Schwerlastverkehr; Ertüchtigung bestehender Stra-

ßen und Wege durch Befestigung und Verbreiterung oder Neuanlage)  

• Störwirkungen auf  die Umwelt durch die Anwesenheit und Tätigkeit von Menschen und 
Maschinen: 

o bodennahe Emissionen von Lärm, Luf tschadstoffen und Staub sowie Lichtemissi-

onen (durch Fahrzeuge und Maschinen) 

o Erschütterungen, die sich vor allem bei Tief - und Grundbauarbeiten, Arbeiten zur 
Oberf lächenverdichtung sowie bei eventuell erforderlichen Abrissarbeiten oder den 

bauzeitlichen Lkw-Verkehr auf treten und sich über den Boden ausbreiten können 

• anfallendes und zu behandelndes Spül- und Anmachwasser aus dem Tunnelbaubetrieb  

sowie Sickerwasser aus Klüf ten, die ggf. vor Ort behandelt werden müssen  
• zudem fällt in großem Umfang Material aus dem Tunnelausbruch an, das nur teilweise 

wieder eingebracht werden kann und größtenteils andernorts verbracht oder „vor Ort“ de-
poniert wird (konzeptionelle Vorüberlegungen zum derzeitigen Planungsstand siehe Kapi-

tel 7.12)  
• bei Einschnittlagen fällt Bodenaushub an, der an anderer Stelle zur Anlage von Dämmen, 

Lärmschutzwällen und Seitenablagerungen wieder verwendet werden soll  
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Anlagebedingte Wirkfaktoren sind solche, die aus der Beschaf fenheit der baulichen Anlagen an 

sich und nicht aus deren Herstellung oder Betrieb resultieren. Die wesentlichsten anlagebedingten 

Wirkungen sind:  

• die Flächeninanspruchnahme des Vorhabens an der Oberf läche und der technischen Bau-
werke  

o bei ebenerdigen Trassen, Dämmen und Einschnittlagen ist der Bereich des Gleis-

körpers voraussichtlich großteils vollständig versiegelt („Feste Fahrbahn“)  
o bei Brückenbauwerken sind Versiegelungen in geringerem Maß erforderlich (Wi-

derlager und Stützen); je nach Höhe der Brücke sind die Flächen unter dem Brü-

ckenbauwerk aufgrund Verschattung und Entzug von Niederschlagswasser nicht 

mehr nutzbar) und werden daher als Inanspruchnahme angenommen (Annahme 

bei unter 20 m Höhe) 
o Nebenanlagen wie Schallschutz- und Entwässerungsbauwerke, Betriebsgebäude, 

Unterwerke, Verrohrungen, Notausstiege, Rettungswege, Querungen oberhalb der 

Trasse, oder Flächen, die für das Aufbringen von Aushub / Abraum benötigt werden 

können auf  der vorliegenden Planungsebene noch nicht spezif iziert werden 
• optischen Wirkungen auf  die Landschaf t insbesondere durch Brückenbauwerke und von 

Bahndämmen (weniger stark wirken ebenerdige Trassen und Einschnittlagen; keine opti-

schen Wirkungen auf  die Umwelt durch Tunnellagen)  

• Barriere- und damit einhergehend die Zerschneidungswirkungen, deren Ausprägung von 
der Trassenführung abhängt (Tunnel oder oberirdisch)  

o für Menschen (Hindernis, das nur an dafür vorgesehenen Stellen überwunden wer-

den kann) 

o für die Fauna (Barriere durch Dämme, Einschnittlagen und ebenerdige Abschnitte 
insbesondere dann, wenn sie mit Schallschutzwänden oder Zäunen versehen sind) 

o für den Grundwasserabf luss (Barrieren durch Tunnel)  

Betriebsbedingte Wirkfaktoren beschreiben die Auswirkungen, die nach Beendigung der Bauar-

beiten dauerhaf t durch den Bahnbetrieb auf  der geplanten Neubaustrecke entstehen. Dabei kann 
es betriebsbedingt durch den Neubau z. B. zu Lärmentlastungen an den Bestandsstrecken kom-

men, die ebenfalls bei der Bewertung zu berücksichtigen sind. Der Zugverkehr auf  der geplanten 

Strecke ist der Hauptausgangspunkt betriebsbedingter Wirkfaktoren. Dabei handelt es sich bei der 

Neubaustrecke tags überwiegend um Personenfern- und nachts um Güterverkehr. Die prägends-

ten Wirkfaktoren sind dabei: 

• Lärmemissionen (Einzelereignisse; abhängig von Geländeausprägung über große Entfer-

nungen reichend)  

• Erschütterungen (in geringem Maße Einzelereignisse im Nahbereich)  
• Luf tverunreinigungen sind aufgrund des elektrif izierten Betriebs vor Ort nicht zu erwarten 

• Kollisionsrisiko durch verkehrende Züge mit Tierarten, in erster Linie für oberirdische, zu 

den Seiten hin of fene Trassenabschnitte, bei denen herannähende Tiere nicht durch bau-

liche Maßnahmen von einem Betreten oder niedrigem Überf liegen der Trasse abgehalten 
werden können (auf  Brückenabschnitten Kollisionsrisiko nur für die Avifauna und Fleder-

mäuse; in Tunneln besteht kein Kollisionsrisiko) 

• erhöhter und beschleunigter Oberf lächenabf luss des anfallenden Niederschlagswasser 

durch Versiegelung und Entwässerungsmaßnahmen in Richtung der Fließgewässer  



DB Netz AG - Regionalbereich Mitte - Großprojekte I.NG-MI 
Hahnstr. 49, 60528 Frankfurt a. Main 
 

 

Seite 72/93 ABS/NBS Hanau – Würzburg/Fulda: Neubaustrecke Gelnhausen – Kalbach 

RVU / UVU  
 

E.3 Angaben zu den Auswirkungen der Antragsvariante auf die  
Raumordnungsfaktoren 

Siedlungsstruktur, Industrie und Gewerbe  

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  den Belang Siedlungsstruktur, Industrie und 
Gewerbe sind der Karte 2 (Ordner 2a) zu entnehmen. Durch die Antragsvariante sind keine Kon-

f likte mit Vorranggebieten für Siedlung oder Vorranggebieten für Industrie und Gewerbe zu erwar-

ten. 

Die Antragsvariante tangiert in der Ortschaf t Gelnhausen über eine Strecke von etwa 100 m ein 
Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe. Sie verläuf t dort allerdings in direkter Bündelung mit der 

Bestandsstrecke 3600 und liegt damit im derzeitigen Böschungsbereich der im Regionalplan aus-

gewiesenen Linie für den regionalen Schienenverkehr. Da die Ausprägung der Fläche für die zu-

künf tige Nutzung für Industrie und Gewerbe kaum geeignet ist (Böschungsbereich zwischen 

Straße und Gleis) ist kein Konf likt mit dem Vorranggebiet zu erwarten.  

Vorranggebiete für Siedlung werden nicht durchfahren. 

Die Antragsvariante geht somit konform mit den im Regionalplan Südhessen formulierten Zielen 

der Raumordnung für den Belang Siedlungsstruktur, Industrie und Gewerbe. 

Der Verlauf  der Antragsvariante startet im Südwesten des Suchraums im Bereich des Mittelzent-

rums Gelnhausen und ermöglicht eine Verbindung zur Bestandsstrecke 3600 in Schlüchtern. Die 

Antragsvariante erfüllt damit die im Planfall 007 des BVWP 2030 beschriebene Planvorgabe in der 

das Projekt als „2-gleisige NBS Gelnhausen – Fulda mit Verbindungskurven der NBS zur Strecke 
3600“ aufgenommen ist. Das Mittelzentrum Schlüchtern prof itiert damit durch die eröf fnete Option 
der Nutzung der NBS als alternative Strecke im Falle von Störungen oder Bauarbeiten. Die Ver-

knüpfungsmöglichkeit verbessert die Erfüllung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion mit inf ra-

strukturellem Angebot für die Region. Weitere Anbindungen ermöglicht die Antragsvariante nicht.  
Diese positive Wirkung lässt sich auch bei der Betrachtung der Orientierung der Antragsvariante 

an der in den Regionalplänen ausgewiesenen Regionalachse bestätigen. Die Antragsvariante ori-

entiert sich über ca. die Hälf te der Strecke an der Regionalachse entlang der Mittel- und Grund-

zentren Wächtersbach, Bad Soden-Salmünster, Steinau an der Straße und Schlüchtern und biegt 

dann in östliche Richtung ab, während die Regionalachse in Richtung Flieden führt.   

Überörtliche Verkehrserschließung 

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  den Belang Überörtliche Verkehrserschlie-

ßung sind der Karte 2 (Ordner 2a) zu entnehmen. 

In der Regel kann potentiellen Querungen von Schienen- und Straßenverkehrsträgern durch ent-

sprechende Über- und Unterführungen bzw. Weichenverbindungen begegnet werden. Eine detail-

lierte Betrachtung erfolgt auf  der nachfolgenden Planungsebene. Hier werden zudem Verknüp-

fungsmöglichkeiten geprüft, welche die Flexibilität im Schienenverkehr erhöhen können. Die Que-

rungen sind im Variantenvergleich daher nicht für die Bewertung herangezogen worden. Die nach-

folgenden Beschreibungen sind somit als Hinweis für die nachfolgende Planungsebene und die 

damit verbundene detaillierte technische Planung zu verstehen. 
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Folgende Schienenstrecken werden gequert:  

• Bestandsstrecke 3600 südwestlich Neuwirtheim  

• Bestandsstrecke 3600 südlich Wächtersbach  

• laut Regionalplan stillgelegte aber zu touristischen Zwecken genutzte Schmalspurbahn 

(ehemalige Bestandsstrecke 9362) südlich Wächtersbach (kein Konf likt) 

• Bestandsstrecke 3600 westlich Niederzell 

• Bestandsstrecken 3826 und 3825 nördlich Schlüchtern (aufgrund der Tunnellage der An-

tragsvariante kein Konf likt) 

• Bestandsstrecke 1733 westlich Oberkalbach (aufgrund der Einfädelung auf  die Bestands-

strecke 1733 kein Konf likt) 

Folgende Straßenverkehrsträger werden gequert: 

• Bundesstraße B 276 südlich Wächtersbach  

• Bundesautobahn A66 südlich Aufenau (aufgrund der Tunnellage der Antragsvariante kein 

Konf likt) 

• Landstraße L 3329 westlich Niederzell 

• A66 westlich Schlüchtern (aufgrund der Tunnellage kein Konf likt) 

• Landstraße L 3292 nördlich Schlüchtern 

• Landstraße L 3206 südlich Mittelkalbach (sowohl mit dem westlichen als auch mit dem 

östlichen Gleis der deutlich getrennten Gleisführung im Einfädelungsbereich auf  die Be-

standsstrecke 1733) 

Natur und Landschaft/ Freiraumsicherung 

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  den Belang Natur und Landschaf t/ Freiraumsi-

cherung sind der Karte 3 (Ordner 2a) zu entnehmen. 

Durch die Antragsvariante sind durch oberirdische Durchfahrung (Brücken / Böschungen) grund-
sätzlich Konf likte mit Vorranggebieten für Natur und Landschaf t, Vorranggebieten Regionaler 

Grünzug sowie Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen zu erwarten, Vorbehaltsgebiete 

für Natur und Landschaf t werden nicht durchfahren. Streckenabschnitte der Antragsvariante, die 

auf  oder in direkter Bündelung mit einer Schienenbestandsstrecke verlaufen, erzeugen für die Be-

lange der Raumordnung keinen Konf likt. Hier besteht bereits eine Vorbelastung. 

Vorranggebiete für Natur und Landschaf t sind durch die Antragsvariante ausschließlich im Main-

Kinzig-Kreis betrof fen. Sie werden von Gelnhausen bis nördlich Schlüchtern in Summe über eine 

Strecke von 5.450 m im Kinzigtal durchfahren. 

Die Vorranggebiete Regionaler Grünzug sind durch die Antragsvariante ausschließlich im Main-

Kinzig-Kreis betrof fen. Der im Regionalplan ausgewiesene zusammenhängende Grünzug von 

Gelnhausen bis nördlich Schlüchtern wird über 10.390 m oberirdisch durchfahren. 
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Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaf t sind durch die Antragsvariante nicht betrof fen.  

Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen sind im Regionalplan um die bestehenden Sied-

lungsf lächen herum ausgewiesen. Es ergeben sich sehr große Gebiete, die eine Vielzahl der Orts-

lagen im Suchraum miteinander verbinden. Vorranggebiete für besondere Klimafunktionen werden 

in Summe über 10.300 m durchfahren.  

Landwirtschaft und Forstwirtschaft 

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  die Belange Landwirtschaf t und Forstwirtschaft 

sind der Karte 3 (Ordner 2a) zu entnehmen. 

Durch die Antragsvariante sind durch oberirdische Durchfahrung (Brücken, Böschungen) grund-

sätzlich Konf likte mit Vorranggebieten für Landwirtschaf t, Vorranggeb ieten für Forstwirtschaf t so-
wie Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaf t zu erwarten, Vorbehaltsgebiete für Forstwirtschaft wer-

den nicht durchfahren. Streckenabschnitte der Antragsvariante, die auf  oder in direkter Bündelung 

mit einer Schienenbestandsstrecke verlaufen, erzeugen für die Belange der Raumordnung keinen 

Konf likt. Hier besteht bereits eine Vorbelastung. 

Im Zusammenhang mit dem Projekt wird es zur Inanspruchnahme von land- und fortwirtschaf t-
lich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zuge der Kompensation 
kommen. Es kann gemäß der konzeptionellen Überlegungen überschlägig damit gerechnet wer-

den, dass ca. 20 ha Auf forstungen und 20 - 30 ha sonstiger Maßnahmen auf  Ackerstandorten so-
wie ungefähr 40 - 50 ha Maßnahmenf lächen zudem in der grünlandgeprägten Kinzigaue zu veran-

schlagen sein werden (s. Kapitel 11.11 der UVU, Ermittelt Suchräume für Kompensationsf lä -
chen). Eine Reduzierung dieses Flächenumfangs ist durch Nutzung bestehender Ökokonten 
und Durchführung spezif ischer gewässerökologischer Maßnahmen möglich.  Weitere ungefähr 30 

- 50 ha Kompensationsfläche sind für waldaufwertende Maßnahmen, schwerpunktmäßig im 
Staatswald Alsberg vorzusehen (kein Waldf lächenverlust). . 

Vorranggebiete für Landwirtschaf t werden durch die Antragsvariante in Summe über eine Strecke 

von 1.890 m durchfahren. Vorranggebiete für Forstwirtschaf t werden durch die Antragsvariante 
über 1.240 m durchfahren. Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft werden durch die Antragsvariante 

über 8.220 m durchfahren. Vorbehaltsgebiete für Forstwirtschaf t  sind durch die Antragsvariante 

nicht betrof fen, auch nicht während der Bauzeit.  

Wasser  

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  den Belang Wasser sind der Karte 4 (Ordner 

2a) zu entnehmen. 

Durch die Antragsvariante sind Konf likte mit Vorranggebieten für vorbeugenden Hochwasser-

schutz (oberirdische Durchfahrung), Vorranggebieten für Trinkwassergewinnung (ober- und unter-

irdische Durchfahrung), Vorbehaltsgebieten für vorbeugenden Hochwasserschutz (oberirdische 

Durchfahrung) sowie Vorbehaltsgebieten für Grundwasserschutz (ober- und unterirdische Durch-

fahrung) zu erwarten. Hochwasserrückhaltebecken werden nicht oberirdisch durchfahren. 
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Streckenabschnitte der Antragsvariante, die auf  oder in direkter Bündelung mit einer Schienenbe-

standsstrecke verlaufen, erzeugen für die Belange der Raumordnung keinen Konf likt. Hier besteht 

bereits eine Vorbelastung. 

Vorranggebiete für vorbeugenden Hochwasserschutz sind durch die Antragsvariante ausschließ-

lich im Main-Kinzig-Kreis betrof fen. In Summe werden sie über 1.070 m durchfahren.  

Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung  sind durch die Antragsvariante ausschließlich im Main-

Kinzig-Kreis betrof fen. 

Südlich Wächtersbach kommt es in der Kinzigtalaue zur Durchfahrung des südlichen Randes eines 

Vorranggebietes für Trinkwassergewinnung (WSG Zone II) durch eine Böschung über 50 m.  

Vorbehaltsgebiete für vorbeugenden Hochwasserschutz sind durch die Antragsvariante mit einer 

Durchfahrung von in Summe 1.550 m betrof fen.  

Vorbehaltsgebiete für Grundwasserschutz sind durch die Antragsvariante ausschließlich im Main-

Kinzig-Kreis betrof fen. Von Neuwirtheim bis nordwestlich Schlüchtern werden rund 10.670 m 

durchfahren. 

Hochwasserrückhaltebecken sind durch die Antragsvariante nicht betrof fen. 

Rohstoffsicherung 

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  den Belang Rohstof fsicherung sind der Karte 4 

(Ordner 2a) zu entnehmen. Vorranggebiete für den Abbau oberf lächennaher Lagerstätten sowie 

Vorbehaltsgebiete oberf lächennaher Lagerstätten sind  durch die Antragsvariante nicht betroffen. 

Als Konf likt gewertet würden im Falle von Betrof fenheiten sowohl die ober- als auch unterirdischen 

Durchfahrungen. 

Vorranggebiete für den Abbau oberf lächennaher Lagerstätten sowie Vorbehaltsgebiete oberf lä-

chennaher Lagerstätten sind durch die Antragsvariante nicht betrof fen. Im ergänzenden Abgleich 

mit den Unterlagen des HLNUG (Karte Rohstof fsicherung) konnte ein Rohstof fgebiet nördlich 

Schlüchtern identif iziert werden, das durch die Antragsvariante voraussichtlich am nordwestlichen 

Rand unterquert wird. Diese Durchfahrung ist auf  Ebene des Raumordnungsverfahrens nicht be-

rücksichtigt (maßgebend sind die Regionalplandaten).  

Die konkretisierte Gebietsausweisung in der Karte Rohstof fsicherung des HLNUG ist in die Prü-

fungen auf  der nachfolgenden Planungsebene einzubeziehen.  

Aufgrund der Entfernung der Antragsvariante zum derzeitigen untertägigen Abbaubetrieb der 

K+S KALI GmbH, den dazugehörigen oberirdischen Betriebsanlagen, den Haldenf lächen so-

wie der nicht verfüllten Grubenbaue ist eine Abstimmung mit der Bergaufsicht im Regierungs-

präsidium Kassel sowie mit der K+S KALI GmbH bzw. eine vertiefende Untersuchung nicht  

erforderlich. 
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Energieversorgung  

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  den Belang Energieversorgung sind der 

Karte 4 (Ordner 2a) zu entnehmen. 

Vorranggebiete für Windenergienutzung sind durch die Antragsvariante nicht betrof fen.  

Andere raumwirksame Nutzungen für die Energieversorgung sind Photovoltaik -Freif lächenanlagen 

und Biogasanlagen. Diese sind in den Gewerbe- und Industriegebieten bzw. Sondergebieten nach 
den Flächennutzungsplänen angesiedelt und sind somit in die Betrachtung der Vorranggebiete für 

Industrie und Gewerbe beim Belang Siedlungsstruktur, Industrie und Gewerbe bzw. in die Betrac h-

tung der Inanspruchnahme von Siedlungsf lächen beim Schutzgut Menschen einbezogen.  

Abfallentsorgung 

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  den Belang Abfallentsorgung sind der Karte 4 

(Ordner 2a) zu entnehmen. 

Abfallentsorgungsanlagen sind durch die Antragsvariante nicht betrof fen. Sie führt allerdings in 

Tunnellage nah an der Grenze der Deponief läche der Abfallentsorgungsanlage bei Niederkalbach 
vorbei. Hier hat auf  der nachfolgenden Planungsebene die detaillierte technische Planung der 

Trasse in enger Abstimmung mit der Deponienutzung zu erfolgen (Klärung der dann aktuellen Si-

tuation der Baugrundverhältnisse). 

Es bestehen zudem keine Konf likte mit der Salzabwasserleitung der K+S KALI GmbH von 

Neuhof  nach Philippsthal (Parallelführung zur Gasleitung MIDAL).  

Bei Konkretisierung der Trassierung der Antragsvariante auf  den nachfolgenden Planungs-

ebenen wird eine Abfrage bei den Abfall- und Altlastendezernaten der Regierungspräsid ien 

empfohlen, um kleinere Standorte und Anlagen zu identif izieren.  
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E.4 Angaben zu den Umweltauswirkungen der Antragsvariante 

Schutzgut Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Durch die Antragsvariante sind für folgende Beeinträchtigungen für das Schutzgut Menschen zu 

erwarten:  

• Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung von Wohngebäuden oder deren Nahbereich,  

• Inanspruchnahme von Grün- und Freif lächen mit Siedlungsbezug (außerörtlich),  
• räumliche Funktionsbeziehungen (Einschluss)  

• potentielle visuelle Beeinträchtigungen innerhalb von Flächen mit Wohnfunktion,  

• Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung von Kurorten oder anderen prädikatisierten Orten 

für gesundheitlichen Tourismus (Nahbereich bis 400 m) 
• Schallimmissionen.  

Die Antragsvariante durchfährt keine innerörtlichen Grün- und Freif lächen und führt nicht direkt 

durch einen Kurort oder andere prädikatisierte Orte für gesundheitlichen Tourismus.  

Wohnen und Wohnumfeld – Verlust  

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  den Untersuchungsaspekt Wohnen und Woh-

numfeld – Verlust sind der Karte 5.1 (Ordner 2a) zu entnehmen. 

Durch die Antragsvariante ist eine direkte Inanspruchnahme eines Wohngebäudes außerhalb ge-

schlossener Ortschaf ten westlich Oberkalbach zu erwarten (vergleiche Karte 5.1 Blatt 3). Östlich 
der Bestandsstrecke 1733, die als Brücke über den Kalbach führt, wird die Hummelmühle direkt 

durch das östliche Gleis der getrennten Gleisführung beansprucht. Es handelt sich bei der Hum-

melmühle um ein Einzelgebäude im Außenbereich. Der Außenbereich gilt nach Gesetzgebung des 

Bundes als nicht primär geschützte Siedlungsform. Auf  der nachfolgenden Planungsebene sind 

Möglichkeiten zur Vermeidung dieses Konf liktes zu prüfen.  

Die Antragsvariante reicht mit den Umgrenzungsf lächen (reale Ausdehnung der Böschungen und 

Brücken) insgesamt in 23 Wohngebäudenahbereiche bis 50 m hinein. Der Großteil der Betrof fen-

heiten ist dabei mit 19 Wohngebäudenahbereichen innerhalb von Gelnhausen zu erwarten. Hier 
besteht für die betrof fenen Gebäude bereits eine Vorbelastung durch die Bestandsstrecke 3600, 

mit der die Antragsvariante in diesem Bereich in Bündelung verläuf t.  

Außerörtliche Grün- und Freif lächen mit Siedlungsbezug werden durch die Antragsvariante in 

Summe auf  einer Fläche von 4,33 ha genutzt. Ein Großteil der Betrof fenheit (2,57 ha) entsteht im 
Einzugsbereich der Ortschaf t Gelnhausen, wo die Antragsvariante auf  langer Strecke dem Verlauf  

der Bestandsstrecke 3600 folgt. Betroffen sind Grünlandf lächen, Röhrichte und feuchte Hochstau-

denf luren, landwirtschaf tlich genutzte Flächen, vereinzelte Gehölzbestände und Ufergehölzstreifen 

der Kinzig. Außerörtliche Freif lächen mit Siedlungsbezug werden zudem im Südosten der Ortschaft 
Salmünster – über 0,91 ha – genutzt. Betrof fen sind landwirtschaf tliche Flächen (Grünland und 

Acker), Gehölzreihen, Einzelbäume sowie Röhrichte und feuchte Hochstaudenf luren sowie Ufer-

gehölzstreifen des Klingbachs. 

  



DB Netz AG - Regionalbereich Mitte - Großprojekte I.NG-MI 
Hahnstr. 49, 60528 Frankfurt a. Main 
 

 

Seite 78/93 ABS/NBS Hanau – Würzburg/Fulda: Neubaustrecke Gelnhausen – Kalbach 

RVU / UVU  
 

Die Antragsvariante nutzt im Landkreis Fulda östlich Mittelkalbach außerörtliche Grün- und Freif lä-

chen mit Siedlungsbezug auf  0,85 ha. Betrof fen sind Grünlandf lächen, Baumreihen sowie jüngere 
Waldbestände (am östlichen Rand). Zusätzlich werden voraussichtlich zeitweise durch BE-Flächen 

außerörtliche Grün- und Freif lächen südlich der Wohnsiedlung „Bornhecke“ genutzt.  

Ergänzende Informationen: 

Die Antragsvariante beansprucht kaum Siedlungsf lächen, da Siedlungen in der vorbereitenden 
Planungsraumanalyse aufgrund ihrer hohen Empf indlichkeit die höchste Raumwiderstandsk lasse 

gebildet haben und mit besonders breiten Puf ferbereichen versehen wurden (vgl. Anhang F.3 zur 

RVU / UVU). Da keine oder nur sehr geringe Durchfahrungen und keine Einschränkungen der 

bestehenden Flächennutzung zu erwarten sind, ist die Inanspruchnahme von Siedlungsf lächen im 
Variantenvergleich nicht als Konf likt eingegangen. Tatsächliche Konf likte mit bestehenden Nutzun-

gen innerhalb von Siedlungsf lächen sind durch die Inanspruchnahme von Wohngebäuden und 

Wohngebäudenahbereichen bis 50 m in die Wertung eingegangen.  

Wohnen und Wohnumfeld – Trennwirkung 

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  den Untersuchungsaspekt Wohnen und Woh-

numfeld – Trennwirkung sind der Karte 5.1 (Ordner 2a) zu entnehmen. 

Durch die Antragsvariante sind keine Konf likte durch Trennwirkungen für bisher zusammenhän-

gende Ortsteile/ Ortslagen zu erwarten.  

Die Antragsvariante führt allerdings zu einem Einschluss der südlichen Ortsteile von Bad Soden-

Salmünster. Der südliche Ortsteil Salmünster wird bereits durch die Autobahn A 66 zentral durch-

fahren. Zusammen mit dem Vorhaben, das am südöstlichen Rande mit zwei knapp 430 m und 

580 m langen Offenbereichen an der Ortslage entlangführt, entsteht ein Einschluss Salmünsters 
und Hausens von zwei Himmelsrichtungen, der als mittlerer Konf likt zu werten ist, da Tunnel zwi-

schen den of fenen Bereichen die Trennwirkung aufheben.   

Gesundheit und Wohlbef inden – Erholung und Freizeit 

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  den Untersuchungsaspekt Gesundheit und 

Wohlbef inden – Erholung und Freizeit sind der Karte 5.1 (Ordner 2a) zu entnehmen. 

Kurorte bzw. andere prädikatisierte Orte für gesundheitlichen Tourismus  werden durch die Antrags-

variante nicht direkt durchfahren. Betrof fen sind ausschließlich die Nahbereiche (400 m) des Erho-

lungsortes Wächtersbach sowie des Kurortes (Heilbad) Bad Soden-Salmünster (randlich). 

In Wächtersbach sind geringe bis keine Auswirkungen auf  den Erholungstourismus zu erwarten,  

da die Antragsvariante sehr knapp in den Nahbereich hereinragt und in fast 400 m Entfernung zum 

südlichen Siedlungsrand verläuf t. Bauzeitlich kommt es östlich Wächtersbach zur Belastung des 

Nahbereichs (bis 400 m) des Erholungsortes Aufenau. Die Flächeninanspruchnahme betrif f t den 
Nahbereich südlich der A 66, durch die bereits eine Vorbelastung innerhalb des Nahbereichs be-

steht. Besonders nennenswerte Auswirkungen auf  den Erholungstourismus sind daher nicht zu 

erwarten. 
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Der Nahbereich bis 400 m des Kurortes Bad Soden-Salmünster wird am südlichen Rand der Sied-

lungsf lächen von der Antragsvariante durchfahren. Die Durchfahrung und Inanspruchnahme betrifft 
die südlichen Ortsteile Salmünster und Hausen und liegt über 2 km entfernt von den Kureinrichtun-

gen im nördlichen Ortsteil Bad Soden. Aufgrund der Entfernung sowie der Vorbelastung durch die 

A66 und die Bestandstrecke 3600 (die zwischen den Kureinrichtungen und der Antragsvariante 

verlaufen), sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen des 

gesundheitlichen Tourismus im Heilbad zu erwarten. 

Potentielle visuelle Beeinträchtigungen innerhalb von Flächen mit Wohnfunktion entstehen durch 

die Antragsvariante insgesamt siebenmal durch Brücken und achtmal durch Böschungen bzw. Brü-

cken unter 15 m Höhe. 

Potentielle Sichtbeziehungen zu Brücken bzw. Böschungen entstehen aus Gebieten mit Wohnnut-

zung für die Ortslagen Neuwirtheim, Wirtheim, Wächtersbach, Bad Soden-Salmünster, Steinau an 

der Straße, Niederzell, Schlüchtern und Mittelkalbach. 

Gesundheit und Wohlbef inden – Schallimmissionen 

Da auf  Ebene des Raumordnungsverfahrens für die Schallimmissionen eine Gesamtbetrachtung 

des Suchraumes erforderlich ist, werden die direkten betriebsbedingten Auswirkungen der Neu-

baustrecke sowie die indirekten Auswirkungen auf  den Bestandsstrecken auf  Grundlage der Zug-

zahlenprognose 2030 mit und ohne Neubaustrecke betrachtet. 

Die Schallisophonen der Antragsvariante und die Grenzwertüberschreitungen in Siedlungsf lächen 

sind den Karten 5.2 (Szenario 16. BImSchV, Tag, OSS13), 5.3 (Szenario 16. BImSchV, Nacht, 

OSS), 5.4 (Szenario 16. BImSchV, Tag, MSS) und 5.5 (Szenario 16. BImSchV, Nacht, MSS14) zu 

entnehmen (Ordner 2a). 

Dabei ist zu beachten, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV nur für die Neubaustrecke 

bzw. die baulich geänderten Bereiche gelten, also für Bereiche mit baulicher Tätigkeit. Für die bes-

sere relative Vergleichbarkeit der Schallauswirkungen des „Prognose Null-Falls 2030“ (siehe Kar-

ten 5.6 und 5.7 Ordner 2b) und der „Prognose Mit-Falls“ im Suchraum werden vorliegend die Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV auch für die Bereiche ohne Bautätigkeit zugrunde gelegt. 

Daraus sind an der Bestandsstrecke in Bereichen ohne Bautätigkeit noch keine Ansprüche auf  

Lärmschutz nach Lärmvorsorgegesichtspunkten ableitbar. Im Rahmen des nachfolgenden Plan-

feststellungsverfahrens werden die vorhabenbedingten  Lärmschutzansprüche konkret und detail-

liert einzeln geprüf t und erforderliche Maßnahmen abgeleitet . 

Da die Immissionsgrenzwerte und die Orientierungswerte im Nachtabschnitt (22:00 bis 06:00 Uhr) 

gegenüber dem Tagesabschnitt (06:00 bis 22:00 Uhr) um 10 dB(A) niedriger liegen, die Emissi-

onspegel des Schienenverkehrslärms jedoch tags und nachts etwa dieselbe Größe aufweisen, 
stellt der Nachtabschnitt den maßgebenden Beurteilungszeitraum dar. Die Beschreibung der 

Schall-Auswertung wird daher hier auf  den Nachtabschnitt beschränkt werden. 

  

 
13 OSS: freie Schallausbreitung ohne Schallschutzmaßnahmen 
14 MSS: Schallausbreitung mit pauschaler Annahme für Schallschutzmaßnahmen (3m Lärmschutzwände) 
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Im Suchraum zwischen Gelnhausen und Fulda kommt es durch die f reie Schallausbreitung der 

Antragsvariante und Bestandsschienenstrecken ohne Schallschutzmaßnahmen (OSS) insgesamt 
zu einer Überschreitung der gesetzlichen Schallimmissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV über 

eine Fläche von 779 ha in der Nacht. Der Großteil der Überschreitungsf läche in der Nacht – insge-

samt 450 ha – schlägt sich auf  die Wohngebiete nieder, die zugleich den größten Flächenanteil an 

der Siedlungsf läche im Suchraum haben. Bei Mischgebieten werden nachts auf  insgesamt 213 ha 
Grenzwerte überschritten. Gewerbegebiete sind nachts mit einer Fläche von 79 ha betroffen, 

schutzwürdigen Sondergebiete, wie Schulen und Krankenhäuser, mit einer Fläche von 37 ha. 

Im gesamten Suchraum sind durch die f reie Schallausbreitung ohne Schallschutzmaßnahmen in 

der Nacht insgesamt 15.200 Einwohner in Wohn- und Mischgebieten durch Überschreitung der 
Grenzwerte nach 16. BImSchV betrof fen. Der Großteil der Betrof fenheiten ergibt sich dabei in 

Wohnbaugebieten entlang der Bestandsstrecke. Die Lärmintensität spiegelt sich im gesamten 

Suchraum durch die einheitenlose Lärmkennzif fer von knapp 1,9 Mio. wider. Am intensivsten sind 

Einwohner in Wohnbaugebieten betrof fen (LKZ knapp 1,8 Mio.).  

Mit Schallschutz (MSS) – pauschale Annahme von Lärmschutzwänden mit 3 m Höhe an der Neu-

baustrecke – werden durch die Antragsvariante und die Bestandsstrecken im Suchraum insgesamt 

auf  655 ha nachts Grenzwerte der 16. BImSchV überschritten. Im Vergleich mit der f reien Schal-

lausbreitung ohne Schallschutz werden also 124 ha weniger Siedlungsf läche belastet.  

Im gesamten Suchraum sind im Szenario mit pauschalem Schallschutz insgesamt rund 11.900 

Einwohner in Wohn- und Mischgebieten durch Überschreitung der Grenzwerte nach 16. BImSchV 

betrof fen (rund 3.300 Einwohner weniger als ohne 3 m Lärmschutzwand). Der Großteil der Betrof-

fenheiten ergibt sich dabei weiterhin vorrangig in Wohngebieten entlang der Bestandsstrecke. Die 
Lärmintensität spiegelt sich im gesamten Suchraum durch die Lärmkennzif fer von über 1 Mio. wider 

und liegt damit bei nur etwa 50 % der Intensität, die im Szenario ohne pauschalen Schallschutz 

ermittelt wurde.  

Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  d ie SchutzgüterTiere, Pf lanzen und biologi-

sche Vielfalt sind der Karte 6 (Ordner 2b) zu entnehmen. 

Die Antragsvariante IV verläuf t zwischen Gelnhausen und dem Hof  Kaltenborn bei Neuwirtheim in 

Bündelung mit der Bestandsstrecke 3600. Die beiden zusätzlichen Gleise führen voraussichtlich 

zu einer Erweiterung des Bahnkörpers überwiegend in Richtung Südosten. Dadurch ergeben sich 

randliche Eingrif fe in das Naturschutzgebiet (NSG) „Kinzigaue bei Gelnhausen“ und das Flora-
Fauna-Habitat (FFH)-Gebiet „Kinzig zwischen Langenselbold und Wächtersbach“. Die feuchten 
Auenbiotope im NSG besitzen einen hohen Biotopwert und sind zum größten Teil auch als ge-

schützte Biotope verzeichnet. Die Erlen-Weiden-Gehölze entlang der Bahnböschung außerhalb  

des Schutzgebietes sind teilweise als geschützte Biotope verzeichnet. 

Im weiteren Verlauf  außerhalb des NSG bei Höchst sind nach der Hessischen Biotopkartierung in 

der Aue weitere geschützte Biotope ausgewiesen. Nördlich von Höchst verlaufen die zusätzlichen 

Gleise am Rand des FFH-Gebietes „Talauensystem der Bieber und der Kinzig bei Biebergemünd“ 
und verursachen dort auch Eingrif fe in FFH-Lebensräume.  
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Die hessische Biotopkartierung weist dort auch Hinweise zu geschützten Lebensräumen aus. Grö-

ßere Bereiche der Kinzigaue zwischen Gelnhausen und Kaltenborn gehören weiterhin zu den Flä-

chen des landesweiten Biotopverbundes. 

Zwischen Gelnhausen und Kaltenborn sind somit auf  einer relativ großen Länge geschützte und 

schutzwürdige Lebensräume betrof fen, da aber im Wesentlichen nur zwei Gleise an die Bestands-

strecke 3600 angebaut werden und keine größeren Böschungen erforderlich sind, ist der Flächen-
eingrif f  dort vergleichsweise gering und es f indet keine Neuzerschneidung von Schutzgebieten 

statt. 

Nördlich von Kaltenborn verläuf t die Variante IV größtenteils in Tunnellage unter dem Aspenhainer 
Kopf . Durch die oberirdisch verlaufenden Abschnitte werden Waldf lächen mit Bodenschutzfunktion 

beansprucht. Dabei wird der Glasborn-Bach bei Wächtersbach oberirdisch gequert, der als ge-

schütztes Biotop verzeichnet ist. 

Bei der Überquerung der Kinzigaue südlich von Wächtersbach werden mehrfach linienhaf te Ge-

hölzstrukturen überbrückt, die als wertvolle und schutzwürdige Biotope einges tuft sind. An der Kin-

zig bef indet sich eine Biotopverbundfläche. 

Am östlichen Kinzig-Hang verläuf t die Antragsvariante parallel zur Autobahn im Tunnel. Vor dem 

Portal werden Waldf lächen mit Bodenschutzfunktion und landschaftsprägender Wald durchfahren, 

darunter auch Waldf lächen, denen ein sehr hoher Biotopwert zugeordnet wird.  Südöstlich der Au-

tobahn wechseln längere Tunnelabschnitte und kürzere oberirdische Abschnitte. Dabei werden 

oberirdisch Waldf lächen mit besonderen ökologischen Funktionen beansprucht.  

Östlich von Bad Soden-Salmünster wird der Klingbach überquert. Die Klingbach-Niederung gehört 

zum FFH-Gebiet „Biberlebensraum Hessischer Spessart (Jossa und Sinn)“ und östlich der Linie 
zum EU-Vogelschutzgebiet (VSG) „Spessart bei Bad Orb“. Das VSG wird d urch die Antragsvari-

ante sehr kleinf lächig an seiner äußersten Grenze tangiert, eine Linienoptimierung in der weiteren 

Planung erscheint an dieser Stelle ggf . möglich. Die linearen Gehölze im Talgrund sind gesetzlich 

geschützte Biotope und zum Teil als Waldf lächen mit der Funktion „sonstige Biotopschutzfunktion“. 
Das Tal gehört weiterhin zum Kernraum des Biotopverbundes „Spessart bei Bad Orb“.  Eine erheb-

liche Beeinträchtigung der Natura 2000-Gebiete (FFH und VSG) wird nicht erwartet. 

Anschließend folgt ein langer Tunnel, die schutzwürdigen Waldbestände werden unter- 
quert. Bei einer Öf fnung am Sennelsbach bei Steinau werden mehrere Lineargehölze als schutz-

würdige Biotope überquert. Ein weiteres Bachtal wird zwischen Steinau und dem Bellinger Berg 

gequert. Hier sind ebenfalls zwei geschützte Lineargehölze betrof fen. 

Das NSG und FFH-Gebiet „Bellinger Berg“ wird anschließend in Tunnellage unterquert. Nördlich 
des Bellinger Berges tritt die Variante zunächst im Einschnitt an die Oberf läche. Hier sind wieder 

kleinf lächig geschützte Gehölzbestände sowie eine feuchte Hochstaudenf lur als wertvolles Biotop 

betrof fen. Ein nahe gelegenes Kalk-Niedermoor im FFH-Gebiet kann – falls erforderlich – durch 
technische Maßnahmen geschützt werden. Anschließend überquert die Variante IV im Bereich der 

Kläranlage Niederzell die Kinzig und ihr Nebengewässer Ahlersbach mit einer knapp 30 m hohen 

Brücke. Entlang dieser beiden Gewässer bef inden sich geschützte Gehölzbestände, die zum FFH-

Gebiet „Kinzigsystem“ gehören.  
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Am nördlichen Hang des Kinzigtales zwischen der L 3329 und der Bestandsstrecke der Kinzigtal-

bahn (3600), die im Bereich des Waldgebietes Höllstrauch gequert wird, sind weitere Gehölze als 
geschützte Biotope betroffen. Anschließend tritt die Variante wieder in einen Tunnel ein. Im Bereich 

des Tunnelportals werden kleinf lächig Waldf lächen mit hoher Wertigkeit und besonderen ökologi-

schen Funktionen in Anspruch genommen sowie südlich der Kinzigtalbahn kleinf lächig eine 

Feuchtwiese. 

Im weiteren Verlauf  wird die A 66 westlich von Schlüchtern zweimal unterirdisch gequert, auch das 

Hagerwasser und der Hagerkopf  bei Schlüchtern werden unterfahren. Am möglichen Verknüp-

fungspunkt nordwestlich von Schlüchtern werden bei der Querung von Hagerbach, Riedbach und 
Mordgraben einzelne kleinere Feldgehölze und Baumhecken als wertvolle und schutzwürdige Bi-

otope durchschnitten. Nach Querung der Bestandsstrecke 3825 beginnt ein fast 10 km langer Tun-

nel. Die Tunnelöf fnung liegt im Bereich einer Waldf läche mit besonderen ökologischen Funktionen. 

Aufgrund der Tunnelführung resultieren im Verlauf  bis Mittelkalbach keine weiteren Konf likte mit 
Biotopen. Bei der Überquerung des Kalbachtals und eines Nebengewässers werden mit den zwei 

getrennt verlaufenden Gleisen geschützte Biotope gequert. Bis zur Einmündung in die Schnellfahr-

strecke werden weiterhin noch Waldf lächen und Gehölze mit verschiedenen Schutzfunktionen 

durchquert, sie liegen am Rand eines großf lächig unzerschnittenen Raumes (vorbelastet durch die 

bestehende Schnellfahrstrecke 1733 Fulda – Würzburg). 

Natura 2000  

Im Wirkraum der Variante IV bef inden sich insgesamt 15 Natura 2000-Gebiete. Von der Variante 

sind sieben Natura 2000-Gebiete durch oberirdische Streckenabschnitte betrof fen, bei denen er-

hebliche Beeinträchtigungen nicht auszuschließen sind. Unter Berücksichtigung möglicher scha-

densbegrenzender Maßnahmen wird voraussichtlich für drei Gebiete ein Ausnahmeverfahren er-

forderlich, wobei Kohärenzsicherungsmaßnahmen voraussichtlich möglich sein werden: 

Die Antragsvariante durchläuf t direkt an der Bestandsstrecke 3600 die Teilf lächen der FFH-Ge-

biete 5721-305 „Kinzig zwischen Langenselbold und Wächtersbach“ sowie 5821-301 „Talauensys-
tem der Bieber und der Kinzig bei Biebergemünd“ im Kinzigtal. Ein Ausnahmeverfahren ist für beide 

Gebiete erforderlich. 

Östlich von Salmünster wird weiterhin das Klingbachtal mit dem FFH-Gebiet 5723-350 „Biberle-
bensraum Hessischer Spessart (Jossa und Sinn)“ sowie randlich das überlagernde VSG 5722-401 

„Spessart bei Bad Orb“ überquert. Hier gehen durch ein Auf tragsbauwerk und eine Brücke Flächen 
des Lebensraumtyps (LRT) 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen) mit Lebensräumen (Habitaten) 

des Hellen und Dunklen Wiesenknopf -Ameisenbläulings (Konfliktpotential „mittel“) sowie Habitat-
f lächen des Bibers verloren. Die Flächenbeanspruchung kann durch technische Maßnahmen (ge-

eignete Brückenkonstruktion) gemindert werden, so dass keine erhebliche Beeinträchtigung ver-

bleibt.  

Im weiteren Verlauf  kreuzt Variante IV zwei kleinere FFH-Gebiete am Hang des Kinzigtales (5622-

301 „Bellinger Berg“ und 5623-307 „Hundsgraben bei Elm“), ohne dabei erhebliche Beeinträchti-
gungen der Erhaltungsziele zu verursachen, da sie unterirdisch durchquert werden oder – unter 

Berücksichtigung geeigneter Brückenbauwerke als schadensbegrenzender Maßnahmen – keine 

Beeinträchtigung von Lebensraumtypen verursachen.  
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In dem Gebiet 5623-317 „Kinzigsystem oberhalb von Steinau a. d. Straße“ ist aufgrund der hohen 
Verlustf läche von Ufergehölzen durch Flächenbeanspruchungen dagegen mit einer Beeinträchti-

gung des Schutzgebiets zu rechnen.  

Nach dem möglichen Kreuzungspunkt der Kombinationsvarianten bei Schlüchtern sind bis zum 

Anschluss an die Bestandsstrecke 1733 Fulda-Würzburg dabei keine weiteren Konf liktpunkte zu 

verzeichnen. 

Für die Antragsvariante stellt der Konf liktpunkt FFH-Gebiet 5821-301 „Talauensystem der Bieber 
und der Kinzig bei Biebergemünd“ im Kinzigtal nordöstlich von Gelnhausen den größten Konf likt-

punkt dar. 

Trotz der insgesamt vergleichsweise geringen Beanspruchung von Lebensraumtyp-Flächen wer-

den doch wertgebende Elemente in insgesamt sieben Natura 2000-Gebieten erheblich beeinträch-

tigt. Für drei Gebiete wäre nach jetzigem Planungsstand ein Ausnahmeverfahren erforderlich. Eine 

Kohärenzsicherung kann jedoch potentiell ermöglicht werden. 

Artenschutz 

Zunächst entsteht wie im Kinzigtal bis Biebergemünd-Neuwirtheim Konf likte mit dem Dunklen Wie-

senknopf -Ameisenbläuling und dem Biber, bei denen das Konf liktrisiko geringer ist. Am Aspenhei-

ner Kopf  bei Biebergemünd-Neuwirtheim wird alter Laubwald durchfahren, wodurch ein Konf likt mit 

dem Rotmilan entsteht. Danach ist die Durchfahrungslänge von Lebensräumen mit „hohem Kon-
f liktrisiko“ jedoch vergleichsweise gering. Es wird nur noch einmal über eine kurze Strecke alter 

Laubwald durchfahren und es sind zweimal Nahrungshabitate des Schwarzstorches (östlich Sal-

münster, nördlich Steinau) und ein weiterer Brutplatz des Rotmilans (nordwestlich Sc hlüchtern) 

betrof fen. Entlang der Antragsvariante ist keine Art mit „extrem hohen Typuswert“ wie die Mopsfle-
dermaus betrof fen. Entlang dieser Variante gibt es noch weitere, aber geringe Konf liktpotentiale. 

Schutzgüter Boden und Fläche 

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  die Schutzgüter Boden und Fläche sind der 

Karte 8 (Ordner 2b) zu entnehmen. 

Die dauerhaf te Gesamtf lächeninanspruchnahme der Antragsvariante (Fahrbahn und Böschungen) 
beträgt etwa 52 ha. Der über eine pauschale Annahme geschätzte Flächenverbrauch für die Abla-

gerung der Überschussmassen wird mit rund 90 ha veranschlagt. 

Die Antragsvariante verläuf t zunächst über etwa 5 km durch die Kinzigaue mit den dort vorhande-
nen Auengleyen als schutzwürdige Böden mit Auendynamik und oberf lächennahem Grundwas-

sereinf luss. Zwischen Gelnhausen und Kaltenborn sind somit insgesamt  auf  einer relativ großen 
Länge schutzwürdige Böden betrof fen, da aber im Wesentlichen nur zwei Gleise an die Bestands-
strecke 3600 angebaut werden und keine größeren Böschungen erforderlich sind, ist der Flächen-
eingrif f  vergleichsweise gering. Nördlich von Kaltenborn tritt die Variante in einen Tunnel unter dem 
Aspenhainer Kopf  ein. An den Portalen und bei Zwischenangrif fen werden in geringerem Umfang 

Waldf lächen mit Bodenschutzfunktion beansprucht. 

Bei der Überquerung der Kinzigaue werden wiederum schutzwürdige Auenböden überbrückt. Am 
östlichen Kinzig-Hang verläuf t die Antragsvariante über längere Strecken parallel zur Autobahn im 

Einschnitt.  
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Bis zur Querung des Hirschbachs bei Salmünster werden mehrfach Waldf lächen mit Bodenschutz-
funktion und schutzwürdige Böden durchfahren. Ansonsten verläuf t die Variante bis Steinau größ-
tenteils im Tunnel. Zwischen Steinau und Schlüchtern kommen auf  mehreren Abschnitten schutz-

würdige Böden und Waldf lächen mit Bodenschutzfunktion hinzu.  

Im Abschnitt zwischen Schlüchtern und dem Anschluss an d ie bestehende Schnellfahrstrecke bei 

Mittelkalbach verläuf t die Antragsvariante weitgehend im Tunnel. Nördlich von Schlüchtern sind 
weitere schutzwürdige Böden (160 m Brücke) sowie bei Querung des Kalbachs schutzwürdige 

Böden und Waldf lächen mit Bodenschutzfunktion betroffen. 

Schutzgut Wasser 

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  das Schutzgut Wasser sind der Karte 7 (Ord-

ner 2a) zu entnehmen. 

Oberf lächengewässer  

Die Variante IV verläuf t zunächst gebündelt mit der Bestandsstrecke 3600 Gelnhausen – Fulda 

und quert die Kinzig an derselben Stelle (südöstlich von Gelnhausen). Eine Inanspruchnahme des 

Gewässers oder dessen Uferbereiches lässt sich durch entsprechende Platzierung der B rücken-

pfeiler voraussichtlich vermeiden. 

Vor und im weiteren Verlauf  nach der Überquerung der Kinzig verläuf t die Variante etwa 4,5 km 

durch das zugehörige Überschwemmungsgebiet bzw. an dessen Rand entlang. Wenngleich dieser 

Abschnitt größtenteils in Bündelung mit der Bestandsstrecke verläuf t, geht innerhalb des Über-

schwemmungsgebietes durch die beiden neu zu verlegenden Gleise Retentionsf läche verloren, 
sodass ein Konf likt mit dem Überschwemmungsgebiet entsteht. Die Variante wird in dem Bünde-

lungsabschnitt voraussichtlich wie die Bestandsstrecke auf  einem Damm geführt und berührt im 

Abschnitt der Bündelung die Kinzig an drei Stellen, wobei sich eine Beeinträchtigung des Gewäs-

sers nicht ausschließen lässt. 

Südöstlich von Wächtersbach bef indet sich eine Quelle („Glasborn“), über die die Variante in 

Dammlage geführt wird. Anschließend wird die Kinzig ein weiteres Mal überquert. Die erforderliche 

Brücke ist etwa 940 m lang und kann so gebaut werden, dass die Kinzig und ihre Ufer f lächenmäßig 

nicht beansprucht werden. Auf  880 m überquert die Brücke das zur Kinzig gehörende Über-

schwemmungsgebiet. 

Nach weiteren rund 6,5 km ohne Konf likte mit Oberf lächengewässern konf liktfrei sind, überquert 

die Linie südlich / südöstlich von Bad Soden-Salmünster den Hirschbach und den Klingbach. Die 

Bäche werden in Dammlage bzw. mit einer kurzen Brücke überquert, sodass ein Konf likt mit den 
Gewässerkörpern und ihrer Uferbereiche nicht auszuschließen ist. Außerdem ist entlang des Kling-

bachs ein Überschwemmungsgebiet ausgewiesen, dass überquert wird.  

Südlich und östlich von Steinau werden weitere Fließgewässer überquert (Sennelsbach mit 

Schwarzer Rolle sowie zwei namenlose Gewässer südwestlich und nordwestlich des Bellinger Ber-
ges). Da die Variante jeweils im leichten Einschnitt den Talgrund quert, sind Konf likte mit den Fließ-

gewässern zu erwarten. Drei Gewässer sind im Bereich der Querungen als deutlich bis stark ver-

ändert eingestuf t (Stufe 4 und 5), ein Gewässer als mäßig verändert (Stufe 3). Weitere kleine Fließ-

gewässer und Quellen werden in Tunnellage unterquert.  
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Zwischen Steinau und Niederzell wird im Bereich der Kläranlage die Kinzig mit dem einmündenden 

Ahlersbach und zugehörigem Überschwemmungsgebiet mit einer hohen Brücke überquert. Vo-
raussichtlich lässt sich eine Inanspruchnahme der Gewässerkörper und ihrer Uferbereiche durch 

eine entsprechende Brückenkonstruktion vermeiden. 

Am nördlichen Kinzigtalhang bef indet sich im Bereich der Unterquerung der Bestandsstrecke 3600 

neben der Variante eine Quelle. Eine Beeinträchtigung kann durch kleinräumige Linienoptimierung 
in der weiteren Planung eventuell vermieden werden, ist aber nicht sicher auszuschließen. Weitere 

Quellen sind in dem anschließenden Waldgebiet verzeichnet, das in Tunnellage unterquert wird 

und daher voraussichtlich keine Konf likte mit diesen hervorruf t . Weitere Konf likte mit Oberf lächen-

gewässern treten bis zu dem möglichen Variantenverknüpfungspunkt  nördlich von Schlüchtern 

nicht auf . 

Nordwestlich von Schlüchtern werden die Fließgewässer Riedbach und Mordgraben mit Brücken 

gekreuzt. Überschwemmungsgebiete sind nicht festgesetzt.  Ein Konflikt mit den Gewässerkörpern 
ist aufgrund der Höhe der Brücke nicht zu erwarten. Anschließend folgt ein langer Tunnelabschnitt 

bis in den Bereich des Anschlusses an die bestehende Schnellfahrstrecke. Die beiden Gleisstränge 

der Antragsvariante teilen sich im Bereich der Anschlusskurve. Ein Gleis unterführt die Bestands-

strecke 1733 und schließt an diese von Osten her an, das andere Gleis bleibt westlich der Be-
standsstrecke. In der Anschlusskurve tritt der Tunnel zutage, wobei beide Gleisstränge den 

Kalbach überqueren. Voraussichtlich lässt sich die nördliche der beiden Querungen so ausgestal-

ten, dass ein Konf likt mit dem Gewässerkörper vermieden wird. Bei der südlichen ist aufgrund der 

geringen Höhe über Gelände ein Konf likt anzunehmen. 

Grundwasser  

Die Variante IV zweigt südwestlich von Neuwirtheim nach Nordosten von der Bestandsstrecke 
3600 ab. Unmittelbar nach dem Abzweig wird das geplante Trinkwasserschutzgebiet des Horizon-
talbrunnens Wirtheim (435-017) auf  einer Länge von 2.390 m zum überwiegenden Teil unterirdisch 

durchfahren. Derzeit wird ein Gutachten zur Neuabgrenzung der Schutzgebietszonen erarbeitet. 
Nach der zu erwartenden Neuabgrenzung wird die Variante voraussichtlich außerhalb der zukünf-

tigen engeren Schutzzone II liegen (BGS UMWELT 2017). Die Durchfahrung Zone II in der derzeit 
geplanten Schutzgebietsabgrenzung wird als Konf likt in Zone III gewertet. 

Nach dem genannten Trinkwasserschutzgebiet tritt die Variante unmittelbar in das nächste Was-
serschutzgebiet ein (WSG Tiefbrunnen Mittbach (435-133)). Betrof fen ist ein Abschnitt von insge-

samt 1.630 m. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um die Zone III (840 m oberirdisch, 720 m 
unterirdisch). Die Zone II wird an ihrem Rand auf  70 m oberirdisch durchfahren. Nach Aussage der 

Stadtwerke Wächtersbach, die über ein Wasserrecht von 500.000 m³/a verfügen, ist der Tiefbrun-
nen von zentraler Bedeutung für die Wasserversorgung von Wächtersbach. 

Etwa 1 km nachdem die Variante das WSG 435-133 verlässt, durchquert sie südlich der Ortslage 
Aufenau die Zone III des Trinkwasserschutzgebietes des Brunnens „Im Autal“ (435-003) auf  einer 

Länge von 1.540 m (vollständig unterirdisch). Die Zone II dieses Schutzgebietes ist nicht betroffen. 

Nördlich von Bad Orb tritt die Variante in das ausgedehnte quantitative Heilquellenschutzgebiet 
Bad Soden-Salmünster ein, das seit 1951 festgesetzt ist. Betrof fen ist der südliche Bereich d es 

Gebietes südlich von Salmünster. Es handelt sich um die quantitative Schutzzone D (erweiterte 
Schutzzone), die insgesamt auf  einer Länge von insgesamt 4.160 m durchfahren wird.  
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Davon verlaufen 2.850 m der Variante unterirdisch und 1.310 m oberirdisch. Nach der geplanten 

Neufestsetzung der Schutzzonen, die die Abgrenzung qualitativer Schutzzonen beinhaltet, liegt die 
Linie außerhalb des Schutzgebiets.  

Da das Verfahren zur Neufestsetzung der Schutzzonen aber seit vielen Jahren ruht, wird die Durch-
fahrung der geltenden Schutzzonenfestsetzung gewertet. Überlagert wird der Bereich zum Teil 

durch das geplante Trinkwasserschutzgebiet des Brunnens Borntal (435-191), was ebenfalls als 
Konf likt gewertet wird, da es sich um einen anderen Untersuchungsaspekt handel t. Die Zone III 

dieses Gebietes wird durch zwei insgesamt 1.000 m lange Tunnel und zudem 320 m oberirdisch 
durchfahren. Andere Zonen dieses Schutzgebietes werden nicht berührt. 

Einige hundert Meter nach Austritt aus dem Heilquellenschutzgebiet wird die Zone III des Trink-
wasserschutzgebietes der Gewinnungsanlage „Am Wüfelbach“ (435-010) durchfahren. Die Durch-

fahrungslänge beträgt 750 m (unterirdisch). 

Zuletzt wird südlich von Steinau das Trinkwasserschutzgebiet Brunnen „Schiefer“ (435-157) durch-

fahren. Die Durchfahrungslänge der Zone III beträgt 560 m (350 m unterirdisch, 220 m oberirdisch). 

Östlich des möglichen Variantenverknüpfungspunktes bei Schlüchtern durchquert die Variante IV 

die Zone III der Trinkwasserschutzgebiete 435-067 (im Verfahren) und Quelle Struth und Arsch-

Quelle (631-097) unterirdisch. Die Durchfahrungslängen betragen 420 bzw. 1.200 m. Anschließend 
wird die Zone II des WSG 631-068 durch einen Tunnel in geringem Abstand passiert. Da die Vari-

ante aber außerhalb des WSG liegt und die engere Schutzzone II nicht ef fektiv durchquert wird, ist 

anzunehmen, dass der Zustrom zur Wasserfassung durch den Tunnel nicht beeinträchtigt wird. Ein 

erheblicher Konf likt mit dem WSG 631-068 wird nicht angenommen. 

Bei der Anschlusskurve an die Schnellfahrstrecke teilen sich die beiden Gleisstränge der Vari-

ante IV. Ein Gleis unterführt die Bestandsstrecke 1733 und schließt an diese von Osten her an, 
das andere Gleis bleibt westlich der Bestandsstrecke. Der westliche Gleisstrang durchquert unter-

irdisch die Zone III des WSG 631-089. Die Durchfahrungslänge beträgt rund 330 m. 

Schutzgüter Luft und Klima 

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  die Schutzgüter Luf t und Klima sind der Karte 

8 (Ordner 2b) zu entnehmen. 

Lokalklima 

Im Bündelungsabschnitt mit der Bestandsstrecke 3600 zwischen Gelnhausen und Neuwirtheim 
wird die Antragsvariante über mehrere Kilometer als Bahndamm bzw. aufgeständert geführt. Ein 
erheblicher Konf likt durch Behinderung des Luf taustauschs (Riegelwirkung) lässt sich ausschlie-
ßen, da der neue Dammabschnitt durch eine Verbreiterung des ohnehin bestehenden Damms der 
Bestandsstrecke 3600 hergestellt wird. Nach der Ausfädelung bei Neuwirtheim folgen mehrere 
oberirdische Abschnitte, bei denen eine Waldrodung erforderlich ist.  

Das weite, grünlandbedeckte Kinzigtal südlich von Wächtersbach wird vollständig überbrückt. Mit 
Beeinträchtigungen des Luf taustausches ist aufgrund der Brückenhöhe (15 bis 20 m) nicht zu rech-
nen. Mit einem bedeutenden talabwärts gerichteten Kaltluf tabfluss ist aufgrund der geringen Stei-
gung nicht zu rechen. Nach der Talbrücke ist auf  kurzer Strecke in einem Einschnittbereich Wald-
rodung erforderlich.  
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Waldf lächen gehen im weiteren Verlauf  der Variante mehrfach kleinf lächig durch Einschnitts - oder 
Dammlagen verloren, z. B. südöstlich / östlich von Aufenau, südlich der Kinzig-Talsperre und nörd-
lich von Steinau. 

Im weiteren Verlauf  passiert die Variante Salmünster südöstlich mit drei kurzen oberirdischen Ab-
schnitten und riegelt diese Täler teilweise ab (unter anderem den Hirschbach). An den steilen Hän-
gen und im Tal kann etwaig entstehende Kaltluf t aufgrund des Gefälles gut abfließen, jedoch sind 
nur wenige kaltluf tproduzierende Grünland- oder Ackerf lächen vorhanden, der überwiegende Teil 
der höhergelegenen Bereiche ist bewaldet. Wenngleich Wälder nicht in bedeutendem Umfang Kalt-
luf t produzieren, wird die Luf t im Kronendach dennoch in geringem Maße abgekühlt, ehe sie aus 
dem Stammraum hangabwärts f ließt. Salmünster könnte grundsätzlich aus der Zufuhr dieser küh-
leren Luf t prof itieren, da es am Fuße des bewaldeten Hangs liegt. Auch die potentielle Zufuhr von 
Frischluf t ist angesichts der A 66, die Salmünster durchquert, von Bedeutung. Da hier zum Teil 
Bäche gequert werden, ist davon auszugehen, dass dies mit Brücken erfolgt.  

Auch der Klingbach wird mit einer niedrigen Brücke überquert. Dennoch kann es teilweise zu leich-
ten Riegelbildungen kommen. Insgesamt spiegelt es die Konf liktsituation zutref fend wider, wenn 
für diese Talquerungen zusammen ein einzelner erheblicher Konf likt in den Variantenvergleich ein-
gestellt wird.  

Südlich von Steinau werden zwei Täler nahezu ebenerdig gequert, so dass dort ein Zustrom von 
Kaltluf t in Richtung Steinau nicht beeinträchtigt wird. Anschließend wird das Kinzigtal gequert. Der 
Talgrund wird überbrückt, wodurch dort ebenfalls keine Konf likte hinsichtlich des Luf taustauschs 
entstehen. 

Nordwestlich von Schlüchtern wird ein strukturreicher Of fenlandkomplex durch eine 30 m hohe und 

1 km lange Brücke durchfahren. Durch die Höhe der Brücke wird der Abf luss etwaig produzierter 

Kaltluf t voraussichtlich nicht beeinträchtigt.  

Bis zum Anschluss an die Bestandsstrecke 1733 Fulda – Würzburg verläuf t die Variante unterir-

disch. Die beiden Gleisstränge teilen sich in der Anschlusskurve. Ein Gleis unterführt die Bestands-

strecke und schließt an diese von Osten her an, das andere Gleis bleibt westlich der Bestandsstre-
cke. Beide Gleisstränge überqueren dabei das Tal des Kalbachs. Der westliche Gleisstrang wird 

über eine 20 m hohe Brücke geführt, weshalb kein Konf likt mit etwaigen Luf tabf lüssen im Tal zu 

rechnen ist. Der östliche Strang verläuf t dagegen als Damm durch das Tal und kann in Verbindung 

mit der bestehenden Brücke einen Riegel für den Luftaustausch darstellen. Es ist daher von einem 

erheblichen Konf likt mit dem Lokalklima auszugehen. 

Die dauerhaf te Inanspruchnahme von Waldf lächen beläuf t sich auf  11,7 ha. Davon sind im Umwel-
tatlas Hessen (HLNUG 2017c) 1,0 ha als Waldf lächen mit Klima- und Immissionsschutzfunktion 
ausgewiesen.  

Globalklima (Ressourcenverbrauch) 

Die Antragsvariante ist 58,3 km lang. Sie ist von Gelnhausen ausgehend für 1,5 km mit 230 km/h 
befahrbar. Bis zur Anschlusskurve an die bestehende Schnellfahrstrecke 1733 Fulda – Würzburg 
ist die Strecke mit 250 km/h befahrbar. Die Anschlussweiche ist dann mit  
200 km/h befahrbar. Nach der Anschlussweiche kann auf  der Schnellfahrstrecke nach Fulda wie-
der auf  250 km/h beschleunigt werden. Auch in der entgegengesetzten Fahrtrichtung (von Fulda 
kommend) bedeutet die Reduzierung der Geschwindigkeit im Anschlussbereich eine leichte Be-
einträchtigung hinsichtlich der Fahrdynamik, da die übrige Strecke für 250 km/h ausgelegt ist.  
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Schutzgut Landschaft 

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  das Schutzgut Landschaf t sind der Karte 9 

(Ordner 2b) zu entnehmen. 

Auswirkungen auf Landschaftsschutzgebiete  

Eine oberirdische Durchquerung von Landschaf tsschutzgebieten f indet durch die Antragsvariante 

auf  insgesamt 7.690 m statt, die vollständig auf  das LSG „Auenverbund Kinzig“ entfallen, das  ent-
lang der Kinzig und ihrer Zuf lüsse ausgewiesen ist. Betrof fen sind der im Kinzigtal ausgewiesene 

Teil des LSG, die Täler von Klingbach, Ulmbach und Steinebach sowie eine weitere Teilf läc he des 

Schutzgebietes nordwestlich von Schlüchtern. 

Aufgrund der anlagebedingten Modif ikation des Landschaf tsbildes im Kinzigtal bei Gelnhausen, 
bei Wächtersbach sowie in den weiteren oben genannten Teilbereichen besteht bei der Variante 

ein Konf likt mit dem Ziel des Schutzes der typischen Flusslandschaf t.  

Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

Die Antragsvariante verläuf t von Gelnhausen zunächst über mehrere Kilometer gebündelt mit der 

Bestandsstrecke 3600 Gelnhausen – Fulda. Dabei wird sie ausschließlich auf  einem Damm ge-

führt. Die Gleise liegen nur wenige Meter über Geländeoberkante und nahezu auf  gleicher Höhe 
wie der Damm der Bestandsstrecke. Das visuelle Wirkpotential dieses Abschnittes ist daher gering. 

Visuelle Auswirkungen auf  die Landschaf t werden zusätzlich durch die Bündelung des neu zu er-

richtenden Damms mit der Bestandsstrecke 3600 vermindert. Aufgrund dieser konf liktmindernden 

Bündelung ist die gemeinsame Durchquerung des Kinzigtals von Gelnhausen bis zur Ausfädelung 
südwestlich Neuwirtheim nicht als erhebliche nachteilige Auswirkung auf  das Landschaf tsbild an-

zusehen. 

Nach Verlassen der Linie der Bestandsstrecke mit einer langgezogenen Rampe verläuf t die Vari-

ante kurzzeitig als Einschnitt und geht dann in einen Tunnel über, aus dem sie – von sehr kurzen 

Unterbrechungen abgesehen – erst südlich von Wächtersbach wieder hervortritt, um das Kinzigtal 

zu überqueren. Das Tal wird durch eine 940 m lange Brücke überquert. Die Talbrücke erreicht eine 
Höhe von bis zu 18 m. Aufgrund ihrer Länge ist ihr visuelles Wirkpotential trotz der relativ geringen 

Höhe als hoch einzustufen. Ihr Wirkpotential entfaltet die Brücke in Richtung Süden in der of fen-

landgeprägten Kinzigaue, jedoch vorgeprägt durch die querende Bestandsstrecke 3600. Nach Nor-

den hin beschränkt der Siedlungskörper von Wächtersbach als sichtverstellendes Element die 
Sichtwirkung im Wesentlichen auf  den Nahbereich. Insgesamt ist die visuelle Wirkreichweite der 

Kinzigtal-Querung als hoch einzustufen. Der überquerte Bereich liegt innerhalb der Landschaf ts-

bildeinheit Sandsteinspessart, die gemäß Bewertung des BUNDESAMTES FÜR NATURSCHUTZ hohe 

landschaf tsästhetische Qualität aufweist. Überbrückt wird ein Bereich mit intensiv genutztem Grün-
land, in dem strukturierende Elemente weitgehend fehlen. Zwar ist die Kinzig prinzipiell als land-

schaf tsprägendes Element anzusehen, jedoch verläuf t sie im betroffenen Bereich nur am östlichen 

Rand des Tals. Somit sticht sie visuell weniger stark hervor als in Talbereichen, in denen sie in 

zentraler Lage verläuf t. Mittig durch das Tal hindurch verläuf t die Bestandsstrecke 3600 als wenige 

Meter hoher Damm, der eine visuelle Vorbelastung darstellt.  
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Weitere Vorbelastungen stellen der Gleisabzweig Richtung Bad Orb, die A 66, die den betrof fenen 

Bereich des Tals südöstlich tangiert, eine Freileitung sowie die Kläranlage und die Siedlungsf lä-
chen am südlichen Ortsrand von Wächtersbach dar. In Blickrichtung Süden und Osten of fenbart 

sich dennoch eine weitgehend unvorbelastete Landschaf t. Trotz der hohen Vorbelastungen wird 

die landschaf tsästhetische Qualität daher als hoch eingestuf t.  

Auf  die Querung des Kinzigtals folgen südöstlich von Aufenau mehrere Tunnelabschnitte, zwischen 

denen die Variante IV in Einschnittlage geführt wird. Hier entstehen keine erheblichen nachteiligen 

Auswirkungen auf  das Landschaf tsbild.  

Südlich von Salmünster überquert die Variante IV den Hirschbach. Sie wird dabei in Dammlage mit 

geringem visuellem Wirkpotential geführt. Entsprechend gering stellt sich auch die Wirkreichweite 
dar. Hinsichtlich der landschaf tsästhetischen Qualität ist der weitestgehend unvorbelastete Blick 

nach Süden auf  die bewaldeten Hänge des Spessarts hervorzuheben. Die dominierende Nutzung 

im überquerten Bereich ist Intensivgrünland. Strukturierende Landschaf tselemente fehlen weitge-

hend. Der Hirschbach verläuf t als naturferner, begradigter Graben. Insgesamt ist die land-
schaf tsästhetische Qualität als mittelmäßig zu bewerten ist. Die Umgebung des überquerten Be-

reichs liegt innerhalb der Landschaf tsbildeinheit Sandsteinspessart, die gemäß Bewertung des 

BUNDESAMTES FÜR NATURSCHUTZ hohe landschaftsästhetische Qualität aufweist. 

Nach einem kurzen Tunnelabschnitt schließt sich an die Querung des Hirschbachtals die Querung 

des Klingbachtals an. Auch dieses Tal wird in Dammlage und einer kurzen Brücke mit geringem 

visuellen Wirkpotential und entsprechend geringer Wirkreichweite durchquert. Hervorzuheben ist 
ebenfalls der weitestgehend unvorbelastete Blick nach Süden auf  die bewaldeten Hänge des Spes-

sarts. Der Klingbach mäandriert begleitet von Ufergehölzen durch den überquerten Bereich, ver-

einzelt kommen biotopstrukturell hochwertige Hochstaudenf luren vor. Die ästhetische Qualität ist 

insgesamt als hoch einzustufen. Gleiches gilt für den Sandsteinspessart, der die Landschaf tsbild-

einheit darstellt, in dem der überquerte Bereich liegt.  

Im Bereich von Steinau verläuf t die Variante fast durchgehend im Tunnel, mit nur kurzen oberirdi-

schen Abschnitten. Zwischen Steinau und Niederzell tritt sie an die Oberf läche und quert dann 
erneut das Kinzigtal mit einer 570 m langen und bis zu 32 m hohen Brücke. Aufgrund ihrer Dimen-

sionierung erreicht die Brücke hier ein hohes visuelles Wirkpotential. Die Wirkreichweite des Bau-
werks ist aufgrund der Morphologie und im Talraum angrenzender Siedlungsstrukturen jedoch auf  

die Mittelzone beschränkt. Der überquerte Bereich ist durch landwirtschaf tliche Nutzungen mit ho-
hem Grünlandanteil geprägt, in denen sich die Kinzig und der Ahlersbach mit ihren Ufergehölzen 

als landschaf tsprägende Elemente darstellen. Als technisches Element und landschaftliche Vorbe-
lastung ist hier die Kläranlage zu nennen, die an dieser Stelle von der Brücke überspannt wird. Die 

Qualität des Landschaf tsbildes des überquerten Bereiches ist insgesamt als mittel einzustufen. 
Dies gilt auch für die Landschaf tsbildeinheit Schlüchterner Becken, in der sich der zu überquerende 

Bereich bef indet. Unmittelbar nach dem Verknüpfungspunkt bei Schlüchtern wird die Antragsvari-
ante über eine längere, bis zu 24 m hohe Brücke geführt. Das Brückenbauwerk weist ein hohes 

visuelles Wirkpotential auf . Da der überquerte Bereich of fenlanddominiert ist und auch keine topo-
graphiebedingten Sichtverschattungen zu erwarten sind, ist die visuelle Wirkreichweite ebenfalls 

hoch. Der überquerte Bereich wird durch reich strukturierte Ackerf lächen dominiert. Strukturierende 
Elemente sind der Riedbach und der Mordgraben mit ihrer Ufervegetation sowie Baumgruppen 
und größere Feldgehölze.  
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Nördlich der Brücke nimmt der Waldanteil zu. Die Vielfalt des überquerten Bereiches ist insgesamt 
hoch, die Natürlichkeit ist aufgrund der intensiven landwirtschaf tlichen Nutzung jedoch gering. Eine 

besondere landschaf tliche Eigenart liegt nicht vor. Zudem sind mit der bestehenden Kinzigtalbahn 
im Norden und der L 3292 im Osten Vorbelastungen vorhanden. Insgesamt ist die Qualität des 

Landschaf tsbildes im unmittelbar überquerten Bereich als mittel einzustufen. Die weitere Umge-
bung ist dagegen von geringem ästhetischem Wert. Ausschlaggebend für die Bewertung der wei-

teren Umgebung als geringwertig ist die erhebliche Vorbelastung der Landschaf t (unter anderem 
mehrere Bahntrassen und die A 66). 

Es folgt ein 9,9 km langer Tunnel, aus dem die Variante im Bereich der Anschlusskurve an die 

Bestandsstrecke 1733 Fulda – Würzburg hervortritt. Die beiden Gleisstränge der Variante IV teilen 
sich zur Anschlusskurve hin. Ein Gleis unterführt die Bestandsstrecke und schließt an diese von 

Osten her an, das andere Gleis bleibt westlich der Bestandsstrecke. Der oberirdische Abschnitt 
des östlichen Gleises mit einer 100 langen Brücke weist eine Länge von etwa 320 m auf . Er unter-

quert die etwa 30 m hohe Brücke der Bestandstrecke in Einschnitts- bzw. Dammlage. Die hieraus 
resultierende Zusatzbelastung ist vor dem Hintergrund der Vorbelastung durch die 30 m hohe Brü-
cke als nicht erheblich einzustufen.  

Für den Anschluss des westlichen Gleises ist eine rund 200 m lange und bis zu 22 m hohe Brücke 

über den Kalbach erforderlich. Die Brücke hat mittleres visuelles Wirkpotential, das sie topogra-
phiebedingt jedoch nicht voll entfalten kann. Die tatsächliche visuelle Wirkreichweite ist gering. Das 

Landschaf tsbild ist hier durch einen Wechsel aus Gehölzen, Wald und Grünland gekennzeichnet. 

Der Kalbach mäandriert zentral durch den überquerten Bereich. Durch mehrere Einzelhöfe in der 

unmittelbaren Umgebung, sowie eine Hochspannungsfreileitung und die Brücke der Bestandsstre-
cke 1733 bestehen jedoch visuelle Vorbelastungen. Insgesamt weist das Landschaf tsbild im Nah-

bereich mittlere Qualität auf . Die weitere Umgebung (Landschaf tsbildeinheit „Vorland der westli-
chen Kuppenrhön“) ist dagegen als geringwertig eingestuf t.  

Auswirkungen auf die landschaftsbezogene Erholung 

Im landschaf tswirksam betroffenen Bereich des Kinzigtals bei Gelnhausen, der durch die Vari-

ante IV in Bündelung mit der Bestandsstrecke 3600 Gelnhausen – Fulda durchfahren wird, bef in-
den sich keine Einrichtungen, die unmittelbar der landschaf tsbezogenen Erholung dienen. Ledig-

lich die wenigen Wirtschaf tswege können von Erholungssuchenden genutzt werden. Hier sind in 

der Wanderkarte im Übrigen zwei Radrouten verzeichnet („BahnRadweg Hessen“ und den „Kin-
zigtal-Radweg“). Durch die Trassenkörper der A 66 und der Bestandss trecke 3600 wird jedoch 
ohnehin einerseits die Zugänglichkeit des durchfahrenen Bereiches eingeschränkt und anderer-

seits die Erholungseignung durch deren Lärmemissionen vermindert. Insgesamt kommt dem be-

trof fenen Teil der Kinzigaue daher für die landschaf tsbezogene Erholung eine geringe Bedeutung 

zu. Da die Antragsvariante im betrof fenen Abschnitt in Bündelung mit der Bestandstrecke 3600 
verläuf t, ergeben sich keine zusätzlichen anlagebedingten Einschränkungen der Zugänglichkeit. 

Die zusätzlichen betriebsbedingten Lärmemissionen können vor dem Hintergrund der bestehen-

den akustischen Vorbelastung als nicht erheblich eingestuf t werden. Insgesamt ergeben sich aus 

der Durchfahrung des Kinzigtals durch die Variante IV keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-

gen auf  die landschaf tsbezogene Erholung. 
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Im Kinzigtal südlich von Wächtersbach bef inden sich mit Ausnahme eines Radweges, über den 

drei Radrouten gebündelt verlaufen, keine erholungsbezogenen Einrichtungen. Die weiteren ver-
einzelt vorhandenen Wirtschaf tswege werden zur Naherholung genutzt. Wie auch im Kinzigtal bei 

Gelnhausen wird die Erholungseignung durch diskontinuierliche Lärmemissionen der Bestands-

strecke, die zentral durch das Tal verläuf t, sowie der Bahnstrecke 9362, die in Richtung Bad Orb 

abzweigt, vermindert. Zudem ist durch die A 66 mit einer kontinuierlichen Lärmbelastung zu rech-
nen. Insgesamt ist dem hier betrof fenen Bereich eine mittlere Bedeutung für die landschaf tsbezo-

gene Erholung zuzuschreiben. Mit Blick auf  die bestehende Vorbelastung und darauf , dass die 

vorhandene Wegebeziehung nicht dauerhaf t beeinträchtigt wird, erg ibt sich ein mittlerer Konf likt für 

die landschaf tsbezogene Erholung im Kinzigtal südlich von Wächtersbach.  

Südöstlich von Aufenau bef inden sich zwei kurze, in Einschnittlage verlaufende Abschnitte. Hier 

sind zwar keine Wanderrouten verzeichnet, dennoch sind einige Wegeverbindungen in Form von 

Wirtschaf tswegen vorhanden. Diese weisen jedoch – auch wegen ihrer Entfernung zu Siedlungs-

f lächen – eine geringe Bedeutung für die Erholung auf . Eine besondere Empf indlichkeit der durch-
querten Bereiche gegenüber den Lärmemissionen liegt somit nicht vor. Die unmittelbar nördlich 

von einem der beiden Abschnitte gelegene Motocrossanlage wird f lächenhaf t nicht beansprucht 

und weist keine Empf indlichkeit gegenüber Lärmemissionen auf . Insgesamt verbleiben keine er-

heblichen Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion durch die beiden Abschnitte.  

Die Variante IV überquert südlich von Bad Soden-Salmünster zunächst den Hirschbach in Damm-

lage, tritt dann in einen kurzen Tunnel ein und überquert mit einer niedrigen Brücke den Klingbach. 
Dem durchfahrenen Bereich wird landschaf tsästhetisch insgesamt eine hohe Qualität zugeschrie-

ben. Die fußläuf ige Erreichbarkeit vom Ortsrand des nördlich gelegenen Salmünster lässt eine ver-

stärkte Nutzung des Bereiches durch die Anwohner erwarten – zumal südlich der Variante ein 

ausgedehntes Waldgebiet beginnt. Entsprechende Wegeverbindungen sind vorhanden. Im Be-
reich des Klingbachtals verlaufen zudem eine ausgewiesene Radroute und eine Wanderroute („Zu-
bringer zum Spessartbogen“). Dem oberirdisch durchfahrenen Bereich kommt insgesamt eine 

hohe Erholungseignung zu. Die Erholungseignung des Bereiches wird durch die vorhabenbeding-

ten Lärmemissionen beeinträchtigt. Durch den hohen Anteil an Dammlagen in diesem Bereich ist 
außerdem damit zu rechnen, dass Wegeverbindungen zwischen Salmünster und den südlich ge-

legenen Waldbereichen beeinträchtigt werden. Somit resultiert eine hohe Konf liktintensität.  

Es folgt ein langer Tunnelabschnitt mit nur einzelnen kurzen Öffnungen. Wesentliche Konf likte mit 

Erholungsnutzungen treten dort nicht auf . Der 1,5 km weiter südlich gelegenen Erlebnispark 

Steinau wird nicht visuell beeinträchtigt. Anschließend wird das Kinzigtal erneut mit einer langen 

und hohen Brücke überquert. Südlich der Kinzig verläuf t der regionale Wanderweg und hessische 
Fernradweg mit dem Motto „Auf den Spuren des Spätlesereiters“, der von der Variante überquert 

wird. Auch entlang der Landesstraße ist ein regionaler Radweg ausgewiesen. Die Wirtschaf tswege 

am Hang des Bellinger Berges werden zudem zu Naherholungszecken genutzt. Insgesamt wird 

dem betrof fenen Bereich daher eine hohe Erholungseignung zugesprochen. Durch die visuelle Be-
lastung durch das Brückenbauwerk über die Kinzig und die betriebsbedingte akustische Belastung 

sowie die baubedingte temporäre Einschränkung des Raumes und der ausgewiesenen Radrouten 

besteht eine hohe Konf liktintensität mit der landschaftsbezogenen Erholung.  
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Unmittelbar nach dem Verknüpfungspunkt bei Schlüchtern beginnt ein etwa 2 km langer oberirdi-

scher Abschnitt, in dem die Linie im Wechsel als Einschnitt, in Dammlage und als Brücke geführt 
wird. Der Brückenabschnitt überspannt eine Nebenstraße („Alte Straße“), über die eine Rad - und 

eine Wanderroute verlaufen. Eine weitere Radroute ist entlang der L 3292 ausgewiesen. Der über-

querte Bereich ist zusätzlich durch weitere Wege und untergeordnete Straßen zugänglich. Weitere 

erholungsbezogene Einrichtungen sind nicht erkennbar. In Verbindung mit der mittleren Qualität 
des Landschaf tsbildes in diesem Bereich ist die Erholungseignung als mit tel einzustufen. Die in der 

Wanderkarte ausgewiesenen Wegeverbindungen werden durch die Variante nicht dauerhaf t be-

einträchtigt, jedoch können im Bereich der Damm- und Einschnittlagen die übrigen nutzbaren 

Wegeverbindungen ggf . abgeschnitten werden. Darüber hinaus ist mir einer Minderung der Erho-

lungseignung durch Lärmemissionen zu rechnen.  

Diesbezüglich ergibt sich ein vergleichsweiser großer betrof fener Bereich, da der oberirdische Ab-
schnitt, von dem die Lärmemissionen ausgehen, eine Länge von etwa 2 km aufweist. Insgesamt 
entsteht im betrof fenen Bereich ein Konf likt von mittlerer Intensität.  

Ein letzter Abschnitt mit Konf liktpotential hinsichtlich der Erholungsfunktion befindet sich im Bereich 
der Anschlusskurve an die Bestandsstrecke 1733 Fulda – Würzburg. In der Wanderkarte sind in 
diesem Bereich abgesehen von einer Radroute keine erholungsbezogenen Nutzungen verzeich-
net. Grundsätzlich können die vorhandenen Wegeverbindungen jedoch von den Bewohnern von 

Mittel- und Oberkalbach genutzt werden. Eine erhebliche Beeinträchtigung dieser Verbindungen 
ist nicht zu erwarten. Da keine weiteren erholungsbezogenen Nutzungen erkennbar sind, ist ins-
gesamt nicht mit erheblichen Auswirkungen auf  die Erholungsfunktion zu rechnen.  

Schutzgüter Kultur- und Sachgüter 

Bestand und Auswirkungen der Antragsvariante auf  die Schutzgüter Kultur- und Sachgüter sind 

der Karte 9 (Ordner 2b) zu entnehmen. 

Im Bereich des Bündelungsabschnittes mit der Kinzigtalbahn werden mehrere Kulturdenkmäler  

passiert, die sich in der Ortslage Haitz bef inden. Hierdurch entstehen allerdings keine Konf likte.  

Südlich des Hofes Kaltenborn führt die Variante IV an einem denkmalgeschützten Bahnwärterhaus 

vorbei. Das Gebäude bef indet sich unmittelbar nördlich der Bestandsstrecke 3600. Eine f lächige 

Inanspruchnahme des Gebäudes ist voraussichtlich nicht erforderlich, da die neuen Gleise der 

Antragsvariante südlich an die Bestandsstrecke 3600 angebaut werden. Das Gebäude liegt aller-
dings in Reichweite der bau- und betriebsbedingten Erschütterungen. Insofern wäre von einem 

möglichen Konf likt durch Erschütterungen auszugehen, allerdings steht das Gebäude als Bahn-

wärterhaus seit seiner Errichtung in funktionalem Zusammenhang  mit dem Bahnbetrieb. Somit 

ergibt sich allein aus der Lage innerhalb der möglichen Wirkzone der Erschütterungen aus fachli-
cher Sicht kein Konf liktpotential. Etwas weiter nördlich bef indet sich unmittelbar nordwestlich der 

Bestandsstrecke 3600 ein Transformatorenhaus, das ggf . verlegt werden muss.  

Nach Verlassen der Bündelung mit der Bestandsstrecke 3600 wird kurz vor Überbrückung des Kin-

zigtals bei Wächtersbach ein Bodendenkmal passiert. Die Entfernung beträgt etwa 90 m, sodass 

sich substanzielle Beeinträchtigungen durch Erschütterungen ausschließen lassen.  
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Zwei weitere Bodendenkmäler werden südlich der Ortslage Aufenau durch einen Tunnel passiert. 

Beide bef inden sich innerhalb des 50 m-Puf fers, sodass von einem möglichen Konf likt durch Er-

schütterungen auszugehen ist. 

Südlich von Salmünster bef indet sich am Hirschbach ein landwirtschaf tliches Gebäude (Schup-

pen/Stall), welches voraussichtlich beseitigt werden muss.  

Östlich von Salmünster geht die Variante in einen gut 6 km langen Tunnel über, an dessen südli-
chen Portal sich zwei Baudenkmäler bef inden („Am Heidegraben“). Die beiden Gebäude l iegen auf  

demselben Hofgelände und sind in der Denkmalliste des Main-Kinzig-Kreises für den Altkreis 

Schlüchtern als „Forsthaus“ und „Wohnhaus“ gelistet. Das Forsthaus liegt etwa 30 m nordöstlich 
des Tunnelportals, sodass eine f lächige Beanspruchung wahrscheinlich nicht erforderlich ist, Be-
einträchtigungen durch bau- und betriebsbedingte Erschütterungen sind jedoch zu erwarten. Visu-

elle Beeinträchtigungen des Wohnhauses lassen sich zwar nicht ausschließen, sind jedoch vor 

dem Hintergrund der Unterschutzstellung des Wohnhauses Einzelobjekt (und nicht etwa des gan-

zen Hofes als Ensemble) nicht von denkmalrechtlicher Bedeutung.  

Südlich von Steinau tritt die Antragsvariante am westlichen Talhang des Sennelsbachtals zutage, 

um am gegenüberliegenden Hang wieder in einen weiteren Tunnel einzutreten. Der kurze oberir-
dische Abschnitt im Sennelsbachtal bef indet sich etwa 300 m nordöstlich des „Fohlenhofs“, wo sich 
ein Reitclub bef indet. Eine Beeinträchtigung des Hofes und des Reitbetriebes ist nicht gegeben. 

Auch das knapp 200 m südöstlich gelegene landwirtschaf tliche Anwesen wird nicht beeinträchtigt.  

Am südlichen Talhang der Kinzig zwischen Steinau und Niederzell ist ein Bodendenkmal verzeich-

net, dass voraussichtlich durch die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme verloren gehen wird.  

Im Kinzigtal wird die Neubaustrecke mit einer Brücke über die Kläranlage Niederzell geführt. Da 

hier möglicherweise bauliche Veränderungen an der Kläranlage erforderlich werden, wird dies als 

Beeinträchtigung eines Sachgutes gewertet. 

Im nördlichen Abschnitt der Variante IV ist im Bereich der Anschlusskurve an die Bestandsstrecke 

1733 Fulda – Würzburg ein Baudenkmal (Bildstock) vorhanden. Das Denkmal wird unterführt. Kurz 

nach der Unterführung tritt der Tunnel zu Tage, sodass die Höhe unter Geländeoberkante ver-
gleichsweise gering ist (etwa 10 m). Eine f lächige Beanspruchung f indet demnach nicht statt, 

gleichwohl liegt der Bildstock aber innerhalb der Wirkzone der Erschütterungen.  

Bei der Einfädelung auf  die bestehende Schnellfahrstrecke 1733 bef indet sich nahe dem westli-

chen Gleis am Tunnelportal südlich des Kalbachs ein landwirtschaf tliches Gebäude, das aber vo-
raussichtlich nicht beeinträchtigt wird. Am östlichen Gleisstrang liegt an der Schnellfahrstrecke ein 

Bahnbetriebsgebäude, das voraussichtlich verlegt werden muss. Weiterhin werden ein Nebenge-

bäude des Hofes Hummelmühle in Anspruch genommen (siehe Schutzgut Menschen).  
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Legende:
Übersichtskarte der Vorzugsvarianten IV und VII
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